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   Herzlich Willkommen
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Auf einen Blick

Amtsblatt Südpfalz Kurier

  Amtsblatt Südpfalz Kurier

Die nächste Ausgabe - KW 42/2023 - erscheint am
Mittwoch, 18. Oktober 2023.

Redaktionsschluss:
Freitag, 13. Oktober, 10:00 Uhr

Redaktion: Sarah Kolbenschlag, Julie Ménard

Tel. 06343 701-119, E-Mail: amtsblatt@vgbza.de
Geschäftsanzeigen: Markus Griesch
E-Mail: m.griesch@wittich-foehren.de
Tel. 0151 16305411 oder 06502 9147262

Südpfalz Kurier online:
https://www.wittich.de/produkte/
zeitungen/101-suedpfalz-kurier-vg-bad-bergz-
abern
Wenn Sie keinen Südpfalz Kurier bekommen 
haben
Reklamationen wegen Nichtzustellung richten 
Sie bitte an den Verlag:

Tel. 06502 9147-800
E-Mail: reklamation@wittich-foehren.de

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.
„Auf Wiederlesen“ - Ihr Südpfalz Kurier!

Notfallrufnummern
Polizei ..............................................................................................110
Feuerwehr, Rettungsdienst ..............................................................112
Krankentransport .........................................................................19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ....................................................116117
Gift-Notruf ........................................................................06131 19240

Corona-Teststationen

Corona-Teststationen
Diese Auflistung nach Anschrift erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.
Für die angegebenen Daten übernehmen wir keine Gewähr.
Betreiber von Teststationen werden gebeten, Mitteilungen über 
Änderungen an amtsblatt@vgbza.de zu senden.

 ❙ Bad Bergzabern
Agilexs Teststation, Auf dem Viertel 8 (Gewerbegebiet gegenüber der 
Pro Seniore Residenz)
Schnell-Test, Lollitests für Kinder, PCR-Lollitests, Antikörpertests
Öffnungszeiten:
Mo: 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Di bis Fr: 14 - 18 Uhr
Bitte Termin vereinbaren! Tel. 06343 9893311, E-Mail: coronatest@agilexs.de

Ärzte & Apotheken
 ❙ Ärztlicher Bereitschaftsdienst

............................................................................................Tel: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.
Der Patientenservice ist 24 Stunden erreichbar, gebührenfrei und 
ohne Vorwahl. Anrufe werden je nach Vorwahlbereich automatisch zur 
zuständigen Stelle weitergeleitet.

 ❙ Augenarzt
Haben die Augenarztpraxen geschlossen, wenden Sie sich unter der 
Telefonnummer 116117 zunächst an die nächstgelegene Ärztliche 
Bereitschaftspraxis. Die diensthabenden Ärztinnen oder Ärzte ent-
scheiden dann darüber, ob Sie dort behandelt werden können oder 
ob eine Behandlung in einer Augenklinik erforderlich ist.

 ❙ Kinderärztlicher Notdienst
Tel. 06341 19292
Notdienstzentrale Landau, Vincentius-Krankenhaus (neben der Kin-
derklinik)
Sa, So und an Feiertagen: 9:00 bis 11:00 Uhr, 17:00 bis 19:00 Uhr

 ❙ Zahnarzt
14./15. Oktober 2023
Herr Dr. Manfred Runck, Bahnhofstraße 21, 76855 Annweiler, Tel. 
06346 8936.
Die Sprechzeiten sind: samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und sonntags 
von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der 
diensthabende Zahnarzt für Notfälle erreichbar. Weitere Informationen 
und kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte der Internetseite 
zum zahnärztlichen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de.

 ❙ Apothekenbereitschaft
01805 258825 + PLZ des Standorts
(0,14 €/min Festnetz; max. 0,42 €/min Mobilfunknetz)
www.lak-rlp.de
Mittwoch, 11.10.2023
Adler-Apotheke, Rathausplatz 2, 76829 Landau, Tel. 06341 86654
Donnerstag, 12.10.2023
Markt-Apotheke, Marktstr. 35, 76829 Landau, Tel. 06341 88508
Freitag, 13.10.2023
Pelikan-Apotheke, Marktstr. 20, 76831 Billigheim-Ingenheim, 
Tel. 06349 8166
Samstag, 14.10.2023
Park-Apotheke, Westbahnstr. 1, 76829 Landau, Tel. 06341 520090
Sonntag, 15.10.2023
Viehstrich-Apotheke, Obere Hauptstr. 79, 76889 Steinfeld, 
Tel. 06340 1088
Montag, 16.10.2023
Löwen-Apotheke, Marktstr. 4, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 4798
Dienstag, 17.10.2023
farma-plus-Apotheke, Dammühlstraße 11, 76829 Landau, 
Tel. 06341 556430
Mittwoch, 18.10.2023
Apotheke Queichheim, Queichheimer Hauptstr. 31, 
76829 Landau, Tel. 06341 959600

Kliniken
Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
Standort Bad Bergzabern
Danziger Straße 25, 76887 Bad Bergzabern ..............Tel. 06343 950-0
www.klinikum-ld-suew.de
BioMed-Klinik Bad Bergzabern
Tischbergerstr. 5+8, 76887 Bad Bergzabern ..............Tel. 06343 705-0
Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern
Wiesenstraße 25, 76887 Bad Bergzabern ..................Tel. 06343 949-0
www.reha-bza.de
Parkklinik Bad Bergzabern
Kurtalstraße 83-85, 76887 Bad Bergzabern ...............Tel. 06343 942-0
www.parkklinik-bad-bergzabern.de
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Weinstraße 100, 76889 Klingenmünster .....................Tel. 06349 900-0
www.pfalzklinikum.de

Technische
Bereitschaftsdienste 

 ❙ Verbandsgemeindewerke
(bei Störungen im Wasser) außer Stadtgebiet Bad Bergzabern
Mo bis So .................................... Tel. 06343 3211 oder 0172 8748603
(bei Störungen im Abwasser/Kanalisation) gesamtes Gebiet der VG
Mo bis So .................................. Tel. 06349 5734 oder 0160 99320797
 ❙ Stadtwerke Bad Bergzabern

(nur bei Störungen bei der Wasserversorgung im Stadtgebiet und 
beim Stromnetz im Stadtgebiet, Pleisweiler-Oberhofen und Winden)
..................................................Tel. 06343 9339-0 oder 0171 7506502
 ❙ Störungsdienst Pfalzwerke

Netzteam Kandel, Landauer Straße 28 ..................Tel. 07275 9554-10
bei Störungen im Stromnetz .................................... Tel. 0800 7977777
 ❙ Störungsdienst Pfalzgas

Bad Bergzabern, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingen-
münster, Oberotterbach, Pleisweiler-Oberhofen, Schweigen-Rechten-
bach
...............................................Tel. 06233 6040 oder Tel. 0800 1003448
 ❙ Störungsdienst Erdgas Thüga Energienetze GmbH

Barbelroth, Dierbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, 
Niederhorbach, Niederotterbach, Oberhausen, Schweighofen, Stein-
feld
................................................................................. Tel. 0800 0837111
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Auf einen Blick
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

 ❙ Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
 ❙ Verwaltungsgebäude Schloss

Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern
Postanschrift: 76883 Bad Bergzabern, Postfach 1313
E-Mail: info@vgbza.de, www.vg-bad-bergzabern.de
Zentrale:  ..................................Tel. 06343 701-0, Fax: 06343 701-705
- Sprechzeiten: Mo bis Fr 08.30 bis 12.00 Uhr, Di 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do 14.00 bis 18.00 Uhr
 ❙ Öffnungszeiten Bürgerbüro

Tel.: 06343 701-250. Bitte geänderte Öffnungszeiten auf Seite 3 
beachten.
 ❙ Archiv

Termine nach Vereinbarung.
Kontakt: Donnerstags unter Tel. 06343 701-716 sowie per E-Mail an 
archiv@vgbza.de

 ❙ Rentenstelle
Die Rentenstelle ist vormittags unter Telefonnummer 06343 701-221 
oder -222 sowie per E-Mail an rente@vgbza.de zu erreichen.

 ❙ Meldung von Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen
Schäden an Straßenbeleuchtungsanlagen innerhalb der Ortschaften 
der VG bitte melden an stoerungen-strom@vgbza.de.
 ❙ Bauhof der Verbandsgemeinde

Brückwiesenstraße 3, Kapellen-Drusweiler Tel. 06343 5644
 ❙ Konten der Verbandsgemeindekasse

Sparkasse Südpfalz, BLZ 548 500 10, Kontonr. 75
IBAN: DE21 5485 0010 0000 0000 75, BIC: SOLADES1SUW
VR Bank Südliche Weinstraße - Wasgau eG, BLZ 548 913 00, Kontonr. 
27308
IBAN: DE34 5489 1300 0000 0273 08, BIC: GENODE61BZA
 ❙ Tourist-Information Bad Bergzaberner Land

Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern ................Tel. 06343 9896-60
Sommeröffnungszeiten (April bis Ende Oktober)
Unsere Tourist-Information ist dann wieder zusätzlich samstags geöff-
net.
Unsere Öffnungszeiten vom 01.04.23 – 31.10.23:
Montag – Freitag von 09:00 – 16:00 Uhr
Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr
 ❙ Erreichbarkeiten der Taxen in Bad Bergzabern

Taxi Drieß, Tel. 06343 9395951 und 0175 9160804

Soziale Einrichtungen /
Beratungsdienste  

 ❙ AIDS-Beratung
Anonyme Informationen und Beratung, HIV-Antikörper-Test Sprech-
zeiten: Do 14.00-15.00 Uhr oder nach Vereinbarung ........... Tel. 06341 
940-604

 ❙ Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, 
Landau/SÜW

.................................................................................Tel. 06341-178800
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst für Erwachsene 
und ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst. Kontakt- und Bera-
tungsstelle für schwerstkranke Menschen von Kindern über Jugend-
liche bis zu Erwachsenen und ihnen nahestehenden Menschen. 
Weißenburgerstr. 1, 76829 Landau.........................Tel. 06341-178800,
Mail: hospizdienst.landau@vinzentius.de

 ❙ Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Bad Bergzabern
(Sozialstation, Essen auf Rädern, Hausnotruf) ............ Tel. 06343 7811

 ❙ Arbeiterwohlfahrt
..................................................................................... Tel. 07275 5691

 ❙ Berufsbegleitender Dienst (BBD)
Beratung bei gesundheitlichen Problemen im Arbeitsleben, Landau,
.................................................................. Tel. 06341 9273-10 und -14

 ❙ BüroLichtBlick
Organisationshilfe .................................................... Tel. 06343 931775
Sprechzeiten: montags, 10-12 Uhr, im Haus der Familie, Luitpoldstr. 
22

 ❙ Christlicher Krankenpflegeverein e.V
- Projekt Nachbarschaftshilfe für Dörrenbach, Oberotterbach, Schwei-
gen-Rechtenbach und Schweighofen
Ansprechpartner*innen
für Dörrenbach:

Marion Sieder .............................................................. Tel. 06343 8470
Felicitas Kraus ............................................................. Tel. 06343 2060
Cornelia Hahn-Oerther  ........................................... Tel. 0173 7229094
für Oberotterbach:
Edelgard Oerther ......................................................... Tel. 06342 7305
Norbert Held ................................................................ Tel. 06342 7752
für Schweigen-Rechtenbach und Schweighofen:
Gerhard Müller ............................................................. Tel. 06342 7770
Christel Scheib ............................................................. Tel.06342 7884

 ❙ Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft
........................................................ Tel. 0173/665218 und 06345 7457

 ❙ Diakonie Pfalz
Haus der Diakonie Landau-Bad Bergzabern | Region Mitte
Sozial-/Lebensberatung, Schwangerschafts-/Schwangerschaftskon-
fliktberatung,
Kur- und Erholungsberatung,
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Herzog-Wolfgang-Straße 5, Bad Bergzabern
Mo: geschlossen, Di-Fr: 9:00-12:00 Uhr, Di-Do 14:00-16:00 Uhr
Termine nach vorheriger Vereinbarung!
Tel. 06343 7060070, E-Mail: slb.badbergzabern@diakonie-pfalz.de

 ❙ DRK Ortsverein Bad Bergzabern e.V.
Altkleidersammlung, Sanitätsdienst .....................Tel. 06343 1059 (AB)
info@drk-bza.de, www.drk-bza.de
www.rotkreuzkurse.de, Erste Hilfe Kurse und Hausnotruf DRK Sozial-
zentrum LD ............................................................... Tel. 06341 92910.

 ❙ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle Landau
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und 
psychischen Beeinträchtigungen sowie für deren Angehörige
................................................................................Tel 06341-7039935

 ❙ Essen auf Rädern
Mobiler Sozialer Hilfsdienst
..................................................................................... Tel. 06343 7811
Ökumenische Aktion für den Stadtbereich BZA
............................................................... Tel. 06343 2266 und 9512615

 ❙ Fachdienst für Hörgeschädigte
Frankenthal (Fax-Nr.) ................................................ Tel 06233 345827

 ❙ Forum Demenz Landkreis Südliche Weinstraße-Stadt 
Landau

Informationen zum Thema Demenz für Betroffene und Angehörige 
unter www.forumdemenz.de

 ❙ Frauenbüro Südliche Weinstraße
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Landau
................................................................................Tel. 06341 940-120
(Beratung von Frauen in Krisen- und Notsituationen, Aufnahme in 
die Frauenschutzwohnung des Landkreises SÜW, Gleichstellung von 
Mann und Frau, Beratung nach telefonischer Vereinbarung)

 ❙ Gemeindeschwester plus
Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern (Bad Bergz-
abern (Stadt), Böllenborn, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingen-
münster, Pleisweiler-Oberhofen)
Frau Ute Wingerter, Tel. 06341 940-656, ute.wingerter@suedliche-
weinstrasse.de
Verbandsgemeinden Offenbach/Queich und Bad Bergzabern 
(Barbelroth, Birkenhördt, Dierbach, Dörrenbach, Hergerswei-
ler, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, Niederhorbach, Niederot-
terbach, Oberhausen, Oberotterbach, Oberschlettenbach, 
Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Steinfeld und Vorder-
weidenthal)
Frau Sigrid Hauck-Vollmar, Tel. 06341 940-657, sigrid.hauck-vollmar@
suedliche-weinstrasse.de

 ❙ Gesundheitsamt
Kreisverwaltung, Landau, Arzheimer Str. 1 ................Tel. 06341 940-0

 ❙ Jugend- und Familienberatung
Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern, Terminvereinbarung über:
Ulrike Brunck:  .............................................................  0172 -5947596
und Tina Krieger:  .................................................... 0176 - 4204 8381.

 ❙ Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
www.hilfetelefon.de ................................................. Tel. 0800 0116016

 ❙ Kontaktstelle für psychisch kranke Menschen
Kandel, Bismarckstr. 15 ........................................... Tel. 07275 913063
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 ❙ VdK Kreisverband Landau
Beratung und Hilfe .................................................... Tel. 06341 86790

 ❙ Weißer Ring
Hilfe für Opfer von Straftaten ............................................ Tel. 116 006

 ❙ ZAS-Büro „Rat und Tat“ im Haus der Familie
Luitpoldstraße 22, Zentrale Anlaufstelle für Senioren Mo-Fr- 9:00-
12:00 Uhr,
...............................................................................Tel. 06343-6100682

Öffnungszeiten

 ❙ Rebmeerbad Bad Bergzabern (Hallenbad)
Friedrich-Ebert-Str. 40, Tel. 06343 7120
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag: 07:00 bis 21:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 07:00 bis 19:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 15:30 Uhr
Aktuelle Informationen sowie die Möglichkeit E-Tickets zu erwerben 
finden Sie unter https://schwimmbad.vg-bad-bergzabern.de.

 ❙ Südpfalz Therme Staatsbad Bad Bergzabern GmbH
Geplante Revisionsschließung 2024: Mo. 10.6. bis Die. 18.6.2024
Kurtalstraße 27, Information unter Tel. 06343 9340-10
Therme/Sauna:
täglich 9-22 Uhr (dienstags ganztägig Damensauna, außer an Feierta-
gen und in den Weihnachtsferien)
Fr und Sa: 9-23 Uhr
Salzgrotte:
täglich zur vollen Stunde von 10 bis 18 Uhr
Wellness/Physiotherapie:
täglich 9-20 Uhr - auch am Wochenende
Boutique:
täglich 10-13.30 Uhr & 14-18 Uhr
Thermen Gastronomie:
täglich 9-21.30 Uhr
Fr und Sa: 9-22 Uhr
Ruhetage: 24.12., 25.12. und 01.01.. Am 31.12.
ist von 9-16 Uhr geöffnet
Gutscheine für das Angebot der Therme sind im Online-Shop erhältlich.

 ❙ Stadtmuseum
Museum der Stadt Bad Bergzabern, Königstraße 45, im historischen 
Renaissance-Gebäude „Zum Engel“.

 ❙ Modellbahnfreunde, Kurbadlinie Bad Bergzabern
Unsere Ausstellungsräume befinden sich zu einem „Im Haus des Gas-
tes“ im UG, zum andern in der „Königstr. 4
Im Haus des Gastes haben wir jeden Freitag von 15:00 h bis 17:00 
h geöffnet, in der Könisgstr. jeden Samstag von 10:00 h bis 12:00 h

 ❙ Westwallmuseum Bad Bergzabern, Kurfürstenstraße 21
Von Karfreitag bis 31. Oktober jeden 2. und 4. Sonntag sowie an allen 
Feiertagen, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Winterpause vom 1. November bis Karfreitag des Folgejahres!
Führungen für Gruppen sind auch während der Winterpause ab 15 
Personen möglich.
Mehr Informationen unter
www.otterbachabschnitt.de.

 ❙ Bad Bergzaberner Zinnfigurenmuseum im Haus Wilms am 
Marktplatz

Werktags geöffnet von 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr,
samstags von 09.00 - 13.00 Uhr.
Gruppen nach Vereinbarung unter  .........................Tel. 06343-939172

 ❙ Pfalzklinikum Klingenmünster, Weinstraße 100
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Ausstellung 
„NS-Psychiatrie in der Pfalz“ ab April wieder regelmäßig jeden Mitt-
woch von 14:30 - 16:00 Uhr für Besucher geöffnet ist.

 ❙ Büchereien in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Stadtbücherei Bad Bergzabern
Königstraße 1 ............................................................ Tel. 06343 61691
Mo, Mi 15:00-18:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr
Bücherei Kapsweyer
Mi, 16:00-18:00 Uhr .............................................. Tel. 06340 9194150
Bücherei Klingenmünster
Vorlesen mittwochs ab 16:30 Uhr (nicht im Lesesommer)
Mi und Fr 16 bis 18 Uhr
E-Mail: buecherei@klingenmuenster.de
Bücherei Oberotterbach
Fr, 16:00-18:00 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei im Pfarrheim Steinfeld
Mo, 16:00-18:00 Uhr ............................................. Tel. 06340 9186772
E-Mail: koeb.steinfeld@bistum-speyer.de

 ❙ Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und ihre Angehörigen.
Außendienst des Informations- und Beratungszentrums Ludwigshafen
im Haus der Familie, Luitpoldstraße 22, 76887 Bad Bergzabern.
Termine nach Vereinbarung.
Telefon: 0621 578572, E-Mail: ludwigshafen@krebsgesellschaft-rlp.de
www.krebsgesellschaft-rlp.de/
Die Beratung ist kostenfrei.

 ❙ Ökumenische Nachbarschaftshilfe Gleiszellen-Gleishor-
bach und Klingenmünster

............................................................................... Tel. 06349 9630966

 ❙ Ökumenische Sozialstation
Herzog-Wolfgang-Straße 5...................................Tel. 06343 989899-0

 ❙ Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Ess-Störungen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kontakt: KJP-Ess-
stoerung@pfalzklinikum.de
Drogen-Info-Telefon Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.)
..............................................................................Tel. 06349 900-2555
Drogen-Info-Telefon Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.), Tel. 
06349 900-2525 Mo, Mi und Fr, 14:30 bis 16:00 Uhr
Gruppe für Angehörige von Menschen mit Borderline-Erkrankungen 
treffen sich 4 x im Jahr. Tel.: 06349 900-2120 www.pfalzklinikum.de/
veranstaltungen
Gruppe für Angehörige von Menschen mit bipolaren Störungen und 
Depressionen jeden 2. Dienstag im Monat, 18:00 bis 19:30 Uhr
..............................................................................Tel. 06349 900-2117

 ❙ Pflegestützpunkt
Beratung und Hilfen für pflegebedürftige, kranke und behinderte Men-
schen/Angehörige ................................................. Tel. 06343 6100851

 ❙ Rheuma-Liga Bad Bergzabern
Ansprechpartner zu Terminen und Therapien des Funktionstrainings in 
der Südpfalz Therme, Frau Birte Hillbrecht,  ......... Tel. 0176 43594540
E-Mail: birte@hillbrecht@rheuma-liga-rlp.de

 ❙ SAPV LD/SÜW, Spezialisierte ambulante palliative Versor-
gung

Stützpunkt LD/SÜW im Palliativnetz Süd- und Vorderpfalz
Beratung zur spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung
...............................................................................Tel. 06341 3807-40.

 ❙ Selbsthilfegruppe Hämochromatose Südpfalz
..................................................................................... Tel. 06340 8697

 ❙ Selbsthilfegruppe Leere Wiege
Treffen in Landau für Eltern, die ihr Kind in der Schwangerschaft oder 
kurz nach der Geburt verloren haben. Beratung und Unterstützung bei 
Verabschiedung und Bestattung. Kontakt: Nina Bernhart, Mobil: 0160 
5011751, www.leere-wiege.com,
Kronstr. 40 in Landau, jeden 1. Montag im Monat, 19 Uhr
leere-wiege@gmx.deDie Angebote sind kostenfrei und der Einstieg in 
die Gruppe ist jederzeit nach kurzer Voranmeldung möglich.

 ❙ Selbsthilfegruppe Osteoporose e.V. Bad Bergzabern
............................................................................... Tel. 06349 9906099

 ❙ Selbsthilfegruppe Parkinson SÜW / Landau
................................................................................. Tel. 06349 990215

 ❙ Seniorenbüro im Haus der Familie
Luitpoldstr. 22, Seniorenreferent Rainer Brunck ... Tel. 06343 6100680

 ❙ SILBERRUF
kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für Senioren in SÜW, 
Tel. 0800 500 50 20 (montags, freitags und sonntags 18 bis 20 Uhr, 
dienstags 9 bis 11 Uhr).

 ❙ SKFM Betreuungsverein für den Landkreis SüW e.V.
Offenbach an der Queich, Hochstadter Str. 2a ..Tel. 06348-316396 11

 ❙ Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung, Vermittlung und Unterstützung für psychisch Kranke, 
Suchtkranke, alte Menschen sowie für Menschen in Konfliktsituatio-
nen und deren Angehörige
Sprechzeiten in der Kreisverwaltung Landau: 8.30-12.30 Uhr und Do 
14.00-18.00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter
................................................................................Tel. 06341 940-621
Sprechzeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern:
Sprechzeiten jeden 1. und 3. Di im Monat, 14.00-16.00 Uhr, nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung unter  ............... Tel. 06341 940626

 ❙ Tafel Bad Bergzabern e.V.
................................................................................. Tel. 06343 610696

 ❙ Telefonseelsorge
Hilfe in seelischer Not ........................ Tel. 0800 1110111 und 1110222
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StVO, sowie der Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach 
dem Straßenverkehrsgesetz, folgende

verkehrspolizeiliche Anordnung:

1. Am Montag, dem 16. Oktober bis Mittwoch, dem 18. Oktober wird 
die Steinfelder Straße in Bad Bergzabern, im Bereich der Einmün-
dung Lessingstraße, für den gesamten Verkehr gesperrt.

2. Die Umleitung erfolgt über Pestalozzistraße – Friedrich-Ebert-
Straße – Weinstraße – Kapeller Straße.
Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.
Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei

3. Im Rahmen von Nacharbeiten für einen Wasserrohrbruch wird in 
diesem Bereich die Straßendecke erneuert.

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
als Straßenverkehrsbehörde

Birkenhördt

Amtliche Mitteilungen aus der 20. Sitzung 
des Gemeinderates Birkenhördt 

vom 27. Juli 2023
Zu Beginn der Sitzung gab der Ortsbürgermeister verschiedene Infor-
mationen bekannt.
Anschließend beschäftigte sich das Gremium mit dem Vorhaben eine 
E-Ladestation am Dorfgemeinschaftshaus zu errichten. Hierzu wurde 
bereits eine Bundeszuwendung bewilligt und verlängert. Der Gemein-
derat beschloss daher einstimmig den 2021 gestellten Förderantrag 
und die Umsetzung der Maßnahme.
Für die Errichtung der E-Ladestation wird ein Elektroanschluss 
benötigt. Es wurde daher einstimmig beschlossen, den Auftrag und 
die Ausführung für die Erstellung des Anschlusses in Kabel an die 
Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zum Angebotspreis in Höhe von 
20.152,95 Euro inklusive MwSt., zu vergeben. Die erforderlichen Mittel 
zur Finanzierung dieser Maßnahme stehen unter der sachlich richtigen 
Buchungsstelle 57320-073000-32-13 im Jahr 2022 zur Verfügung.
Im gleichen Zuge wurde einstimmig beschlossen, die Mittel aus 2022 
auf das Jahr 2023 zu übertragen.
Anschließend informierte der Vorsitzende über verschiedene Angele-
genheiten.

VG-Verwaltung

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde

Amtliche Mitteilungen aus der 20. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses der 

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
vom 12. September 2023

Zunächst beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Verbands-
gemeinde einstimmig die Erweiterung der Tagesordnung um den 
Tagesordnungspunkt 5 „Rahmenvertrag zur Erdgasbelieferung der 
kommunalen Liegenschaften“.
Ferner beschäftigte sich das Gremium mit der Haushaltsplanung 
für das Jahr 2024 - Vorberatung über Einzelveranschlagungen. Die 
Vorsitzende teilte mit, dass die weiteren Anträge drei und vier des 
Schreibens vom 10.09.2023 sowie die weitere Vorgehensweise zur 
Thematik Freibad Steinfeld im Verbandsgemeinderat behandelt wer-
den. Anschließend stellte die Vorsitzenden die geplanten größeren 
Unterhaltsmaßnahmen des Arbeitsentwurfs vor.
Zur Verwendung der Sonderzahlungen für die Aufnahme, Unter-
bringung und Integration von Flüchtlingen, empfahl der Haupt- und 
Finanzausschuss dem Verbandsgemeinderat einstimmig, wie bei der 
letzten für das Jahr 2020 gewährten Zahlung (aus der sog. Integrati-
onspauschale) zu verfahren, da nach wie vor über 90 % der Flüchtlinge 
(derzeit rd. 92 %) in der Stadt wohnen. Damals wurden die Kosten der 
Verbandsgemeinde für die Aufwandsentschädigungen der ehrenamt-
lichen Integrationshelfer und für die Zuwendung zur Unterstützung der 
Flüchtlingsarbeit im „Haus der Familie“ in Abzug gebracht. Der ver-
bleibende Restbetrag wurde aus den vorgenannten Gründen an die 
Stadt Bad Bergzabern ausgezahlt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung beschäftigte sich der Ausschuss 
mit der Kommunalen Wärmeplanung für den Bereich der Verbands-
gemeinde Bad Bergzabern und empfahl dem Verbandsgemeinderat 
einstimmig, ein Vergabeverfahrens, für die Planungsleistungen zur 
Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für das Gebiet der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern einzuleiten. Weiterhin empfiehlt der 
Haupt- und Finanzausschuss einstimmig, die Bürgermeisterin ent-
sprechend des Ergebnisses des Vergabeverfahrens mit der Auftrags-
vergabe der Planungsleistungen zu ermächtigen. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel sowie die Fördermittel sollen im Haushaltsplan 2024 
sowie im Folgejahr bei der entsprechenden Buchungsstelle eingeplant 
werden.
Zur Implementierung eines kommunalen Energiemanagements emp-
fahl der Haupt- und Finanzausschuss dem Verbandsgemeinderat, mit 
11 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme, die Personalstelle für das 
kommunale Energiemanagement der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern öffentlich auszuschreiben. Ferner empfahl der Haupt- und 
Finanzausschuss, die Stelle nach durchgeführtem Auswahlverfahren, 
befristet analog zur Projektlaufzeit, zu besetzen. Die Zustimmung 
nach § 47 GemO wurde vorab erteilt, um eine Verzögerung der Stel-
lenbesetzung zu vermeiden. Die erforderlichen Haushaltsmittel sollen 
im Haushaltsplan für das Jahr 2024 sowie die Folgejahre bei den ent-
sprechenden Buchungsstellen eingeplant werden.
Hinsichtlich des Rahmenvertrag zur Erdgasbelieferung der kommu-
nalen Liegenschaften nahm der Haupt- und Finanzausschuss den 
Sachverhalt zur Kenntnis und empfahl dem Verbandsgemeinderat 
einstimmig, die Bürgermeisterin zu ermächtigen den Rahmenvertrag 
zur Erdgasbelieferung für die entsprechenden Liegenschaften der Ver-
bandsgemeinde nach Prüfung der Vertragsangebote zu unterzeich-
nen.
Anschließend informierte der Vorsitzende über verschiedene Angele-
genheiten.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung empfahl der Ausschuss dem 
Verbandsgemeinderat vorab die Zustimmung nach § 47 GemO, zur 
Einstellung eines geeigneten Bewerbers für das Klimaschutzmanage-
ments zu erteilen und die Bevollmächtigung zur Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers auf die Bürgermeisterin Kathrin Flory zu über-
tragen. Weiterhin empfahl der Ausschuss dem Verbandsgemeinderat, 
der Einstellung im Bereich Servicestelle für Gremien und Sitzungs-
management zuzustimmen. Die Verwaltung wurde ermächtigt, einen 
geeigneten Bewerber auszuwählen und die Stelle zu besetzen.

VG-Verwaltung

Vollzug der Straßenverkehrsordnung StVO
Vollsperrung der Steinfelder Straße in Bad Bergzabern

Straßensanierung im Bereich der Einmündung Lessingstraße
Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde, erlässt gemäß §§ 44 und 45 Abs. 1 und 3 
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(1) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die

a) zum Zeitpunkt ihres Todes Einwohner der Gemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grab-

stätte haben oder
d) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu 

bestatten sind.
(2) Auf einem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher in der 
Gemeinde gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen der Auf-
nahme in eine auswärtige Altenpflege- oder ähnliche Einrichtung oder 
wegen Verlegung des Wohnsitzes zu auswärts wohnenden Angehöri-
gen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der genannten Einrichtun-
gen aufgegeben hat. Dies gilt ebenso für Ehepartner.
(3) Die Bestattung anderer Personen kann auf Antrag von dem Fried-
hofsträger zugelassen werden.

§ 3
Schließung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise 
für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder 
anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG -.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen 
und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das 
Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem Nutzungs-
berechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- 
bzw. Urnengrabstätte in der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Soweit 
die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, kann er in diesen Fällen 
die Umbettung dahin verlangen.
(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als 
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihengrab-
stätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, in die Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit 
noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde/Stadt in andere 
Grabstätten umgebettet.
(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntgemacht. 
Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält 
außerdem eine schriftliche Benachrichtigung, wenn sein Aufenthalt 
bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.
(5) Umbettungstermine werden spätestens einen Monat vorher 
öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder 
Urnenreihengrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des 
Verstorbenen mitgeteilt.
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf ihre Kos-
ten entsprechend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. 
geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

2. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaub-
nis des Friedhofsträgers betreten werden.
(2) Der Friedhofsträger kann aus besonderem Anlass das Betreten eines 
Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen 
sind Kinderwagen und Rollstühle, Behindertenfahrräder oder ähn-
liche Hilfsmittel sowie Handwagen zur Beförderung von Material 
zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewer-
betreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung/des Fried-
hofsträgers,

b) Waren und Leistungen aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzu-
bieten und hierfür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Bei-
setzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen,

d) Druckschriften zu verteilen,
e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten 

zu verunreinigen oder zu beschädigen,
f) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
g) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
h) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. 

Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

Amtliche Mitteilungen aus der 21. Sitzung 
des Gemeinderates Birkenhördt 

vom 30. August 2023
Zu Beginn der Sitzung gab der Ortsbürgermeister verschiedene 
Informationen bekannt. Für die Erweiterung des Kindergartens Bir-
kenbäumchen stimmte der Gemeinderat den vorgelegten Entwurfs-
plänen des Büro Raith zu. Auf deren Basis sollen der Bauantrag und 
die Förderanträge erstellt und eingereicht werden. Für die LPH 4-8 
(Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, 
Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung) wurde, mit 8 Ja-
Stimmen und einer Gegenstimme, das Büro Raith beauftragt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung erteilte der Gemeinderat, einstimmig 
bei einer Enthaltung, sein Einvernehmen für den Anbau eines Balkons 
an ein Gebäude in der Hauptstraße.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde der Gemeinderat vom Vor-
sitzenden über aktuelle Grundstücksangelegenheiten informiert.

VG-Verwaltung

Dierbach

Amtliche Mitteilungen aus der 33. Sitzung 
des Gemeinderates Dierbach 

vom 21. September 2023
Zunächst beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben der 
Errichtung einer Solaranlage. Dem Bauvorhaben wurde mit 3 Ja-Stim-
men, 6 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen kein Einverständnis erteilt.
Bezüglich der Errichtung einer Drainageleitung wurde der Auftrag 
zur Herstellung eines Grabens für die Entwässerung der Fläche 
„Zwischen den Gräben“ und der angrenzenden Flächen einstimmig 
an den Bauhof der Verbandsgemeinde vergeben. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel zur Finanzierung dieser Maßnahme in Höhe von ca. 
2.500 Euro stehen im Haushaltsplan 2023 unter der sachlich richtigen 
Buchungsstelle 55590-523300 in ausreichender Höhe zur Verfügung.
Anschließend informierte der Ortsbürgermeister über Anliegen und 
Themen der nächsten Sitzung.

VG-Verwaltung

Hergersweiler

Amtliche Mitteilungen aus der 26. Sitzung 
des Gemeinderates Hergersweiler 

vom 19. September 2023
Zunächst beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Vergabe eines 
Auftrags zur Erstellung eines Fachbeitrags Naturschutz mit integrier-
tem Umweltbericht im Rahmen des Bebauungsplans „Hauptstraße-
Süd“. Einstimmig wurde die Auftragsvergabe für die Erstellung des 
vorgenannten Fachbeitrages für die angebotene Honorarsumme von 
9.552,99 Euro brutto beschlossen. Die erforderlichen Haushaltsmittel 
stehen unter der korrekten Buchungsstelle zur Verfügung.
Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte das Gremium über eine Ertei-
lung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB Bauvorha-
ben ab. Der vorgelegte Antrag zur Abweichung des Bebauungsplanes 
und Errichtung eines Carports „Am Narrenberg“ wurde einstimmig 
bewilligt. Anschließend informierte der Vorsitzende über verschiedene 
Angelegenheiten.

VG-Verwaltung

Kapsweyer

Friedhofssatzung der Ortsgemeinde 
Kapsweyer vom 31.05.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kapsweyer hat auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, 
Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

1. Allgemeine Vorschriften
§ 1

Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für die im Gebiet der Gemeinde Kapsweyer gelege-
nen und von ihren verwalteten Friedhöfen.

§ 2
Friedhofszweck/Bestattungsanspruch

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrich-
tung) der Gemeinde.
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(4) Die Grabgröße beträgt bei Einzelgräbern 1,00 m x 2,00 m, bei Dop-
pelgräbern 2,00 m x 2,00 m einschließlich der Maße der Abdeckung.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kos-
ten entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 
Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung ent-
fernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch 
den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre. Die Ruhezeit 
für Aschen in Urnenreihengrabstätten und halb-/anonymen Grabstät-
ten beträgt 15 Jahre.

§ 11
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften[1], der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb 
der Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses.
Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb 
der Gemeinde nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschen-
reste können mit vorheriger Zustimmung des Friedhofsträgers in 
belegte Grabstätten ausgebettet werden.
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei 
Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die Ver-
antwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
Die Gemeinde ist bei dringendem öffentlichem Interesse berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen.
(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers bedienen. 
Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung ent-
stehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken 
nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben wer-
den.

4. Grabstätten

§ 12
Allgemeines, Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten für Erd- und für Urnenbestattungen
b) Wahlgrabstätten für Erd- und für Urnenbestattungen
c) Ehrengrabstätten.
(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es 
besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung.
(3) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.

§ 13
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestat-
tungen oder halb/-anonyme Urnenbestattungen, die der Reihe nach 
belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestatten-
den schriftlich zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungs-
rechts an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.
(2) Es werden eingerichtet:

a) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebens-
jahr

b) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr (Kindergrabstätten)

c) Halb-/anonyme Urnengrabfelder
Anonyme Grabstätten sind Urnengrabstätten, in welchen Urnen 
für die Dauer der Ruhezeit, in einem dafür vorgesehenen Grab-
feld in der Rasenfläche, ohne erkennbare Markierung, beigesetzt 
werden.
Halbanonyme Grabstätten sind Urnengrabstätten, in welchen 
Urnen für die Dauer der Ruhezeit, in einem dafür vorgesehenen 
Grabfeld in der Rasenfläche, für die eine Kennzeichnung durch 
Anbringung eines Namensschildes an einem dafür vorgesehenen 
Baum, beigesetzt werden.

i) Gewerbsmäßig oder andere als eigene Grabstätten zu fotografie-
ren oder zu filmen, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten liegt 
vor oder
bb) der Friedhofsträger hat zugestimmt. Für das Verwaltungsver-
fahren gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusam-
menhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Fried-
hofsträgers; sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden.

§ 6
Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung 
und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetreibende 
bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch die Fried-
hofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die 
Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist nach § 42a Abs. 
2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen 
einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landes-
gesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsange-
legenheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 355, in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, 
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. 
Diese ist dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen 
Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der 
Friedhofssatzung verstoßen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung von Aschen gilt 
§ 15 Abs. 6.
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.
(3) Der Friedhofsträger/alt.: Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der 
Bestattung im Benehmen mit den Angehörigen und der zuständigen 
Religionsgemeinschaft fest.
(4) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung 
beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestat-
tungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.
(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 
gestattet, eine Mutter mit Ihrem nicht über einem Jahr(e) alten Kind in 
einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
können auch Geschwister im Alter bis zu einem Jahr(en) in einem Sarg 
bestattet werden.

§ 8
Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, die in der 
Erde beigesetzt werden, dürfen nicht aus schwer verrottbarem Mate-
rial sein, soweit nichts Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist. Eine 
Bestattung im Leichentuch kann im Einzelfall aus religiösen Gründen 
von der Genehmigungsbehörde gestattet werden, wenn nachgewie-
sen ist, dass keine gesundheitlichen oder hygienischen Bedenken 
bestehen. Die Überführung zum Bestattungsplatz hat in einem Sarg 
zu erfolgen. § 13 BestG bleibt unberührt.
(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittel-
maß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforder-
lich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung 
der Bestattung einzuholen
(3) Für die Bestattung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge 
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlos-
sen sind.

§ 9
Grabherstellung

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauf-
tragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne 
Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur 
Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefgräbern (§ 14 Abs. 3) 
beträgt die Tiefe bis zur Grabsohle 2,30 m.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch min-
destens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
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(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschestätten, an denen auf Antrag, 
nach Zahlung der festgesetzten Gebühr, ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der Ersterwerb 
eines Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines Bestattungsfalls mög-
lich. In einer Urnenwahlgrabstätte können max. vier Urnen beigesetzt 
werden. Eine Verlängerung ist möglich, § 14 gilt entsprechend.
(5) Anonyme Urnengrabstätten sind Aschenstätten in der Rasenfläche 
ohne erkennbare Markierung, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht von 
15 Jahren verliehen wird. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
(6) Halbanonyme Urnengrabstätten sind Aschenstätten in der Rasen-
fläche, für die eine Kennzeichnung durch Anbringung eines Namens-
schildes an einem dafür vorgesehenen Baum, für die auf Antrag ein 
Nutzungsrecht von 15 Jahren verliehen wird. Eine Verlängerung ist 
nicht möglich.
(7) Es dürfen nur biologisch abbaubare Urnen verwendet werden.
(8) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzu-
melden. Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen 
Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuerbestat-
tungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
(9) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnengrabstätten.
(10) Plattenurnenwahlgrabstätten sind Aschestätten, für bis zu zwei 
Urnen, in einem dafür vorgesehenen Grabfeld in der Rasenfläche mit 
Kennzeichnung durch eine niveaugleiche Bodenplatte. Auf Antrag, 
nach Zahlung der festgesetzten Gebühr, wird ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Eine Verlängerung 
ist möglich. § 14 gilt entsprechend.

§ 16
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrab-
stätten obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger.

5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 17
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 18
Gestaltung und Größen der Grabmale

(1) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden 
Maßen zulässig:
a) Reihengrabstätten für Verstorbene:
1. Stehende Grabmale:
Höhe 0,80 m bis 1,00 m, Breite bis 0,45 m, Mindeststärke 0,16 m.
2. Liegende Grabmale:
Breite bis 0,50 m, Höchstlänge 0,70 m, Mindeststärke 0,14 m.
b) Wahlgrabstätten:
1. Stehende Grabmale:
a) bei einstelligen Wahlgräbern:
Höhe 0,80 m bis 1,30 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,18 m;
b) bei zwei- und mehrstelligen Wahlgräbern:
Höhe 1,00 m bis 1,20 m, Breite bis 1,40 m, Mindeststärke 0,22 m.
2. Liegende Grabmale:
a) bei einstelligen Wahlgräbern:
Breite bis 0,50 m, Länge 0,70 m bis 0,90 m, Höhe 0,14 m bis 0,30 m;
b) Abdeckplatte: 1,00 m x 2,00 m
c) bei mehrstelligen Wahlgräbern:
Breite bis 0,75 m, Länge bis 0,80 m bis 1,20 m, Höhe bis 0,14 m bis 
0,30 m
d) Abdeckplatte: 2,00 m x 2,00 m
(2) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen 
zulässig:
a) Urnenreihengrabstätten:
1. Stehende Grabmale:
Höhe 0,70 m bis 0,90 m
2. Liegende Grabmale:
Länge 1,00 m, Breite 0,80 m
b) Urnenwahlgrabstätten:
1. Stehende Grabmale:
Höhe 0,70 m bis 0,90 m
2. Liegende Grabmale
Länge 1,00 m, Breite 0,80 m
(3) Weitere Urnengrabstätten:
a) Plattenurnenwahlgrabstätten:
Liegende Steinplatten, niveaugleich auf dem Erdreich, mit quadrati-
schem Grundriss von
0,40 m x 0,40 m. Bei dieser Art von Grabstätte darf eine liegende 
Steinplatte im Boden angebracht werden, welche den Namen, das 
Geburts- und das Sterbedatum des Verstorbenen enthält. Die ange-
brachte Steinplatte muss niveaugleich in das Erdreich eingebracht 
werden, um ein problemloses Überfahren zu ermöglichen. Die Ablage 
von Blumen- und Grabschmuck wird bis zu vier Wochen nach einer 
Beisetzung gestattet.

(3) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 Abs. 
5 - nur eine Leiche bestattet werden.
(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach 
Ablauf der Ruhezeiten wird 6 Monate vorher veröffentlicht und durch 
ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

§ 14
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Urnen-
bestattungen, die der Reihe nach belegt und an denen auf Antrag nach 
Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer 
von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Der Ersterwerb eines 
Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines Bestattungsfalls möglich.
(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts 
enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur 
Anlage und Pflege des Grabes.
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten, als 
Einfach- oder Tiefgräber vergeben.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur statt-
finden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder 
das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert 
worden ist.
(5) Das Nutzungsrecht kann in diesen Grabstätten insgesamt 20 Jahre 
für die gesamte Wahlgrabstätte wiederverliehen werden. Die Wieder-
verleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlen-
den Gebühren. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, diese Gräber 
bei Bedarf jederzeit durch den Nutzungsberechtigten auf dessen Kos-
ten einebnen zu lassen. Eine Rückerstattung zu viel gezahlter Gebüh-
ren ist ausgeschlossen. Für diese Verlängerung wird eine Gebühr nach 
Abs. II (3) 3.2 der jeweils geltenden Gebührensatzung erhoben und ist 
im Voraus zu entrichten.
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsbe-
rechtigte für den Fall seines Ablebens, aus dem in Satz 2 genannten 
Personenkreis, einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zu 
seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nut-
zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:

a) auf den überlebenden Ehegatten
b) auf die Kinder
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 

Mütter
d) auf die Eltern
e) auf die Geschwister
f) auf sonstige Erben
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen 
Angehörigen der Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungs-
berechtigt.
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers das Nutzungsrecht auf eine andere Person mit deren 
Zustimmung übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofs-
verwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung 
und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrab-
stätte bestattet zu werden und bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege 
der Grabstätte zu entscheiden.
(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 
an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, 
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte möglich.
(10) Bei Rückgabe von Wahlgrabstätten wird an den Nutzungsberech-
tigten die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr, unter Berücksich-
tigung der Kostenentwicklung und der verbleibenden, auf volle Jahre 
abgerundeten Nutzungszeit anteilig zurückerstattet.
(11) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig.

§ 15
Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden

a) in Urnenreihengrabstätten
b) in Urnenwahlgrabstätten
c) im halb-/anonymen Urnenfeld
d) in Reihengrabstätten
e) in Wahlgrabstätten
f) in Plattenurnenwahlgrabstätten
(2) Urnenwahlgrabstätten erhalten eine Länge von 1,00 m und eine 
Breite von 0,80 m und sind mit einer Einfassung zu versehen.
(3) Urnenreihengräber sind Aschestätten, die der Reihe nach belegt 
und erst im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abge-
geben werden kann.
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§ 22
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale 
nur mit vorheriger Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt werden.
(2) Aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche Anlagen auf den 
Grabstätten sind innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungs-
rechtes durch den Nutzungsberechtigten abzubauen und zu entsor-
gen. Die Grabstätte muss von allen Ein- und Aufbauten befreit sein, 
eingeebnet und eingesät werden. Erfolgt der Abbau und die Entsor-
gung durch die Friedhofsverwaltung, sind die hierfür entstehenden 
Kosten vom Nutzungsberechtigten zu erstatten.

6. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 23
Herrichten und Instandhalten der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 
hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entspre-
chend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrab-
stätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemäß § 9 
BestG), bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich.
(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten 
selbst anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauf-
tragen.
(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb sechs 
Monaten nach der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrech-
tes, hergerichtet werden.
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen 
Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Fried-
hofsverwaltung.
(6) Die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln und 
Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.

§ 24
Bepflanzung der Grabstätten

Die Grabstätten sollen in ihrer gesamten Fläche, sofern sich keine 
Abdeckplatten auf er Grabstätte befinden, bepflanzt werden. Die 
Bepflanzung darf die anderen Grabstätten sowie die öffentlichen Anla-
gen und Wege nicht beeinträchtigen. Nicht zugelassen sind insbeson-
dere Bäume und großwüchsige Sträucher.
Die Nutzungsberechtigten von Grabstätten sind verpflichtet, die 
umliegenden Wege an den Grabstätten in einem gepflegten Zustand 
zu halten.

§ 25
Vernachlässigte Grabstätten

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
bepflanzt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen oder vorzei-
tig einebnen.
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder in angemessener Frist 
nicht zu ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach 
Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der 
Grabstätte.

7. Schlussvorschriften

§ 26
Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zuge-
teilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit, Gestaltung und Entfer-
nen der Grabmale nach den bisherigen Vorschriften.
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungs-
rechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer auf zwei Nut-
zungszeiten nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 4 dieser Satzung seit 
Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beige-
setzten Leiche oder Asche.
(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 28
Haftung

Die Gemeinde/Stadt haftet nicht für Schäden, die durch satzungswid-
rige Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen 
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den Friedhof entgegen den Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend 

verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht 
befolgt (§ 5 Abs. 1),

b) Halbanonyme Urnenreihengrabstätten:
Weiterhin besteht die Möglichkeit, bei halbanonymen Urnengrab-
stätten an einem dafür vorgesehenen Baum ein Markierungsschild, 
welches den Namen, das Geburts- und das Sterbedatum des Ver-
storbenen enthält, durch die Ortsgemeinde anbringen zu lassen. Die 
Ablage von Blumen- und Grabschmuck wird bis zu vier Wochen nach 
einer Beisetzung gestattet.
(4) Auf den anonymen Urnengrabstätten sind keine Beschilderungen, 
Markierungen, Beschriftungen, etc. sowie Grabschmuck gestattet Die 
Ablage von Blumen- und Grabschmuck wird bis zu vier Wochen nach 
einer Beisetzung gestattet. Eine Bepflanzung ist grundsätzlich nicht 
möglich.
(5) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 4 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, soweit 
er es unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält.

§ 19
Errichten und Ändern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofssatzung entspricht.
(2) Der Anzeige sind der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenan-
sicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und seiner Bear-
beitung beizufügen.
(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollstän-
digen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwal-
tung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die 
Friedhofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats 
darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die 
Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung bestätigt. Die 
technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalen (TA Grab-
mal) der Deutschen Naturstein Akademie e. V. (Denak) in der jeweils 
gültigen Fassung gilt entsprechend.
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen 
der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist.

§ 20
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen 
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu 
befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Es 
gilt entsprechend die Technische Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein Akademie e.V. 
(Denak), in der jeweils gültigen Fassung.

§ 20a
Verbot von Grabmalen aus Kinderarbeit

(1) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur auf-
gestellt werden, wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen von 
Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind. Herstellung umfasst 
sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins 
bis zum Endprodukt.
(2) Für die Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweis-
pflicht gilt § 6a Abs. 2 und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz 
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 21
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd 
in verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel jährlich zweimal - im 
Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst -. Verantwortlich dafür 
ist bei Reihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der Grabstätte 
(§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungs-
berechtigte.
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen 
baulichen Anlage oder von Teilen davon gefährdet, ist der für die 
Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
(3) Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von 
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsver-
waltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann 
das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Gemeinde ist verpflich-
tet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. § 23 Abs. 2 Satz 
4 gilt entsprechend. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über 
das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grab-
stätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
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die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf

70.000,00 € 2.500,00 €

die Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf

157.620,00 € 5.000,00 €

der Saldo der Ein- und Aus-
zahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf

-87.620,00 € -2.500,00 €

der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf

259.250,00 € 288.620,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 2024
zinslose Kredite auf 0,00 € 0,00 €
verzinste Kredite auf 0,00 € 0,00 €
zusammen auf 0,00 € 0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

2023 2024
auf 0,00 € 0,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, beläuft sich

2023 2024
auf 0,00 € 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der 
Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht bean-
sprucht.

§ 5 Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die 
Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:

2023 2024

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe (Grundsteuer A)

345 v.H. 345 v.H.

b) für die Grundstücke (Grund-
steuer B)

465 v.H. 465 v.H.

2. Gewerbesteuer nach Ertrag 385 v.H. 385 v.H.
3. Hundesteuer
a) für den ersten Hund 50,00 € 50,00 €
b) für den zweiten Hund 75,00 € 75,00 €
c) für jeden weiteren Hund 100,00 € 100,00 €
d) für den ersten gefährlichen 
Hund / Kampfhund

500,00 € 500,00 €

d) für den zweiten gefährlichen 
Hund / Kampfhund

800,00 € 800,00 €

e) für jeden weiteren gefährli-
chen Hund / Kampfhund

800,00 € 800,00 €

II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investi-
tionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 
und 11 KAG) werden pro Hektar wie folgt festgesetzt:

24,00 € 24,00 €
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde 
Kapsweyer zum 31.12.2021 beträgt 3.733.631,36 €. Der voraussicht-
liche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.587.706,36 
€. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 
2023 um voraussichtlich 222.800,00 € auf 3.364.906,36 € und zum 
Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 334.350,00 € auf 
3.030.556,36 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 
500,00 EUR überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt,
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung aus-

übt (§ 6 Abs. 1),
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
6. die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht ein-

hält (§ 19),
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewer-

betreibender Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne 
Zustimmung errichtet oder verändert (§ 20 Abs. 1 und 3,4),

8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 
23 Abs. 1),

9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält (§§ 21, 22 und 24),

10. Chemischen Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel 
verwendet (§ 23 Abs. 6),

11. Grabstätten entgegen § 24 gestaltet oder bepflanzt,
12. Grabstätten vernachlässigt (§ 25),
13. Bäume und Sträucher, welche dem Eigentum der Ortsgemeinde 

angehören, ohne Erlaubnis zurückschneidet.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,- 
EUR geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) vom 24.5.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet Anwendung.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung der von der Gemeinde/Stadt verwalteten Friedhöfe 
und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung/Haushaltssatzung zu entrichten.

§ 31
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.09.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung vom 03.12.2012 und alle übrigen entgegenstehen-
den ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Kapsweyer, den 31.05.2023
Schönung, Ortsbürgermeister

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Satzung wird 
nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, den 02.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kapsweyer für die Jahre 2023 und 2024 vom 

05.10.2023
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge 
auf

1.457.020,00 € 1.680.680,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen auf

1.679.820,00 € 2.015,030,00 €

der Jahresfehlbetrag auf -222.800,00 € -334.350,00 €
2. im Finanzhaushalt 2023 2024
der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf

-171.630,00 € -286.120,00 €
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ung sowie zur Schaffung einer überschaubaren Anzahl von Bauplät-
zen für den vorhandenen, örtlichen Bedarf, notwendig. Innerhalb der 
Ortslage stehen aktuell keine verfügbaren Wohnbauflächen für Bau-
willige zur Verfügung. Die Gemeinde verfügt aktuell über Keinerlei 
eigenen Bauplätze mehr, alle im Ortsbereich vorhandenen Baulücken 
sind in privater Hand und damit dem Zugriff der Gemeinde entzogen.

Der Planbereich schließt nördlich, westlich und östlich an die vor-
handene Ortslage an endet südlich am Horbach. Da die Planung als 
solche im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern nicht vollständig dargestellt ist, hat der Verbandsgemeinderat 
bereits beschlossen, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
diese auch in eine aktuell stattfindende Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes mitaufzunehmen.
Das Plangebiet ist wie folgt begrenzt: Der Wirtschaftsweg Fl.St.Nr. 
399/1 sowie die nördlich von diesem gelegenen Flurstücke bzw. deren 
Teilbereiche Fl.St.Nrn. 90, 91, 96, 98/1, 99/1 101/1, 101/2, 103, 390/1, 
392, 394, 395, 396, 397, 398 und die zwei an die Hauptstraße angren-
zenden Grundstücke Fl.Nrn. 388 und 391. Zudem die südl. des Wirt-
schaftsweges Richtung Hirtenbach gelegenen Flurstücke 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407/1 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 
407/2, ein kleinerer Bereich des Zinkhohlweges Fl.Nr. 1588/7 sowie 
dessen südl. Fortsetzung als Wirtschaftsweg bis zum Hirtenbach, 
Fl.Nr. 1588 (siehe beigefügten Lageplan). Die Gesamtfläche des Plan-
gebietes beträgt ca.17.900 m².
Siehe auch nachfolgende Übersichtskarte.

II. Durchführung einer frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Niederhorbach hat in seiner 
Sitzung am 12.07.2023 letztmalig über die vorgelegten Planunterla-
gen beraten und anschließend die Offenlage des Bebauungsplans 
„Hinterwiese“ beschlossen. Da das Bebauungsplanverfahren nun-
mehr im Vollverfahren fortgeführt wird erfolgt nunmehr die frühzeitige 
Offenlage gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. Hierzu liegt der Planentwurf mit 
Begründung sowie zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen, 
der Artenschutzvorprüfung sowie dem entwässerungstechn. Begleit-
plan in der Zeit vom 19. Oktober bis einschl. 10. November 2023 bei 
der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
Königstr. 61, im Schloss, Zimmer 305, während der Dienststunden 
öffentlich aus. Zusätzlich werden sämtliche vorliegenden Unterlagen 
ebenfalls digital auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bad 
Bergzabern für die Dauer der Offenlage unter Aktuelles/Bauleit-
planung zur Ansicht und Herunterladen zur Verfügung gestellt. Die 
Verwaltung bittet ausdrücklich um vorrangige Nutzung der digi-
talen Einsichtnahme. Während der o.g. Auslegungsfrist besteht für 
jedermann die Möglichkeit zu den Öffnungszeiten der Verwaltung 
oder nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Bauabteilung 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern die Unterlagen einzusehen 
und zum Bebauungsplanentwurf schriftlich oder mündlich Stellung 
zu nehmen. Über die abgegebenen Stellungnahmen entscheidet der 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- (Normen-
kontrollverfahren) kann unzulässig sein, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden parallel beteiligt.

Für die Ortsgemeinde Niederhorbach
Bad Bergzabern, 05.10.2023

Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Forstner
Lageplan:

§ 9 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2023 und, soweit sie Bestimmungen 
für das Haushaltsjahr 2024 enthält, zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Kapsweyer, 05.10.2023
Ortsgemeinde Kapsweyer

Felix Schönung
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
und Auslegung des Haushaltsplans für die 

Haushaltsjahre 2023 / 2024
1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssat-

zung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis 
zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner 
verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte 
im Südpfalz-Kurier 34/2023 vom 23.08.2023. Ab der Bekanntma-
chung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum 
Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die 
Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mit-
tels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten 
Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme 
genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im 
Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates 
vom 20.09.2023 beschlossen.

2. Die Haushaltssatzung wurde am 21.09.2023 der Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 
GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat 
mit Schreiben vom 28.09.2023 unter Az. 12/901-11 die kommu-
nalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen 
Rechtsverletzung erhoben.

3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab Donnerstag, 
12.10.2023 bis Freitag, 20.10.2023 auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik 
Neuigkeiten elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische 
Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Termi-
nabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-412 im Dienst-
gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, einzusehen.

4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der 
GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Geset-
zes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

- Finanzabteilung -
Im Auftrag

Steffen Kuhn

Niederhorbach

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Hinterwiesen“ der Ortsgemeinde 

Niederhorbach
I. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
II. Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung

I. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Niederhorbach hat in seiner Sit-
zung am 11.05.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Hinterwiesen“ beschlossen und abschließend das 
Plangebiet mit Beschlüssen vom 08.02.2023 und 12.07.2023 jeweils 
um kleinere Teilbereiche erweitert.
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist zur Herstellung einer 
gemeindl. Erschließungsstraße an bereits vorhandene Wohnbebau-
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Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10. bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2018 der Ortsgemeinde 

Oberschlettenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberschlettenbach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27.07.2023 den Jahresabschluss 2018 fest-
gestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Oberschlettenbach sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10. bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2019 der Ortsgemeinde 

Oberschlettenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberschlettenbach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27.07.2023 den Jahresabschluss 2019 fest-
gestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Oberschlettenbach sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2019 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10. bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Oberhausen

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2019 der Ortsgemeinde 

Oberhausen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberhausen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 03.07.2023 den Jahresabschluss 2019 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Oberhausen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2019 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10.2023 bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2020 der Ortsgemeinde 

Oberhausen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberhausen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 03.07.2023 den Jahresabschluss 2019 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Oberhausen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2020 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10.2023 bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Oberschlettenbach

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2017 der Ortsgemeinde 

Oberschlettenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberschlettenbach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27.07.2023 den Jahresabschluss 2017 fest-
gestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Oberschlettenbach sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2017 die Entlastung erteilt.
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Bad Bergzabern, 04.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

- Bauabteilung -
Im Auftrag

Forstner
Lageplan:

Vorderweidenthal

Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren

der Ortsgemeinde Vorderweidenthal vom 28.08.2023
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Vorderweidenthal hat aufgrund 
der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 02.04.1998 (GVBl. S. 108), §§ 1, 2, 7 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20.05.1995 
(GVBl. S. 175) und des § 30 der Friedhofssatzung für die Ortsge-
meinde Vorderweidenthal folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofes und ihrer Anla-
gen werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsge-
bühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu 
dieser Satzung als deren Bestandteil. Kosten für besondere Leistun-
gen, die außerhalb dieser Satzung anfallen, werden in tatsächlicher 
Höhe erhoben. Das Kommunalabgabengesetz findet entsprechende 
Anwendung.

§ 2 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind:
(1) Bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen sowie Verlängerung der 
Nutzungsrechte die Personen, die nach bürgerlichem Recht und dem 
Bestattungsgesetz die Kosten zu tragen haben, der Antragsteller 
sowie diejenige Person, die sich zur Tragung der Kosten schriftlich 
verpflichtet hat.
(2) Bei Umbettungen und Wiederbeisetzungen der Antragsteller.
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
Die Gebührenschuld entsteht bereits mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leis-
tungen mit der Antragstellung. Die Gebühren werden innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig; sie sind an 
die Verbandsgemeindekasse Bad Bergzabern zu entrichten.

§ 4 Stundung und Erlass von Gebühren
Zum Ausgleich unbilliger Härten können die in der Anlage bezeichne-
ten Gebühren gestundet, ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 5 Umsatzsteuer
(1) Soweit die Umsätze der öffentlichen Einrichtung der Umsatzsteuer 
unterliegen, wird die Umsatzsteuer dem Gebührenschuldner auferlegt.
(2) Die Umsatzsteuer entsteht neben der Gebühr.
(3) Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe 
erhoben.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 16.10.2017 außer 
Kraft.

Vorderweidenthal, den 28.08.2023
Für die Ortsgemeinde Vorderweidenthal:

Christmann, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 
Beschlüsse

über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2020 der Ortsgemeinde 

Oberschlettenbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberschlettenbach hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 27.07.2023 den Jahresabschluss 2020 fest-
gestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Oberschlettenbach sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2020 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 12.10. bis 
20.10.2023, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus. Es besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Ter-
minabsprache unter der Telefonnummer 06343 701 113 bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Steinfeld

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Im Schulzenzehnten“;
Durchführung einer nochmaligen öffentlichen Auslegung gem. § 
4 a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
Aufgrund eines im Juli 2023 ergangenen Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB musste der Gemeinderat 
Steinfeld seinen am 04.05.2023 gefassten Satzungsbeschluss in o.g. 
Bebauungsplanverfahren aufheben und, nach Vorlage und Anerken-
nung eines entsprechenden Umweltberichts durch das Planungsbüro, 
eine nochmalige Offenlage aller vorhandenen Unterlagen beschließen. 
Diesen Beschluss fasste er in seiner Sitzung am 28.09.2023.
Der, abgesehen vom ergänzten Umweltbericht unveränderte Entwurf 
des Bebauungsplans liegt mit Begründung, zeichnerischen sowie 
textlichen Festsetzungen, Wasserbilanz und artenschutzrechtl. Vor-
prüfung sowie Synopse der letzten Offenlage in der Zeit vom 19. 
Oktober 2023 bis einschl. 19. November 2023 bei der Bauabteilung 
der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstr. 61, im 
Schloß, Zimmer 305, während der Dienststunden erneut öffentlich 
aus. Gleichzeitig werden sämtliche vorliegenden Unterlagen auch 
digital auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
für die Dauer der Offenlage unter Aktuelles/Bauleitplanung zur 
Ansicht und Herunterladen zur Verfügung gestellt. Die Synopse mit 
allen während der letzten Offenlage eingegangenen Stellungnahmen 
von Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der zuständigen Stellen für 
Wasser-, Abfallwirtschaft und Bodenschutz der SGD Süd, Energiever-
sorger und des Denkmalschutzes liegen im Rahmen der o.g. erneuten 
öffentlichen Auslegung ebenfalls zu jedermanns Einsicht offen.
Das unveränderte Plangebiet des Bebauungsplans wird wie folgt 
begrenzt: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Flurstücke 1161 bis 1166/1 in der Gewanne „Schulzehnten“, die für 
eine Wohnbebauung vorgesehen sind sowie östlich hierzu die zwei 
Grundstücke Fl.Nrn. 649 und 1160 und Teilflächen der Grundstü-
cke Fl.Nrn. 1061, 646/1 und 996/1 (Wirtschaftswegestücke) sowie 
einem nördl. Teil des Flurstücks 995/2 (ehemalige Höckerlinie). Das 
Plangebiet wird im Osten durch die Höckerlinie, südlich durch einen 
Wirtschaftsweg (Bangerweg), westlich durch die Wohnbebauung des 
Wohngebietes „In der Au“ und im Norden durch einen Gewerbebe-
trieb begrenzt. Siehe auch nachfolgende Übersichtskarte.
Während der o.g. Frist dieser erneuten öffentlichen Auslegung besteht 
für jedermann Gelegenheit, zu den geänderten Teilen des vorgenann-
ten Entwurfs des Bebauungsplans schriftlich oder mündlich Stellung 
zu nehmen. Über die abgegebenen Stellungnahmen entscheidet der 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.
Die von der Planergänzung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden gleichzeitig erneut beteiligt.

Für die Ortsgemeinde Steinfeld
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h) mit Übertragung in ein anderes Grab (Umbettung)  110,-
das Ausgraben von Aschenresten pro Urne

i) ohne Übertragung in ein anderes Grab  60,-
j) mit Übertragung in ein anderes Grab  110,-
VIII. Sonstige Gebühren
(1) Für die Aufbahrung einer Leiche:

8.1 Einheimische (pauschal)  70,-
Auswärtige (pauschal)  100,-

(2) Abbau und Entsorgung von Grabstätten gem. § 22 Abs. 2 der 
Friedhofssatzung:

8.2 Reihen-/ Einzelwahlgrabstätte  350,-
Doppelwahlgrabstätte  400,-
jede weitere Wahlgrabstätte  50,-
Urnengrabstätte  250,-
Grabstätten ohne Einfassung  50,-

(3) Ausheben und Schließen von Gräbern:

8.3 Grabaushub für Urnengrabstätten pro Urne  150,-
(4) Ausheben und Schließen von Gräbern:
Bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechtes an Wahl- bzw. Urnen-
wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung 
der Grabnutzungsgebühr.

8.4 Unterhaltung einer vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist)
eingeebneten Urnenwahlgrabstelle pro Jahr  20,-
Unterhaltung eines vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist)
eingeebneten Einzelwahlgrabes pro Jahr  30,-
Unterhaltung eines vorzeitig (vor Ablauf der Ruhefrist)
eingeebneten Doppelwahlgrabes pro Jahr  40,-

 

 

 
 
Ortsgemeinde Vorderweidenthal 
 

Sondervertrag 
 

 
zwischen der Ortsgemeinde Vorderweidenthal 

und 
 
........................................................................................................................................... 
als Antragsteller / in  
 
 
1.) Der / die Antragsteller / in wünscht eine Bestattung auf dem Friedhof der Ortsgemein-

de Vorderweidenthal für 
 
 
 ............................................................................................................................. 
 Name       Vorname 
 
 
 ................................................. ................................................................... 
 geboren am    verstorben am 
 
 
 ............................................................................................................................. 
 zuletzt wohnhaft in 
 
2.) Ein Rechtsanspruch nach § 2 Abs. 2 des Bestattungsgesetzes vom 04.03.1983 
 (GVBl. S. 69) oder aufgrund der geltenden Friedhofssatzung besteht nicht.  
 
3.) Die Ortsgemeinde erteilt die Zustimmung zur Bestattung auf dem Friedhof Vorderwei-

denthal in der Grabstelle  
 
 
 Abt.: ..................................... Reihe: ............................. Nr.: ................. 
 
 
4.) Der Antragsteller entrichtet ein Entgelt in Höhe der jeweils gültigen Grabnutzungsge-

bühr + 15 % Aufschlag auf diese. 
 
 
5.) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebüh-

rensatzung entsprechend.  
 
 
 
 ...............................................................    ........................................................ 
 Unterschrift Antragsteller            Unterschrift Vertreter Ortsgemeinde 

Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vorstehend abgedruckten Satzung wird 
nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
auf Folgendes hingewiesen:
(1) Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen, 
so gilt sie ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die Aufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 

Friedhofsgebührensatzung
Anlage
zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Vorderwei-
denthal vom 28.08.2023

I. Reihengrabstätten (§ 13 Friedhofssatzung)
1. Überlassen einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 

der Friedhofssatzung  EURO
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  70,-
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab   150,-

2. Überlassen einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte
nach Nr. 1   150,-

II. Verleihung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten (§ 14)
(1) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
der Friedhofssatzung für 20 Jahre bzw. 30 Jahre

1.1 Einzelwahlgrabstätte  300,-
Einzelwahlgrabstätten ohne Einfassung  500,-
Doppelwahlgrabstätte  600,-
jede weitere Wahlgrabstätte  300,-
Urnenwahlgrabstätte (max. 4 Urnen)  300,-
Anonymes Urnengrab  300,-
Halbanonymes Urnengrab mit Namensschild  450,-

(2) Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren 
Bestattungen pro Jahr

2.1 Einzelwahlgrabstätte  10,-
Einzelwahlgrabstätte ohne Einfassung  15,-
Doppelwahlgrabstätte  20,-
Jede weitere Wahlgrabstätte  10,-
Urnenwahlgrabstätte  10,-

(3) Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 
vorhergehenden Nutzungszeit pro Jahr (bis zu max. 30 Jahren)

3.1 Einzelwahlgrabstätte  10,-
Einzelwahlgrabstätte ohne Einfassung  15,-
Doppelwahlgrabstätte  20,-
jede weitere Wahlgrabstätte  10,-
Urnenwahlgrabstätte  10.-
Halbanonymes Urnengrab  15,-

III. Bestattung auswärtiger Personen gem. § 2 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung
Bei verstorbenen auswärtigen Personen, die gem. § 2 Abs. 3 der 
Friedhofssatzung kein Recht auf Beisetzung in einer Grabstätte auf 
dem Friedhof der Ortsgemeinde Vorderweidenthal haben, wird nähe-
res in einem Sondervertrag geregelt.
Ausnahmen hiervon können jedoch erteilt werden, wenn der/die Ver-
storbene zu Lebzeiten zu der Gemeinde Vorderweidenthal besondere 
Bindungen, z. B. früherer Wohnort o. ä. hatte. Über das Vorliegen die-
ser Voraussetzung entscheidet die Gemeinde.
IV. Ausheben und Schließen der Gräber
Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Urnengrabstätten 
durch die Ortsgemeinde Vorderweidenthal werden entsprechend der 
unter Ziffer 8.3 festgesetzten Gebühr berechnet.
Sofern die Grabanfertigung durch eine Privatperson oder ein Privat-
unternehmen erfolgt, werden die Kosten entsprechend der zwischen 
der Gemeinde und diesem Unternehmen getroffenen Vereinbarung 
berechnet.
V. Zuschläge für Bestattungen
Grundsätzlich sind Bestattungstermine so festzulegen, dass die 
Arbeiten insbesondere zum Schließen der Gräber noch innerhalb der 
Regelarbeitszeit durchgeführt werden können.
Für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden entsprechende 
Zuschläge berechnet.
VI. Ausgrabungen, Umbettungen sowie Grababräumungen
Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen werden grundsätzlich 
von gewerblichen Unternehmen durchgeführt. Bei Abräumung von 
Grabstätten durch den Bauhof erfolgt die Berechnung nach Arbeits-
umfang (Lohn- und Sachkosten)
VII. Verwaltungsgebühren
(1) An Verwaltungsgebühren werden erhoben für:

a) Bestattung von Verstorbenen  15,-
b) Zubettung einer weiteren Person / Urne in eine

bestehende Wahlgrabstätte  30,-
c) Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von

Grabmälern, Einfassungen usw.  30,-
d) Erteilung der Genehmigung zur Errichtung

von Grababdeckplatten  30,-
das Ausgraben einer Leiche vor Ablauf der Ruhezeit

e) ohne Übertragung in ein anderes Grab  110,-
f) mit Übertragung in ein anderes Grab (Umbettung)  160,-

das Ausgraben von Leichenresten nach Ablauf der Ruhezeit
g) ohne Übertragung in ein anderes Grab  60,-
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Für die Herausforderungen der Zukunft sieht sich die Deutsche Ren-
tenversicherung Rheinland-Pfalz gut aufgestellt. Zuversicht prägte die 
heutige Sitzung der Vertreterversammlung in Speyer unter der Leitung 
ihres Vorsitzenden Thomas Breuer, auch wenn sie unter dem Eindruck 
des Brandes in der Mittelrhein-Klinik am vergangenen Sonntag stand.

Brand in der Mittelrhein-Klinik
In der Mittelrhein-Klinik - eine von vier Reha-Kliniken des rheinland-
pfälzischen Rentenversicherungsträgers - hat zu Beginn der Woche 
ein Brand großen Sachschaden verursacht. Dieser war in einem kurz 
vor Abschluss einer umfangreichen Sanierung stehenden Gebäude 
ausgebrochen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Vorstandsvor-
sitzende Beate Petry: „Wir alle sind immer noch geschockt von den 
Ereignissen, aber wir sind davon überzeugt, dass wir auch diese Her-
ausforderung bewältigen werden. Hierfür bedarf es Zuversicht, las-
sen Sie uns diese gemeinsam behalten. Wir danken unseren Teams 
vor Ort für deren großartigen Einsatz in dieser schwierigen Situation.“ 
Bereits seit Dienstag arbeitet die Klinik wieder im Normalbetrieb und 
kann ihre Patientinnen und Patienten gut und sicher versorgen.
Die Sitzung war die letzte in dieser Amtsperiode. Auf dem Programm 
standen der Rückblick auf sechs herausfordernde Jahre, die Abnahme 
der Jahresrechnung 2022 sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder der 
Selbstverwaltung.

Finanzlage ist gut
Im Mittelpunkt des Berichts der Vorstandsvorsitzenden Beate Petry 
stand die Finanzlage. „Stabile Rentenfinanzen sind in diesen schwieri-
gen Zeiten eine gute Nachricht. In der gesamten Wahlperiode unserer 
Selbstverwaltung hatten wir eine Nachhaltigkeitsrücklage oberhalb 
des Korridors von 1,5 Monatsausgaben. Das steht für sich.“
Auch die Rentnerinnen und Rentner haben profitiert. Die Rentenan-
passungen der letzten sechs Jahre ergeben ein Plus von über 19 Pro-
zentpunkten. Möglich macht das trotz zunehmender demografischer 
Belastung die noch stabile Konjunktur in Deutschland, verbunden mit 
einer steigenden Zahl an Erwerbstätigen und sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten.
Zum Jahresende erwartet die Rentenversicherung bundesweit ein 
Plus von 0,3 Milliarden Euro. Die Nachhaltigkeitsrücklage wird gegen-
über 2022 noch einmal steigen und soll bei 44 Milliarden Euro liegen, 
das entspricht 1,65 Monatsausgaben.
Auch der Beitragssatz soll noch bis einschließlich 2026 weiter stabil 
bei 18,6 Prozent bleiben, 2027 wird dann mit einem leichten Anstieg 
gerechnet. Das Nettorentenniveau vor Steuern steht für 2023 mit 48,2 
Prozent bereits fest. 2024 wird es voraussichtlich durch die Haltelinie 
bei 48 Prozent gesichert werden.
Wie sich die von der Bundesregierung geplante Kürzung des zusätz-
lichen Bundeszuschusses in den Jahren 2024 bis 2027 um jeweils 
600 Millionen Euro pro Jahr auswirke, sei nach den Worten von Beate 
Petry bisher bei Vorausberechnungen noch nicht berücksichtigt. Für 
die kommenden Jahre erwartet sie enger werdende finanzielle Spiel-
räume.
Mit Blick auf die zu Ende gehende Amtsperiode sagte Beate Petry: 
“Wir als Selbstverwaltung möchten auch in der kommenden Amts-
zeit intensiv mitarbeiten und unsere Expertise miteinbringen, damit 
die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz zukunftsfest auf-
gestellt ist.“

Pandemie, Grundrente und Digitalisierung waren Schwerpunkte 
der letzten sechs Jahre
Über die Corona-Pandemie, das Mega-Projekt „Grundrente“, das 
gestärkte Wunsch- und Wahlrecht für Versicherte bei der Auswahl 
einer Reha-Klinik und die fortschreitende Digitalisierung informierte 
gemeinsam die Geschäftsleitung, Dr. Bettina Rademacher-Bensing 
und Johannes Reichert.
Trotz Corona-Pandemie hat die Deutsche Rentenversicherung ihren 
sozialstaatlichen Leistungsauftrag immer erfüllt. Gelungen ist dies 
auch deshalb, weil bereits frühzeitig die Weichen für volldigitale Work-
flows gestellt wurden. Die Digitalisierung wird künftig weiter fortschrei-
ten und die Arbeit stark verändern. Mit dem Großprojekt rvEvolution 
stellt sich die gesamte gesetzliche Rentenversicherung für die digitale 
Zukunft auf. „Digitale Workflows machen uns flexibler, in Krisenzeiten 
widerstandsfähiger und unsere Services für Kundinnen und Kunden 
besser“, so stellvertretender Geschäftsführer Johannes Reichert zu 
dem aktuell bedeutsamsten Vorhaben in der Rentenversicherung.
Erfolgreich abgeschlossen hat die rheinland-pfälzische Rentenversi-
cherung bis Ende 2022 die Einführung der Grundrente. „Seit Sommer 
2021 haben wir über 600.000 Bestandsrenten neben den laufenden 
Neurenten auf die Grundrente hin überprüft. Rund 53.000 Rentnerin-
nen und Rentner im Land erhalten nun eine um den Grundrentenzu-
schlag erhöhte Rente.“
Mit Blick auf das gestärkte Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten 
bei der Auswahl einer Reha-Klinik sagte Geschäftsführerin Dr. Bettina 
Rademacher-Bensing: „Gut drei Monate nach dem Start können wir 
hier ein positives Fazit ziehen. Das Angebot wird von unseren Versi-
cherten gut angenommen. Rund 61 Prozent geben bereits im Antrag 
ihre Wunsch-Reha-Klinik an.“

der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, Königstraße 61, 76887 Bad Bergz-
abern unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

(2) Hat jemand eine Verletzung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, den 02.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
(B. Meyer)

Bekanntmachungen und  
Mitteilungen anderer Behörden

Bekanntmachung:
Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und Meldung der 

Abgabe, Verwendung und Verwertung 2023
Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2024
- aus eigenen Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie 
nicht die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder aner-
kannte Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemein-
schaften müssen eine Traubenernte meldung für die Erzeugnisse 
abgeben, die sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden 
Mitgliedern übernehmen.
Ausnahme:
Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur 
Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil 
ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung 
der an die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgeliefer-
ten Erzeugnisse befreit.
- aus fremden Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren 
Vereinigungen, einschließlich Genossenschaftskellereien, die aus 
der Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem Weinbaube-
trieb oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teil-
weise gegorenen Traubenmost oder Jungwein übernehmen. Diese 
melden der zuständigen Stelle die Menge des hieraus erzeugten 
Traubenmostes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines 
oder Weines, sowie die Mengen der unverändert abgegebenen 
Erzeugnisse.
In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufül-
len und abzugeben.
Die Meldevordrucke sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Bergzabern, Bürgerbüro, Königstr. 61, sowie bei den weinbau-
lichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
und als Download (www.lwk-rlp.de unter Weinbau/ Traubenernte- 
und Weinerzeugungsmeldung) erhältlich. Wir empfehlen eine 
Online-Abgabe im Weininformationsportal (wip.lwk-rlp.de). Die 
Meldungen müssen bis zum 15. Januar 2024 eingegangen sein.
Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusam-
men mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung 
des Eingangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige 
Abgabe.
Sollten Sie eine Abgabe bei der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern beabsichtigen, bitten wir zu beachten, dass eine Abgabe nur 
während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros – Montag, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag von 08.00 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 
14 bis 17.30 Uhr möglich ist.
Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit 
im Sinne des Weingesetzes dar. Betriebe, die ihre Meldung nicht 
termingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungs-
maßnahmen (Investitionsförderung) entsprechend der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 und deren Durchführungsbestimmungen aus-
geschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen 
rechnen
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszu-
füllen und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen 
Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

Landwirtschaftskammer

Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz: Gute Finanzlage

Mit einer weiter guten Finanzsituation steht die gesetzliche Rentenver-
sicherung für Stabilität und Sicherheit in diesen wechselvollen Zeiten. 
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Unternehmensflurbereinigung Hochwasserrückhaltung Wörth-
Jockgrim

Vorzeitige Ausführungsanordnung
gemäß § 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

I. Anordnung
Mit Wirkung vom 30.10.2023 wird die vorzeitige Ausführung des durch 
Nachtrag 1 geänderten Flurbereinigungsplanes angeordnet.

II. Hinweise
Die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplanes hat folgende 
rechtliche Wirkungen:

1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung an 
die Stelle seiner alten Grundstücke und Rechte. Die im Flurberei-
nigungsplan aufgeführten neuen Teilnehmer werden Eigentümer 
der für sie ausgewiesenen Grundstücke.

2. Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereinigungsplan abge-
löst oder aufgehoben werden, erlöschen; neue im Flurberei-
nigungsplan begründete Rechte und Pflichten entstehen. Die 
öffentlichen und privatrechtlichen Lasten der alten Grundstücke 
gehen, soweit sie nicht aufgehoben oder abgelöst werden, auf die 
neuen Grundstücke über.

3. Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung öffentlicher 
Rechtsverhältnisse wird wirksam.

4. Soweit der Flurbereinigungsplan noch bestandskräftig geändert 
wird, wirkt die Änderung auf den in dieser Anordnung festgesetz-
ten Zeitpunkt zurück.

5. Mit dieser Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wirkun-
gen der “Vorläufigen Besitzeinweisung” vom 19.07.2022 (§ 66 
FlurbG).

6. Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen 
des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes bestehen.
Deshalb können auch weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die 
über den Rahmen eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes 
hinausgehen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
vorgenommen werden. Für gesetzlich geschütztes Grünland nach 
§ 15 LNatSchG besteht ein generelles Umbruchverbot (dies gilt 
auch für geschütztes Grünland nach § 15 LNatSchG mit dem 
Status „Dauergrünland“). Der Umbruch von Dauergrünland und § 
15-Grünland sowie die Neueinsaat von Dauergrünland unterliegen 
der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG.
Jeglicher Umbruch von Grünlandflächen bedarf der schriftlichen 
Zustimmung und Freigabe durch die Flurbereinigungsbehörde 
und setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltung vor-
aus.
Die Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wird bekannt 
gemacht.

7. Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentü-
mer zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung 
des Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 
69 und 70 FlurbG) sind – soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können – gemäß § 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass 
dieser Anordnung bei der Flurbereinigungsbehörde, dem DLR 
Rheinpfalz, zu stellen.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14.03.2023 (BGBl Nr. 71), wird angeordnet mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung 
haben.

Begründung

1. Sachverhalt:
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gemäß § 59 Abs. 1 
FlurbG bekannt gegeben.
Den im Anhörungstermin am 12.06.2023 und innerhalb der Frist von 
2 Wochen nach diesem Termin erhobenen Widersprüchen gegen den 
Flurbereinigungsplan wurde teilweise durch Nachtrag 1 zum Flurberei-
nigungsplan abgeholfen.
Die verbliebenden Widersprüche wurden der Spruchstelle für Flurbe-
reinigung zur Entscheidung vorgelegt.

2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
DLR Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen (§ 3 
Abs. 1 FlurbG).
Rechtsgrundlage ist der § 63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl. I Seite 2794).

Jahresrechnung und Entlastung
Als eine ihrer letzten Tätigkeiten in der ablaufenden Amtszeit hat die 
Vertreterversammlung die Jahresrechnung 2022 mit Einnahmen von 
8,8 und Ausgaben von 8,71 Milliarden Euro abgenommen und Vor-
stand und Geschäftsleitung entlastet. Geprüft wurde die Jahresrech-
nung erstmals durch einen externen Wirtschaftsprüfer.

Ehrungen für langjähriges Engagement
Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden neun Mitglieder von Vor-
stand und Vertreterversammlung geehrt und mit der Verdienstmedaille 
der Deutschen Rentenversicherung ausgezeichnet: aus dem Vor-
stand Thomas Gans und Bernd Feuerpeil für je vier Amtsperioden, 
Harald Johann und Günter Schlosser für je zwei Amtsperioden; aus 
der Vertreterversammlung Richard Feichtner für sechs Amtsperioden, 
Karlheinz Bretz, Friedhelm Schreiner und Ralf Hess für jeweils vier 
Amtsperioden und der alternierende Vorsitzende Dietmar Wenderoth 
für zwei Amtsperioden.
Geehrt für seine langjährige hauptamtliche Tätigkeit für die gesetzli-
che Rentenversicherung wurde auch Matthias Förster, der bis zum 31 
Januar dieses Jahres als Geschäftsführer der Deutschen Rentenversi-
cherung Rheinland-Pfalz amtierte.

Deutsche Rentenversicherung RLP

Neuwahl Vorsitzende
Nach den Sozialwahlen vom Mai hat sich die Vertreterversammlung 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz heute konstituiert 
und den Vorstand gewählt. Die neue sechsjährige Amtszeit beginnt 
am 1. Oktober 2023. Beide Gremien sind ehrenamtlich tätig und pari-
tätisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Versicherten und Arbeit-
gebenden besetzt. Ebenfalls gewählt wurden die Vorsitzenden der 
beiden Gremien, die sich jeweils jährlich im Amt abwechseln.
Vorsitzende der Vertreterversammlung
Vorsitzende der Vertreterversammlung sind Franziska Bliewert und 
Thomas Breuer. Mit Franziska Bliewert ist erstmals eine Frau Vorsit-
zende der Vertreterversammlung. Sie engagiert sich ehrenamtlich für 
die Arbeitgebenden. Im Hauptberuf ist sie Justiziarin der Landesver-
einigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände e.V. „Ich freue 
mich auf die neue Aufgabe und blicke gespannt auf die kommenden 
Jahre“, sagt Franziska Bliewert. Alternierender Vorsitzender für das 
kommende Jahr ist Thomas Breuer. Er vertritt die Versichertenseite 
und ist im Hauptberuf Gewerkschaftssekretär der IG Bau.
Vorsitzende des Vorstandes
Vorsitzende des Vorstandes für eine weitere Amtszeit sind Myriam 
Lauzi und Beate Petry. Als Abteilungsleiterin für Soziales und Gesund-
heit beim DGB Rheinland-Pfalz/Saarland vertritt Myriam Lauzi die 
Versichertenseite. Alternierende Vorsitzende des Vorstandes für das 
kommende Jahr ist Beate Petry von der Arbeitgeberseite. Im Haupt-
beruf ist sie Head of Pensions and Benefits bei der BASF SE.
Vorstandsvorsitzende Myriam Lauzi zur Wahl: „Die soziale Selbstver-
waltung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir vier 
Vorsitzenden sind gerne bereit, diese Verantwortung wahrzunehmen 
und den Weg der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in 
die Zukunft mitzugestalten.“
Über die Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz:
Vertreterversammlung und Vorstand bilden die Selbstverwaltung der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz. Ehrenamtliche Ver-
treter/innen von Versicherten und Arbeitgebenden sind in der sozialen 
Selbstverwaltung an grundlegenden finanziellen, organisatorischen 
und personellen Entscheidungen beteiligt.

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
DLR Rheinpfalz
Abteilung Landentwicklung, Ländliche
Bodenordnung
Unternehmensflurbereinigung
Hochwasserrückhaltung Wörth-Jockgrim
Aktenzeichen: 41631-HA10.3.

67433 Neustadt a.d.W.,
29.09.2023
Konrad-Adenauer-Str. 35
Tel. 06321 671-0
Fax: 06321 671-1250
Internet: www.dlr.rlp.de
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Die formellen Voraussetzungen des § 63 FlurbG zur vorzeitigen Aus-
führungsanordnung liegen vor.

2.2 Materielle Gründe
Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen die 
Ansprüche auf Ausbau der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstat-
tungen und Pachtregelungen, vor allem aber gehen alle Rechte über. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungen werden ab dem genannten Zeit-
punkt über die neuen Grundstücke getroffen.
Die materiellen Voraussetzungen des § 63 FlurbG zur Ausführungsa-
nordnung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung 
des Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass der Grundstücksverkehr 
erheblich erschwert würde Für die Belastung der neuen Grundstücke 
und andere Beurkundungen schafft diese Anordnung die notwendige 
Rechtssicherheit.
Den verbliebenen Widerspruchsführern erwachsen durch den Eintritt 
des neuen Rechtszustandes keine Nachteile. Der Flurbereinigungs-
plan kann im Rechtsbehelfsverfahren geändert werden. Die Ände-
rungen wirken in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung 
festgesetzten Tag zurück (§ 63 Abs. 2 FlurbG).
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der in 
die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen Mittel daran 
gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbeizuführen. 
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind 
damit gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, beginnend mit 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung, Widerspruch beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung

Konrad-Adenauer-Straße 35
67433 Neustadt

oder wahlweise bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.
Hinweis:
unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter
www.landentwicklung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz

Im Auftrag
gez. Knut Bauer

Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde im 
Pflanzenschutz Weinbau

Personen, die beruflich Pflanzenschutzmittel anwenden oder über 
Pflanzenschutz beraten, müssen sachkundig im Pflanzenschutz sein.
Vom 18. bis 25. Oktober 2023 bietet das DLR in Neustadt/Wein-
straße einen Sachkundelehrgang Pflanzenschutz für den Weinbau an. 
Die Gebühren für den gesamten Lehrgang betragen 210 Euro. Nach 
bestandener Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, mit dem der Sach-
kundenachweis beantragt werden kann. Der Sachkundenachweis 
berechtigt zur Anwendung inklusive Beratung und dem Erwerb von 
Pflanzenschutzmitteln, auch in anderen Fachsparten wie Gemüsebau, 
Obstbau, Zierpflanzenbau und Landwirtschaft. Die Berechtigung zum 
Verkauf von Pflanzenschutzmitteln wird mit diesem Lehrgang nicht 
abgedeckt. Nähere Informationen finden Sie unter:
https://www.dlr.rlp.de/Sachkunde/Lehrgaenge/Lehrgaenge/
DLR07947
Bei Interesse melden Sie sich bitte online an.
Ansprechpartner:
Siegfried Reiners; Tel. 06321 671 553, siegfried.reiners@dlr.rlp.de
Christina Weyland; Tel. 06321 671 554, christina.weyland@dlr.rlp.de

DLR

Ende des amtlichen Teils

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos mit 
einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 mm) 
abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren Auflösung 
werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine besondere Benach-
richtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Spezialisiert auf u.a.: 
Liegend-, Tragestuhl- und  

Rollstuhl-Transporte

info@taxi-driess.de

www.taxi-driess.de

TAX I
    Driess

X   Dialysetransporte
X   Chemo-/Strahlentherapie
X   Ambulante Behandlungen
X   Verlegungen
X   Alle Krankenkassen

Ein Unternehmen von

pünktlich – zuverlässig – professionell
DRIE SS

– mehr als 15 Fahrzeuge –
neutrale Oberklasse-Limousinen

Festnetz  06343 939 59 51 
  06341 86 506

Mobil  0175 91 60 804

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER GRÖSSTES ANLIEGEN
Immobilienkaufberatung

Bauberatung
Begleitung bei der Bauabnahme

Hintergasse 21 | 76865 Rohrbach | Telefon: 06349-9961838 
sv-bauberatung@t-online.de | www.sv-bauberatung-westermann.de

Baubegleitende 
Qualitätskontrolle

Baugutachten

Fahrservice PFALZGRAF
06343 - 6100148

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
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Das Thema des Abends ist:
Aktuelle Info, Beantwortung von Fragen rund um das Thema Pro-
statakarzinom
Wir laden alle Interessierten und Ihre Partner ganz herzlich zu diesem Tref-
fen ein. Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen Herr Olbrich Tel. 07276 
969898 oder Herr Schmitt Tel. 06341 960409 gerne zur Verfügung.

M. Olbrich

Jugend-Info

Herbstferienprogramm von Lobby für Kinder 
e.V., Klingenmünster

Montag bis Freitag, 16.-20.10.2023
9 - 15 Uhr Herbst-Ferienwoche NATUR erleben mit allen Sinnen! - 
ausgebucht
Montag bis Mittwoch, 16.-18.10.2023
Montag bis Mittwoch, 23.-25.10.2023 - Zusatztermin
10 – 14 Uhr Drei-Tages-Kurs in Steinbildhauerei
Mit Meißel, „Klüpfel“ und „Eisen“ können Einsteiger und Geübte über 
3 Tage künstlerische Kleinskulpturen aus Buntsandstein entstehen 
lassen. Unter fachmännischer Anleitung werden ausgedachte oder 
mitgebrachte Motive zuerst mit Stift und Kohle gezeichnet und dann 
im Stein verewigt. Ein wirklich schönes und sinnliches Vergnügen ist 
es, mit Gleichgesinnten etwas zu kreieren und das Geschaffene mit 
Substanz zu füllen.
Bitte festes Schuhwerk, lange Hosen, Handschuhe, ggf. eine Arbeits-
brille, eine Schürze sowie Vesper für eine gemeinsame Mittagspause 
mitbringen. Für Kinder ab 8 Jahre, Jugendliche, Erwachsene, Gebühr: 
Kinder 60 Euro, Erwachsene 70 Euro, Leitung: Armin Bibus
Sonntag, 22.10.2023
09.45 - 18.00 Uhr Packeselwanderung
Von Gepäck befreit läuft es sich gleich ganz anders, denn unsere Esel 
können einiges in ihren Satteltaschen transportieren. Je nach Tour 
kommen wir an Burgruinen, Felsen und Wiesen vorbei. Hier können 
sich unsere Vierbeiner stärken und auch wir. Hier erfährt man auch so 
einiges über die sympathischen und lauffreudigen Esel. Verschiedene 
Aussichtspunkte bieten phantastische Fernsicht. Zum Ende hin kön-
nen wir noch zünftig Einkehren, wenn wir wollen.
Mitzubringen sind feste geschlossene Schuhe, der Witterung ange-
passte Kleidung, Verpflegung und Picknickdecken.
Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren, Erwachsene, Treffpunkt: Heu-
chelheim, Beitrag: 25 - 29 Euro, das dritte und jedes weitere Fami-
lienmitglied zahlt nur die Hälfte, Anmeldung und Info unter 06343 
6179320 bei Yan Gerbes
Montag, 23.10.2023
9 – 14 Uhr Flinke Nadel - entfällt krankheitsbedingt
Dienstag, 24.10.2023
9 – 14 Uhr Lecker Schmecker - entfällt krankheitsbedingt
Donnerstag, 26.10.2023
14.00 – 20.30 Uhr Halloween Party mit Kürbisschnitzen und Disco
Wir wollen mit euch Halloween einläuten. Es werden gruselige Kür-
bislaternen geschnitzt. Gerne könnt ihr euch als Gespenster, Hexen, 
Skelette oder anderes verkleiden (und wenn ihr wollt, schminken wir 
euch passend dazu). Für schaurige Verpflegung ist gesorgt.
Ansonsten dürft ihr euch bei der Gruseldisco beim Stopp-Tanz austo-
ben oder mit uns kleine Gespensterlaternen basteln.
Bitte mitbringen: kleines Marmeladenglas, Kerzen, Kostüme, Trinken
Wir freuen uns auf euch und einen verhexten Abend.
Für Kinder ab 6-12 Jahren, Veranstaltungsort: Strohballenhaus, 
Gebühr: 39 Euro (inkl. Material und Verpflegung), Leitung: Sarah Rass-
mann, Mattis Burgard

Nachrichten aus der 
Verbandsgemeinde

Ein halbes Jahrhundert für die 
Verbandsgemeinde: Herzlichen 
Glückwunsch Marita Rothmann!

(v.l.n.r.) K. Oberle (Vorsitzende des Personalrates), M. Engelhard (Ers-
ter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern), M. Roth-
mann (Jubilarin), K. Flory (Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad 
Bergzabern), T. Cornet (Leiter der Zentralabteilung).

Am 14. September 2023 feierte die Gleichstellungsbeauftrage Marita 
Rothmann ihr 50. Dienstjubiläum.
Ihre Ausbildung als Verwaltungsangestellte in der Verbandsgemein-
deverwaltung Bad Bergzabern absolvierte sie in den Jahren 1973 bis 
1975. Anschließend arbeitete sie als Sachbearbeiterin für Rente, Kin-
dergärten und kümmerte sich unter anderem auch um Zuschüsse für 
Sportstätten. Ihre Tochter Christin kam 1994 zur Welt und so blieb sie 
bis 1996 im Erziehungsurlaub.
Anschließend war sie Teilzeitkraft im Sachgebiet Rente. Sie engagierte 
sich sehr, half zahlreichen Bürger:innen bei der Beantragung ihrer 
Rente und hatte stets ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen rund 
um dieses Thema. Von 2002 bis 2012 war sie ebenfalls Mitglied des 
Personalrates. Im Jahre 2012 wurde Marita Rothmann zusätzlich für 
das Amt der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde und 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern bestellt. Ab 2020 wid-
mete sie sich dieser Aufgabe der Gleichstellung vollkommen und gab 
das Sachgebiet Rente in der Verwaltung ab. „Meine Arbeitsjahre in 
der Verbandsgemeindeverwaltung waren immer sehr abwechslungs-
reich und interessant. Vor allem der rege Kontakt zu den Bürgern hat 
mich all die Jahre motiviert “, erklärte sie. Auch läge ihr die Arbeit als 
Gleichstellungsbeauftragte besonders am Herzen, weil es ein wichti-
ges Thema in der heutigen Zeit sei.
2002 wurde Marita Rothmann für das Amt der ehrenamtlichen Versi-
chertenberaterin bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-
Pfalz, Speyer, für den Kreis der Südlichen Weinstraße bestellt, welches 
sie immer noch mit großer Hingabe ausübt.
Zu ihrem Ehrentag gratulierten die Bürgermeisterin Kathrin Flory, der 
Erste Beigeordnete Martin Engelhard sowie Thomas Cornet, Leiter der 
Zentralabteilung, und Katharina Oberle, Vorsitzende des Personalra-
tes und überreichten Blumen und ein Präsent. „Wir sind sehr froh, 
Marita Rothmann schon so viele Jahre bei uns in der Verwaltung zu 
haben und schätzen ihre freundliche Art und kompetente Arbeitsweise 
sehr. Sie ist eine Mitarbeiterin mit ausgeprägter Sozialkompetenz“, 
erklärte Kathrin Flory. Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern gratuliert Marita Rothmann recht herzlich und dankt ihr für ein 
halbes Jahrhundert Engagement und Fleiß! Danke!

VG-Verwaltung

Sprechzeiten der 
Gleichstellungsbeauftragten

Die Gleichstellungsbeauftragte Marita Rothmann steht zur Bespre-
chung Ihrer Anliegen während der Dienstzeiten der Verbandsgemein-
deverwaltung Bad Bergzabern zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin unter Tel. 06343 701 516.

Verbandsgemeindeverwaltung

Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Südpfalz
Unser nächstes Treffen findet am Donnerstag, 12.10.2023, um 19.00 
Uhr im Haus der Begegnung, in Herxheim, Leonard-Peters-Straße 
statt.
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Regelmäßige Angebote im Haus der Familie
In unserem Haus der Familie gibt es viele regelmäßige Angebote. 
Aktuelles finden Sie aber auch auf unserer Facebook- Seite, weitere 
Infos auf unserer Homepage www.familie-bza.de
Montag:
Deutschunterricht für Menschen mit Flucht- u. Migrationshintergrund
Anfänger I: 9.30 – 11.00 Uhr
Anfänger II: 9.00 – 11.00 Uhr
Fortgeschrittene: 9.00 – 11.00 Uhr
Mahlzeit! Der Mittagstisch für Menschen mit schmalem Geldbeutel 
und/ oder stiller Wohnung.
Aufgetischt wird zwischen 12.00 und 13.30 Uhr
Dienstag:
Deutschunterricht für Menschen mit Flucht- u. Migrationshintergrund
Anfänger II: 9.00 – 11.00 Uhr
Offene Sprechstunde und Begegnungstreff für Menschen aus der 
Ukraine
9.00 – 11.00 Uhr
Mathe- Training für Erwachsene
14.30 – 16.00 Uhr
Offener Schachtreff für alle
16.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch:
Deutschunterricht für Menschen mit Flucht- u. Migrationshintergrund
Anfänger I: 9.30 – 11.00 Uhr
Fortgeschrittene: 9.00 – 11.00 Uhr
Offene Sprechstunde und Begegnungstreff für Menschen aus der 
Ukraine
9.00 – 11.00 Uhr
Mahlzeit! Der Mittagstisch für Menschen mit schmalem Geldbeutel 
und/ oder stiller Wohnung.
Aufgetischt wird zwischen 12.00 und 13.30 Uhr
Jungschar für Grundschulkinder
16.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag:
Krabbelgruppe
9.45 – 11.15 Uhr
English- Conversation- Club
10 – 12 Uhr
Musikalische Früherziehung
14.30 – 15.00 Uhr (neuer Kurs!!!)
15.15 – 15.45 Uhr (bestehender Kurs)
Kinderchor I für Kinder im Kita- Alter
16.00 – 16.30 Uhr
Kinderchor II für Kinder ab der 1. Klasse
16.30 – 17.30 Uhr
Jugendchor für Jugendliche ab 12 Jahren
17.45 – 19.00 Uhr
Café Herzensding
Die Sprechstunde von Jugendlichen für Jugendliche
15.00 – 18.00 Uhr
Offener Jugendtreff
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Freitag:
Sprachunterricht für Menschen mit Flucht- u. Migrationshintergrund
Anfänger I: 9.30 – 11.00 Uhr
Fortgeschrittene: 9.00 – 11.00 Uhr
ZAS am Freitag für Senior*innen
14.30 bis 16.00 Uhr
Hausaufgabenzeit für Kinder und Jugendliche
14.30 – 16.00 Uhr

H. Schreieck

BüroLichtBlick (BLB) unterstützt vielfältig
Das BüroLichtBlick (BLB) im Haus der Familie ist ein Projekt der Prot. 
Kirchengemeinde Bad Bergzabern und richtet sich an alle, die im Kir-
chenbezirk oder der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wohnen. Es 
bietet Unterstützung und vertrauliche Hilfestellung bei:
- unerledigter Post
- Anträgen, Formularen, Bescheinigungen
- Mietangelegenheiten
- Regelung besonderer Lebenssituationen
- Vorsorge für medizinischen Notfall und gesundheitliche Fragen
- Gang zu Behörden, Banken, Krankenkassen
- Hilfe zur Bewältigung von wirtschaftlichen Problemen uvm.
Für erste Informationen und Kontaktaufnahme sind wir zu den Büro-
zeiten im Haus der Familie jeweils Montag von 10.00 – 12.00 Uhr für 
Sie persönlich ansprechbar. Da die Unterstützung im BüroLichtBlick 
vorwiegend von Ehrenamtlichen geleistet wird, sind wir außerhalb der 
Sprechzeit telefonisch unter 0 63 43 93 17 75 erreichbar. Hinterlassen 
Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Name und Tel.-Nr.) auf dem Anrufbeant-
worter; wir rufen Sie zeitnah gerne zurück. Sie können Ihr Anliegen 
auch gerne per E-Mail an buerolichtblick@gmx.de mitteilen – wir mel-
den uns auch dann baldmöglich bei Ihnen.

Ihr Team BLB

Freitag, 27.10.2023
9 - 14 Uhr Erlebnistag Steinzeit
Wie unsere Vorfahren streifen wir durch das Gelände, gehen auf Spu-
rensuche und lernen eine einfache Art des Brennens von Ton kennen. 
Wir formen kleine Tonobjekte, verzieren sie mit Mustern und brennen 
diese mit dem Büchsenbrand in der Glut. Dazu stärken wir uns am 
Feuer mit leckeren Lehmkartoffeln und lauschen einer Geschichte.
Bitte mitbringen: wetterfeste Arbeitskleidung und feste Schuhe, 
Vesper/Mittagessen in der Brotdose, Trinkflasche mit evtl. warmem 
Getränk, Schnitzmesser (wer eines hat)
Für Kinder von 6-11 Jahren, Gebühr: 30 Euro (inkl. Material), Leitung: 
Sonja Riether
Anfragen und Infos per E-Mail an info@lobbyfuerkinder.de oder 
telefonisch unter 06349 928415. Weitere Details zu den Veranstal-
tungen, zum Verein und zum Strohballenhaus unter www.lobbyfu-
erkinder.de

Lobby für Kinder e.V.

Luitpoldstraße 22, 76887 Bad Bergzabern, 
Tel. 06343/931774
E-Mail: hausderfamilie-bza@gmx.de • Internet: www.familie-bza.de

Träger: Prot. Kirchengemeinde Bad Bergzabern

Spenden für die Bergzaberner Tafel

 

Foto: Rainer Brunck

Jetzt ist Erntedankzeit – und in die-
ser Zeit werden an vielen Orten 
haltbare Lebensmittel für die Tafeln 
gesammelt. Auch in unserem Haus 
der Familie stand ein großer Korb, 
der in den vergangenen Tagen 
immer wieder gut voll gemacht 
wurde, um das Vorratslager der 
Bergzaberner Tafel aufzufüllen.
An alle, die mitgemacht haben, ein 
großes Dankeschön!
Übrigens: Das Haus der Familie 
und die Tafel arbeiten sehr eng und 
gut zusammen. Seit über 2 Jahren 
fahren Ehrenamtliche aus unserem 
Haus – und seit einiger Zeit auch 
unser Bundesfreiwilligendienst-
leistender Jonas – jede Woche 
gepackte Tafelkisten zu Men-

schen, die es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen zur Tafel zu gehen.

H.Schreieck

Enkel-LEGO-Tag: ein tolles Erlebnis!

Begeisterte hochkonzentrierte 
LEGO-Fans in ihrem Element

Zum 2. Mal in diesem Jahr trafen 
sich Omas und Opas mit ihren 
Enkeln im Haus der Familie. Ein 
buntes Treiben herrschte durch die 
knapp 45 TeilnehmerInnen den 
ganzen Vormittag. Da wurde getüf-
telt und gebaut, gerätselt und 
gesteckt, gelacht und gegessen.
An vier Tischen konnten sich die 
jungen und die alten Lego-Fans 
betätigen: ein Duplo-Tisch für die 
Kleinen, ein Lego-Technik-Tisch 
für die Tüftler sowie zwei Tische 
mit normalen Lego-Bausteinen.
Am Ende wurden die Kunst- und 
Bauwerke der 17 Enkel-Paare ein-
ander vorgestellt.
Ein harmonischer Vormittag ohne 
Streitereien mit ganz viel Spaß für 
Jung und Alt ist viel zu schnell vor-

über gegangen.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Spender von Legobausteinen, 
die diese Vormittage möglich gemacht haben.
Sicherlich war das nicht der letzte Enkel-Lego-Tag!

R. Brunck
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R. Brunck

R. Brunck

BüroLichtBlick (BLB) braucht Ihre Stimme
Chance auf Deutschen Engagementpreis: Jetzt für BüroLicht-
Blick (BLB) abstimmen!
Freiwilliges Engagement im Fokus der Aufmerksamkeit: Das Büro-
LichtBlick aus Bad Bergzabern ist für Preis der Preise nominiert / 
Jetzt kann abgestimmt werden / Chance auf bis zu 10.000 Euro Preis-
geld
Das BüroLichtBlick ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotier-
ten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2023. Vom 
12. September bis 24. Oktober kann unter www.deutscher-engage-
mentpreis.de/publikumspreis für BLB abgestimmt werden. Für den 
Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen wurde BLB aus Bad 
Bergzabern vom Land Rheinland Pfalz. Im Dez. 2023 hatte BLB den 
Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen.
BüroLichtBlick engagiert sich seit Febr. 2021 und möchte ein Licht-
blick für Menschen sein, bei denen es etwas dunkel geworden ist. 
BüroLichtBlick will die Menschen an die Hand nehmen und mit ihnen 
gemeinsam die konkreten Probleme der Hilfesuchenden angehen: 
„Miteinander sichten, Zusammen arbeiten, Lösungen finden.“ Weitere 
Informationen unter: www.familie-bza.de.
Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld
Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten 
der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemein-
samen Weiterbildungsseminar in Berlin. Im Falle eines Gewinns würde 
BLB das Preisgeld für ein Projekt in der Region verwenden. Bitte 
unterstützen Sie uns; geben Sie uns Ihre Stimme!
Für Rückfragen: Rainer Brunck 063436100680

Und falls Sie nicht über das Internet abstimmen möchten, so dürfen 
Sie gerne schriftlich in einer Liste im Haus der Familie Ihre Stimme 
geben. Vielen Dank.

R. Brunck

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Wir freuen uns auf Sie!
Bitte dran denken: Während der Herbstferien ist das Möbellager zwi-
schen dem 16.10. und dem 23.10.2023 geschlossen! Auch der Tele-
fondienst macht während dieser Zeit Pause!

H. Schreieck und Team Möbellager

PC-Kurs - Plus-Minus-60 „Orientierung und 
Sicherheit im Internet“

Sie bringen Ihre Erfahrungen mit, profitieren vom Wissen der anderen 
Teilnehmer und stellen fest, dass Sie mit Ihren Fragen nicht alleine 
dastehen. Der sichere(!) und entspannte(!) Umgang mit dem Internet 
- das steht im Vordergrund des Kurses. Die Informationsbeschaffung, 
das Erkennen von Internet-Fallen, das Einkaufen und auch das Ver-
kaufen von nicht mehr benötigten Dingen, sowie viele weitere nützli-
che Tipps und Tricks werden vermittelt und angewendet.
Voraussetzungen: Einfache PC-Grundkenntnisse, eine eigene aktive 
E-mail-Adresse (bitte Zugang mitbringen), Spaß und Neugier im 
Umgang mit dem Internet.
Termine: jeweils Mittwoch - 5 Nachmittage.
Kursbeginn: 08.11.2023 (also bis 06.12.2023)
jeweils 14.30 - 17.30 Uhr im Schulzentrum, Gymnasium BZA.
Kursgebür: 50 Euro (Teilnehmerzahl 8 - 10 Personen).
Anmeldung: im Seniorenbüro beim Seniorenreferenten
Rainer Brunck (Tel: 06343 61 00 68 0)
Referent: Lutz Fery

R. Brunck

Freizeitgruppe +-60 trifft sich wieder 
am 11. Okt. 2023

Die Freizeitgruppe +/- 60 trifft sich regelmäßig jeden 2. Mittwoch/
Monat um 18.30 Uhr im Haus der Familie oder nach vorheriger 
Absprache an einem anderen Treffpunkt. Weitere Infos und das Pro-
gramm gibt es bei Hans-Jürgen Konschak unter 0177 1637837.
Interessierte sind herzlich willkommen.

R. Brunck

Kleiderkammer „Klamotte“ geöffnet
Unser „Klamotte- Team“ ist wie gewohnt für Sie da:
mittwochs können Sie von 15 – 18 Uhr Kleidung und andere Tex-
tilien vorbeibringen. Aktuell freuen wir uns auch über gut erhaltene 
und schöne Herbstmode und Schuhe. Dusch- und Handtücher und 
Bettwäsche dürfen Sie uns auch gerne bringen.
Sollten Sie uns viele Sachen auf einmal bringen wollen (ab ca. 3 
Umzugskisten), melden Sie dies bitte vorher bei uns an. Sie erreichen 
uns während unserer Öffnungszeiten unter 01573 4759277.
Freitags können zwischen 13 und 17 Uhr Klamotten eingekauft wer-
den. Und ganz wichtig – jede*r kann bei uns Kleidung und Textilien 
einkaufen!
Wer wenig Geld hat, kann beim Haus der Familie (Luitpoldstraße 22), 
einen entsprechenden Berechtigungsschein beantragen – dann wer-
den alle ausgesuchten Kleidungsstücke gewogen und für 2 Euro das 
Kilo abgegeben.
Wer mehr Geld hat, zahlt dann einen Betrag pro Einzelstück. Also: ein 
herzliches Willkommen an alle!
Eine große Bitte haben wir noch: Bitte bringen Sie Ihre eigenen Ein-
kaufstaschen mit zum Shoppen!
Und noch ein kleiner Hinweis, weil es leider immer mal wieder vor-
kommt:
Bitte keine Kleiderspenden vor unserer Tür abstellen!
Sie finden uns in Bad Bergzabern in der Königstraße 38/ Ecke Ket-
tengasse.

H.Schreieck / Team „Klamotte“

Beratungsangebot der Krebsgesellschaft im 
Haus der Familie

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. bietet in unserem Haus der 
Familie kompetente und persönliche Beratungsgespräche für Men-
schen, die eine Krebsdiagnose erhalten haben oder auch schon län-
ger an einer Krebserkrankung leiden.
Die Beratungen sind jeweils mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr.
Angehörige sind da auch herzlich willkommen.
Die Gespräche werden von der Krebsgesellschaft Rheinland- Pfalz 
e.V. kostenfrei angeboten.
Wenn Sie einen Termin im Haus der Familie Bad Bergzabern haben 
möchten, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Beratungszentrum 
in Ludwigshafen auf - entweder telefonisch unter 0621 578572 oder 
per E-Mail: ludwigshafen@krebsgesellschaft-rlp.de
Wichtiger Hinweis: Um zum Beratungsgespräch zu gelangen, neh-
men Sie bitte den Haupteingang im Haus der Familie (Luitpoldstraße 
22).

H. Schreieck

Spiele-Café am 17. und 31. Okt. 2023
Darf es Rommé oder Schach oder etwas anderes sein; vielleicht 

Ihr Lieblingsspiel?
Die besondere Anfrage und Aufruf ist im Okt. an Doppelkopf-Spiele-
rInnen gerichtet. Nur Mut! Der Spaß kommt dann von allein.
Seien Sie herzlich am 17. und 31. Okt. 2023 willkommen!

R.Brunck

Einkaufsfahrten und andere Dienste 
im ZAS-Büro

Das ZAS-Büro Rat & Tat im Haus der Familie, Luitpoldstr. 22. ist 
unter der Kummer-Nummer 06343 6100682 wie gewohnt zu errei-
chen: Di & Do 10.00 - 12.00 Uhr.
Einkaufsfahrten werden am Donnerstag, 12.10.2023 und Dienstag, 
den 17.10.2023 angeboten. Wir holen Sie zu Hause ab und bringen 
Sie zum gewünschten Markt. Dort holen wir Sie zur vereinbarten Zeit 
wieder ab und bringen Sie nach Hause zurück. Wir erbitten hierfür eine 
Spende zur Unterhaltung des ZAS-Mobils. Neben den Einkaufsfahrten 
können Sie sich aber auch andere Hilfen und Unterstützungsmöglich-
keiten in Anspruch nehmen. Teilweise sind diese weiterhin kostenlos 
(z.B. Besuche, Formulare ausfüllen...).
Seniorenreferent Rainer Brunck ist in seinem Büro im Haus der 
Familie unter der Nummer 06343 6100680 zu erreichen.

R. Brunck

Möbellager diese Woche noch offen
Wir sind in dieser Woche wie gewohnt für Sie da!
Telefonisch können Sie unser Möbellager montags bis freitags zwi-
schen 9 und 11 Uhr erreichen.
Wenn Sie uns zum Beispiel gut erhaltene Möbel überlassen wollen, 
wählen Sie bitte die bekannte Nummer: 01575 4536280.
Selbstverständlich können Sie uns auch unter dieser Nummer eine 
WhatsApp schicken, oder uns unter moebel-bza@gmx.de eine 
E-Mail schreiben!
Unser Laden in Kapellen- Drusweiler (Raiffeisenstraße 4) ist wie 
gewohnt geöffnet – immer dienstags zwischen 10 und 13 Uhr und 
von 14 Uhr bis 16.30 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 13 Uhr.
Übrigens: Bei uns darf jede*r reinschauen und stöbern! Wer Sozi-
alleistungen bezieht (Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe) kann 
sich beim Haus der Familie (Luitpoldstraße 22, BZA) einen Berechti-
gungsschein ausstellen lassen. Dann werden die ausgesuchten Artikel 
gegen eine kleine Aufwandsentschädigung abgegeben.
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Enkel-Futterhäuschen-Bau

R. Brunck

Mahlzeit und Möbellager in der ersten 
Ferienwoche zu

Die Herbstferien stehen vor der Tür – das heißt, im Haus der Familie 
läuft manches etwas anders:
In der ersten Ferienwoche (16.10.- 20.10.2023) findet im Haus keine 
Mahlzeit statt! Das Möbellager in Kapellen- Drusweiler ist während 
dieser Woche ebenfalls geschlossen!
In den Ferien gibt es freitags auch keine Hausaufgabenzeit – die 
Kinder-und Jugendchöre und die musikalische Früherziehung 
pausieren ebenfalls.

H. Schreieck

ZAS am Freitag mit Herbstliedern
Am 13. Okt. 2023 werden wir verschiedene Herbstlieder miteinander 
singen. Wie gewohnt treffen wir uns um 14.30 Uhr im Haus der Fami-
lie. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich!
Für Rückfragen steht Seniorenreferent Rainer Brunck unter der 
Nummer 06343 6100680 gerne zur Verfügung.

R. Brunck

Neues aus dem Landkreis 
Südliche Weinstraße

Kreistage Südliche Weinstraße und 
Germersheim

stimmen nach intensiven Debatten Mehrkosten für Neubau der 
Förderschule in Herxheim zu
Der geplante Neubau der St. Laurentius-Schule in Herxheim wird 
schätzungsweise mit 36,4 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Mit-
glieder der Kreistage Südliche Weinstraße und Germersheim haben 
in ihrer jeweils jüngsten Sitzung den Architekten Florian Feth, den 
Fachplaner Mustafa Isgüder und Vinzenz du Bellier, Vorsitzender des 
Vorstands des Caritasverbandes für die Diözese Speyer, befragt, wie 
die jüngsten Kostensteigerungen von über 4,5 Millionen Euro zu erklä-
ren sind. Nach mehrstündiger Aussprache, beschlossen der Kreistag 
Germersheim und der Kreistag Südliche Weinstraße jeweils mehrheit-

Enkel-Bollerwagen-Tour am 14. Okt. 2023

R. Brunck

R. Brunck
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pfalz e.V. gleichzeitig die Inklusion in unserem Landkreis“, so Landrat 
Dietmar Seefeldt, der Schirmherr des Spielfestes ist.
Das Kreisjugendamt freut sich auf Interessenten für den gemeinsa-
men, tollen Tag – voraussichtlich am 23. Juni 2024 – für Familien mit 
Kindern und Jugendlichen

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Neues Konzept für Schulsozialarbeit an 
Schulen in SÜW

Sozial-räumliche Rahmenbedingungen verstärkt im Blick
An den Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße soll es bedarfs-
gerecht mehr Schulsozialarbeit geben. Das befürwortet der Jugend-
hilfeausschuss, der in seiner jüngsten Sitzung einer vom Jugendamt 
erarbeiteten, umfassenden Neukonzeption der Schulsozialarbeit 
zugestimmt hat. Die neue Rahmenkonzeption als Basis für die künftige 
Schulsozialarbeit war unter anderem deswegen notwendig geworden, 
weil sich das Feld der Schulsozialarbeit und die gesetzliche Grundlage 
dafür ebenso weiterentwickelt haben wie die pädagogischen Bedarfe 
von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien.
Ein Schwerpunkt der Schulsozialarbeit soll künftig mehr Präventi-
onsarbeit möglich machen. Außerdem zeigt die Konzeption konkrete 
Schritte auf, um die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren noch 
breiter in der Fläche zu etablieren. Ein Ziel ist es dabei, dass keine 
Fachkraft in der Schulsozialarbeit mehr als zwei Schulen gleichzeitig 
betreut. Sobald dieses Ziel erreicht ist, soll ein eigenständiges Prä-
ventionsteam die den Schulen fest zugeordneten Sozialarbeiterin-
nen ergänzen. Zwei feste Schulsozialarbeiterinnen oder -arbeiter pro 
Schule sind deswegen sinnvoll, weil im Krankheitsfall keine Schule 
dann eventuell unversorgt bleiben muss und die Passungswahr-
scheinlichkeit bei der Beratung höher ist, als wenn nur eine Person 
eine Schule betreut.
Die Schulsozialarbeit im Landkreis SÜW startete im Jahr 2001. In 
mehreren Stufen waren zunächst alle Haupt- und Realschulen (heute: 
Realschulen plus), später die Grundschulen sowie die Förderschule in 
Bad Bergzabern mit Schulsozialarbeit ausgestattet worden. Künftig 
soll unter anderem auch an den Gymnasien sowie an den Förderschu-
len in Annweiler und Herxheim Schulsozialarbeit ermöglicht werden. 
Dort gab es bislang noch kein Angebot.

Vervierfachung der Stunden
Wo es bisher Schulsozialarbeit gibt, leistet eine Fachkraft durch-
schnittlich zehn Wochenstunden pro 150 Schüler. Diese „Dichte“ 
an Schulsozialarbeit soll zunächst durchgängig an allen Schulen im 
Landkreis erreicht werden. Weitere Ausbaustufen wären dann je 150 
Schülerinnen und Schüler zunächst 20, dann 30 und am Ende 39 
Stunden Schulsozialarbeit pro Woche, was einer Vollzeitkraft gleich-
kommt. Damit wäre der vom Bundesverband der Schulsozialarbeit 
empfohlene Wert erreicht, der einer Vervierfachung des Status quo 
entspräche.

Bedarfsgerecht verteilt heißt nicht gleich verteilt
Wobei auch künftig sozialräumliche Eigenschaften der Schule stär-
ker im Fokus stehen sollen, wie Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern 
betonte. Das heißt, es soll nicht – vermeintlich gerecht – überall sofort 
nur die gleiche Betreuungsstundenzahl geben. Sondern die Sozial-
arbeitenden sollen dort, wo sie nach sozialräumlichen Aspekten am 
meisten gebraucht sind, verstärkt eingesetzt werden. Beispielsweise 
wird der Standort Bad Bergzabern der Berufsbildenden Schule Südli-
che Weinstraße, wo das berufsvorbereitende Jahr für junge Menschen 
ohne Abschluss angeboten wird, aktuell besonders stark berücksich-
tigt. Der Standort Annweiler der BBS SÜW hingegen, wo sich unter 
anderem Erzieherinnen und Erzieher auf ihren Beruf vorbereiten, stand 
bisher noch nicht im Fokus der Schulsozialarbeit, da die angehenden 
Erzieherinnen im Rahmen der Ausbildung bereits mit externen
Beratungsstellen kooperieren. „Die Zuteilung der Stunden an die 
Schulen wird auch künftig an Sacherfordernissen ausgerichtet 
sein“, formulierte es Georg Kern. Die zu schaffenden neuen Stellen 
für die Schulsozialarbeit sollen, so steht es im einstimmig gefassten 
Beschluss, entsprechend der haushaltsrechtlich bestehenden Rah-
menbedingungen nach Maßgabe des Kreisausschusses beziehungs-
weise des Kreistages erfolgen. Sprich: Mit dem Thema werden sich 
noch
weitere Gremien des Landkreises SÜW beschäftigen. Das Konzept 
für die Sozialarbeit an Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße 
(Jugendhilfeplan, Teilplan II. Schulsozialarbeit) ist online verfügbar im 
Gremieninfosystem.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Gesangsworkshop für Jung und Alt
Der Kreisseniorenbeirat SÜW und die Fachkräfte 

Gemeindeschwester plus laden ein
In der sechsten landesweiten Demografiewoche 2023, die unter dem 
Motto „Digitale Chancen für den demografischen Wandel“ steht, 
laden der Kreisseniorenbeirat des Landkreises Südliche Weinstraße 

lich, den nochmals gestiegenen, geschätzten Kosten für den Neubau 
der Schule zuzustimmen. In Kreistag Südliche Weinstraße war der 
Entscheidung zudem noch eine Sitzungsunterbrechung, während der 
sich die Fraktionen zur Beratung zurückzogen, vorangegangen.
Außerdem hielten die beiden Gremien jeweils zwei weitere Aspekte 
mehrheitlich fest, die in der Sitzungsvorlage ursprünglich nicht vor-
gesehen gewesen waren und die als Diskussionsergebnis dem 
Beschlussvorschlag hinzugefügt worden waren: Die Kreisverwal-
tungen sollen nun wegen einer höheren Bezuschussung und wegen 
des Raumprogramms erneut auf das Land Rheinland-Pfalz zuge-
hen. Zudem wurde die Caritas von den Kreistagen aufgefordert, eine 
besondere Projektsteuerung einzusetzen.
Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und St. Paulus in Herxheim 
werden Schülerinnen und Schüler unterstützt und gefördert, die einen 
umfassenden Bedarf im Bereich der ganzheitlichen Entwicklung 
haben. Aktuell besuchen 136 Kinder diese Förderschule, davon 66 
Internatsschüler. Die anderen 70 sind Tagesschülerinnen und -schüler, 
die täglich mit Kleinbussen von ihrem Wohnort zur Schule und zurück 
transportiert werden.
Rückblick: Die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim 
sowie die kreisfreien Städten Landau und Neustadt hatten sich im 
Jahr 2018 für den Ersatzneubau der Schule entschlossen und 2020 
einen Vertrag mit dem Schulträger, der Caritas Betriebsträgergesell-
schaft mbH Speyer, geschlossen. Als Bauherr ist der Caritasverband 
für die Diözese Speyer mit im Boot.
Im Januar 2023 besprachen sich im Bildungsministerium in Mainz Ver-
treter aller beteiligten Kommunen sowie der Caritas mit Bettina Brück, 
der zuständigen Staatssekretärin. Fördermittel bis zu 10,5 Millionen 
Euro hat die Bildungsstaatssekretärin den Kommunalverantwortlichen 
nach dem gemeinsamen Gespräch zugesagt.
Die Baukosten werden von den Landkreisen Südliche Weinstraße und 
Germersheim jeweils vorschussweise hälftig getragen. Die Caritas 
wird die einzelnen Raten des Landeszuschusses nach Eingang jeweils 
hälftig an die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim wei-
terleiten. Die nicht durch die Landesförderung gedeckten Baukosten 
werden über einen noch festzulegenden Zeitraum, der aktuelle Vertrag 
sieht 25 Jahre vor, jeweils jährlich durch den Schulträger auf alle diese 
Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler umgelegt und den 
Herkunftskommunen dieser Kinder und Jugendlichen in Rechnung 
gestellt. Die daraus erzielten Einnahmen werden jeweils hälftig an die 
Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim weitergeleitet wer-
den.

Landkreis Südliche Weinstraße und Landkreis Germersheim

Umzug: Abteilung Soziales ab 11. Oktober 
wieder wie gewohnt erreichbar

Die Abteilung Soziales der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist 
wegen interner Umzüge in der Zeit von Donnerstag, 5. Oktober, bis 
einschließlich Dienstag, 10. Oktober 2023, geschlossen.
Ab Mittwoch, 11. Oktober 2023, sind die Mitarbeitenden wieder wie 
gewohnt zu erreichen.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Wer macht mit? Ausrichter für das Spielfest 
2024 gesucht!

Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße veranstaltet jährlich sein 
großes Spielfest in Kooperation mit dem Team Bananenflanke Süd-
pfalz e.V., dem Verein, der innovative Fußballturniere für junge Men-
schen mit geistiger Beeinträchtigung möglich macht. Jedes Jahr 
findet das Fest an einem anderen Ort statt. Für das Jahr 2024 sucht 
das Jugendamt interessierte Vereine und Verbände, die das Spielfest 
gemeinsam mit dem Team der Kreisverwaltung gestalten und ausrich-
ten möchten. Dafür benötigt es insbesondere ein geeignetes Gelände 
im Außenbereich, das eine Gesamtgröße von insgesamt circa 1000 
Quadratmetern aufweist. Dabei muss es sich nicht um einen einzi-
gen, großen Platz handeln; die Aufstellflächen für alle Mitwirkenden 
können gegebenenfalls auch verteilt über ein zusammenhängendes 
Areal vorhanden sein. Die mit Spiel- und Spaßaktionen mitwirkenden 
Institutionen, Vereine und Verbände werden durch das Jugendamt 
angesprochen und koordiniert.
Etwa 1500 große und kleine Besucherinnen und Besucher werden 
erwartet. Sitzflächen sollten für circa 300 Personen vorhanden sein. 
Darüber hinaus braucht es eine Stellmöglichkeit für die Courts des 
Teams Bananenflanke Südpfalz (Kleinspielfeld). Der Veranstaltungsort 
sollte mit dem Nahverkehr und Fahrrad erreichbar sein. Voraussicht-
lich werden PKW- Stellplätze für 250 bis 300 Fahrzeuge benötigt.
Die Verpflegung der Gäste (Getränke und Essen) für Beteiligte und 
Besucherinnen und Besucher soll nach dem Wunsch des Jugendamts 
ein Verein/Verband mit Jugendabteilung aus dem Landkreis SÜW
organisieren, dem letztlich auch der gesamte Erlös aus der Bewirtung 
zugutekommen soll.
„Die Veranstaltung ist jedes Jahr eine tolle Aktion für die ganze Familie 
und fördert durch das Fußballturnier des Teams Bananenflanke Süd-
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Eine Dreizehenmöwe, aufgenommen von Klaus Forstner. Foto: Klaus 
Forstner

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

BAföG und weitere Fördermöglichkeiten 
nicht versäumen:

Kreisverwaltung weist auf Hilfen für Auszubildende hin
Das Amt für Ausbildungsförderung der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße weist darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler an den 
Berufsbildenden Schulen (BBS) in der Region in vielen Fällen für ihre 
Ausbildung eine Förderung erhalten können. An der BBS Südliche 
Weinstraße an den Standorten Annweiler, Bad Bergzabern und Eden-
koben kommt zum Beispiel die Ausbildung in der Sozialassistenz, 
Hotelbetriebswirtschaft, Informationstechnik, Wirtschaft oder zur 
Erzieherin/zum Erzieher in Frage.
Die Unterstützung gibt es nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG) oder Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). 
Je nach Ausbildungsgang und persönlichen Voraussetzungen wäre 
monatlich ab dem Zeitpunkt der Antragstellung ein Förderbetrag zwi-
schen 262 und 841 Euro möglich. Für die Beantragung von Schüler-
BAföG ist in der Regel das Amt für Ausbildungsförderung am Wohnort 
der Eltern zuständig. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Fortbildungsmaßnahmen, die nach dem Aufstiegs-BAföG gefördert 
werden, ist es das Amt am Wohnort der Antragsteller.
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße unter https://www.suedliche-weinstrasse.de 
unter dem Stichwort „Ausbildungsförderung“. Die Anträge können 
online sowie mit den erforderlichen Antragsformularen per E-Mail oder 
per Post eingereicht werden. Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen 
des Amts für Ausbildungsförderung gerne zur Verfügung, Tel. 06341 
940 745 und 06341 940 746.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Landkreis SÜW war wieder dabei bei 
„Deutschland singt und klingt„

Generationenübergreifend singen und gedenken
Laut und deutlich war der Gesang auch außerhalb der Steinfelder 
Wiesentalhalle zu hören: Über 200 Sängerinnen und Sänger, vom 
Kleinkind mit der Rassel bis zum rüstigen Rentner mit Rollator, stimm-
ten am Tag der Deutschen Einheit alle mit ein. Denn der Landkreis 
Südliche Weinstraße hatte zum offenen Sing-Fest geladen, zusammen 
mit seinen Kooperationspartnern, dem Chorverband der Pfalz e.V. und 
dem Kreischorverband Südpfalz e.V. Die Organisatoren beteiligten sich 
damit zum zweiten Mal an der deutschlandweiten Aktion „Deutsch-
land singt und klingt“. Von „Eviva Espana“ über „Pfälzer Wind“ bis zur 
Nationalhymne – das Repertoire war vielseitig, sodass für alle etwas 
dabei war. Der junge Chor „Herztöne“ unter Leiter Peter Kusenbach 
begeisterte ebenso wie die Lehrerband der Kreismusikschule Südliche 
Weinstraße. Die Kombo aus Christoph Krzeslack, Simon Schallwig, 
Johnny Rieger, Harald Laudenbach und Mischa Becker heißt übrigens 
ab sofort „SÜW-Cuvée“. Der Chor „Good News“ aus Steinfeld ver-
pflegte die Gäste. Landrat Dietmar Seefeldt betonte in seiner Begrü-
ßung, dass die Veranstaltung auch dazu diene, zu erinnern: an den 
Protest gegen die SED-Diktatur, die Öffnung der Berliner Mauer, an 
das Wunder der friedlichen Revolution. „Es gilt, generationsübergrei-
fend der Ereignisse zu gedenken und ihre Bedeutung zu würdigen“, 
so Seefeldt, der betonte: „Dies auch in der Hoffnung, dass das Land, 
dass unsere Gesellschaft – und mit Blick auf die französischen Gäste 
möchte hinzufügen, dass unser gemeinsames Europa – aus Einheit 
und gelebtem Miteinander heraus kraftvoll gestaltet werden kann.“
Die Ehrengäste Wolf-Rüdiger Schreiweis (Chorverbandspräsident der 
Pfalz), Kurt Gamber (1. Vorsitzender des Kreischorverbands Südpfalz 
e.V.), Georg Kern (Erster Kreisbeigeordneter der Südlichen Wein-
straße), Sandra Fischer-Junck (Bürgermeisterin von Weißenburg), 

und die Fachkräfte Gemeindeschwester plus zu einem ganz beson-
deren Event ein: dem Gesangsworkshop „We go to Afrika …“. Die 
Veranstaltung vereint Jung und Alt bei einem gemeinsamen musikali-
schen Nachmittag, der nicht nur die Herzen, sondern auch die Körper 
in Klang versetzen soll.

Auf dem richtigen Weg.
Auch für unsere Bürgerinnen und Bürger.

„WE GO TO AFRIKA… 
– EIN GESANGSWORKSHOP“ 

für alle Generationen
14. Oktober, 14:30 – 17:30 Uhr
Aula der PGRS Grundschule Edenkoben,  

Weinstraße 133, 67480 Edenkoben

Veranstalter: 
KV SÜW Referat Demografie, Kreisseniorenbeirat, 
Fachkräfte Gemeindeschwesterplus

Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich
Weitere Infos bei Ute Wingerter, 
Fachkraft Gemeindeschwesterplus

Tel. 06341 940656,  E-Mail: ute.wingerter@suedliche-weinstrasse.de
Sabine Reinhard, Tel. 06341 940652, 
E-Mail: sabine.reinhard@suedliche-weinstrasse.de
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Nach dem Motto des 
Kreisseniorenbeirates 

"Hand in Hand von Jung und Alt" 
richtet sich der Nachmittag 
sowohl an Seniorinnen und 

Senioren wie auch an Jugendliche.

GEMEINDESCHWESTERplus

Der Workshop unter Leitung von Ilse Berner findet am 14. Oktober um 
14.30 bis 17.30 Uhr in der Aula der Paul-Gillet-Realschule plus Eden-
koben, Weinstraße 133, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Per-
son: Ilse Berner leitet verschiedene Erwachsenen- und Kinderchöre im 
Landkreis, unter anderem das Liedensemble Edenkoben. Sie ist auch 
bekannt durch das „fermate-Klassikfestival Südliche
Weinstraße“, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann initiiert hat.
Unter dem Motto des Kreisseniorenbeirates „Hand in Hand von Jung 
und Alt“ sind sowohl Seniorinnen und Senioren als auch Jugendli-
che herzlich zum Workshop willkommen. Zusammen werden Lieder 
aus verschiedenen Kulturen des afrikanischen Kontinents erarbeitet. 
Dabei werden nicht nur die Gesangsstimmen, sondern der gesamte 
Körper eingesetzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können durch 
sogenannte Bodypercussion tanzen, klatschen, schnipsen und trom-
meln, um ein einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen.
Der Nachmittag ist so gestaltet, dass jeder und jede, unabhängig von 
körperlichen Einschränkungen, innerhalb der eigenen Leistungsgren-
zen teilnehmen kann, auch im Sitzen. Der Workshop ist somit für alle 
Altersgruppen und Fähigkeiten zugänglich.
Die Veranstaltung wird von der Kreisverwaltung SÜW, Referat Demo-
grafie, dem Kreisseniorenbeirat des Landkreises Südliche Weinstraße 
und den Fachkräften der Gemeindeschwestern plus organisiert.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Siebte Auflage des deutsch-französischen 
Naturfoto-Festivals startet

Auf das 7. deutsch-französische Naturfoto-Festival weist die Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße hin. Der Landkreis Südliche Wein-
straße ist einer der zahlreichen Partner des Festivals. Auch Werke von 
Fotografen des Fotokreises der Kreisvolkshochschule Südliche Wein-
straße werden beim Festival zu sehen sein.
Vom 13. bis 15. Oktober 2023 findet es in Bad Bergzabern, vom 22. 
Oktober bis 12. November 2023 in Karlsruhe-Rappenwört und vom 
28. Oktober bis 1. November 2023 in Wissembourg statt. Auf dem 
Programm stehen zahlreiche Ausstellungen, Vorträge, Workshops, 
Foto-Wettbewerbe und mehr.
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Am Sonntag, 15. Oktober, um 16.00 Uhr, zeigt Erich Hepp seinen 
neuesten Fotovortrag „Natur um uns – Naturfotos aus der Süd-
pfalz“. Live erzählt und teilweise mit Musik unterlegt zeigt er seine 
besten Südpfalz-Naturfotos aus den Jahren 2021 bis 2023.
Das Festival findet dann ab dem 22. Oktober seine Fortsetzung im 
Naturschutzzentrum in Karlsruhe-Rappenwörth mit einer Vernis-
sage, einer Naturfotoausstellung vom 22. Oktober bis 12. Novem-
ber, und einem sehenswerten Fotovortrag am 6. November über 
das Pantanal, das riesige Feuchtgebiet in Brasilien.
Vom 28. Oktober bis zum 1. November findet das Festival seinen 
Höhepunkt mit Naturfotoausstellungen in acht Ausstellungsräu-
men, mehr als 10 Fotovorträgen und Workshops.
Genauere Informationen hierzu folgen in den nächsten Tagen.
Die Fotografen und Veranstalter hoffen, mit den Naturfotos die Men-
schen für die Natur zu sensibilisieren und zu begeistern und 
Bewusstsein für den hohen Wert der uns umgebenden Natur zu 
schaffen und zu fördern.
Darüber hinaus ist es als grenzübergreifendes Festival ein Forum 
für die Pflege der Partnerschaft und Freundschaft zwischen den 
deutschen und französischen Fotografen und Besuchern.
Die Veranstalter und Fotografen laden zu diesem Festival ganz herz-
lich ein.
Das genaue Programm ist ab Anfang Oktober in der homepage www.
nature-munchhausen.com im Internet einzusehen.

NVS Südpfalz & Maison de la Nature

Sonstige Ereignisse

Gesund genießen im hohen Alter
Verbraucherzentrale bietet telefonische Ernährungsberatung für 
pflegende Angehörige

• Eine ausgewogene Ernährung hilft, im Alter körperlich und geistig 
fit zu bleiben.

• Angehörige stehen bei der Verpflegung von älteren und pflegebe-
dürftigen Menschen oft vor großen Herausforderungen.

• Ab Oktober berät eine Ernährungsberaterin der Verbraucherzent-
rale pflegende Angehörige sowie ältere Menschen telefonisch zu 
allen Ernährungsfragen.

Für viele Angehörige ist es eine große Herausforderung, den Spei-
seplan für ihre pflegebedürftigen Eltern oder Ehepartner gut und 
bedarfsgerecht zu gestalten. Durch altersbedingte Erkrankungen und 
körperliche Veränderungen nimmt häufig der Appetit ab und manche 
Speisen können nicht mehr gekaut werden. „Eine abwechslungsrei-
che Ernährung mit ausreichend Nährstoffen ist jedoch eine wichtige 
Voraussetzung, um die Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohl-
befinden zu erhalten“, so Dagmar Pfeffer, Ernährungsberaterin der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Ab sofort bietet die Verbraucherzentrale einmal im Monat eine tele-
fonische Beratung an. Dagmar Pfeffer beantwortet Fragen wie: Wie 
kann ich den Appetit fördern? Was ist zu tun, wenn dauerhaft nur 
wenig gegessen wird? Wie kann ich den Energiegehalt der Speisen 
erhöhen, um eine Mangelernährung zu vermeiden? Im gemeinsamen 
Gespräch erhalten pflegende Angehörige und ältere Menschen Anre-
gungen und hilfreiche Tipps.
Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale ist jeweils am ersten 
Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr unter der Rufnummer (0631) 
36 09 152 zu erreichen. Weitere Informationen und Beratungsange-
bote zu den Themen Lebensmittel und Ernährung im Alter gibt es 
auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale.

VZ-RLP

Bad Bergzabern

Der Potsdamer Kammerchor singt am 25.10. 
in der Marktkirche Bad Bergzabern

Verleih uns Frieden
Der Potsdamer Kammerchor mit geistlicher und weltlicher a Cappella 
Musik
Mittwoch, 25.10.2023, 19:00 Uhr, Marktkirche, Bad Bergzabern
Eintritt frei, wir bitten um Spenden
Der Potsdamer Kammerchor BelCantoMusicae gastiert auf seiner 
Konzertreise am 25.10.2023 um 18 Uhr in der Marktkirche Bad Bergz-
abern. Auf der diesjährigen Tournee erklingen u.a. Werke von Heinrich 
Schütz, Johann Sebastian Bach, Robert Lucas Pearsall, Don Mac-
Donald. Werke, denen gemeinsam ist, dass sie sich intensiv mit dem 
Thema „Frieden“ auseinandersetzen.

René Richert (Ortsbürgermeister von Riedseltz), Sarah Eid (Weinprin-
zessin der Südlichen Weinstraße), Matthias Neufeld (Ortsbürgermeis-
ter von Steinfeld) und Diana Nowak (1. Beigeordnete von Steinfeld) 
zündeten mit dem Landrat jeweils eine Kerze an und hielten gemein-
sam einen Moment inne – bevor der Abend dann zum fröhlichen Sing-
Event wurde und gesellig ausklang.

Gemeinsam in ganz Deutschland singen war das Motto des 3. Okto-
bers – auch im Landkreis SÜW.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Informationen vun hiwwe un driwwe

Veranstaltungen in Wissembourg - 
Frankreich

Wiss´Art 2023 – 14. moderne Kunstausstellung
Wann? 7. bis 15 Oktober 2023, täglich von 10 bis 19 Uhr
Wo? Sporthalle, 2, rue des Ecoles in Wissembourg
Moderne Kunstausstellung mit Ehrengast Roland Perret (Maler).
Entdecken Sie die Werke internationaler Künstler aus Frankreich, 
Deutschland sowie Luxemburg.
Ob Öl-, Aquarell- oder Acrylmalerei, Calligraphie, Mosaïken, Bildhaue-
rei und vieles Mehr: hier kommt jeder Kunstliebhaber auf seine Kosten.

Mairie de Wissembourg,
übersetzt durch die VG-Bad Bergzabern, JM.

7. Deutsch-Französisches Naturfotofestival 
im Oktober/November 2023

Seit 2011 findet im zweijährigen Rhythmus in Bad Bergzabern und 
Wissembourg das große deutsch-französische Naturfotofestival statt, 
das in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagnet für je 2000 bis 
3000 begeisterte Besucher geworden ist.
Es ist das größte Fotofestival dieser Art in der Region, und in diesem 
Jahr präsentieren rund 50 sehr gute Naturfotografen aus der Pfalz und 
dem Elsass in Bad Bergzabern, Wissembourg und erstmals in diesem 
Jahr auch in Karlsruhe-Rappenwörth rund 500 großartige Naturfotos 
im Rahmen von mehreren Ausstellungen. Dazu gibt es etwa 15 Foto-
vorträge, Multivisionsshows, Filme und Workshops.
Veranstalter sind:
die Maison de la Nature in F-Munchhausen/Frankreich, 42 Rue du 
Rhin und der Naturschutzverband NaturStiftung Südpfalz in 67483 
Kleinfischlingen, Niedergasse 5.
Die Eckdaten des Festivals:
13. bis 15. Oktober: Bad Bergzabern (Haus des Gastes): Ausstel-
lung und Vorträge
21. Oktober bis 12. November: erstmals dabei: Karlsruhe-Rap-
penwörth (Naturschutzzentrum): Vernissage und drei Wochen 
Dauerausstellung von etwa 40 Fotos
28. Oktober bis 1. November: Wissembourg (sieben Ausstellungs-
räume): Ausstellungen, Vorträge und Workshops
Das Festival öffnet am Freitag, 13. Oktober, von 14 bis 18 Uhr die 
Tore zur Naturfotoausstellung im Festsaal vom Haus des Gastes in 
Bad Bergzabern.
Die Ausstellung ist danach am Samstag und Sonntag (14./15. Okto-
ber) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei!
Die Veranstalter laden herzlich ein zu drei sehr sehenswerten Foto-
vorträgen:
Am Samstag, 14. Oktober, um 16.00 Uhr, zeigt Hartmut Eckstein 
seinen Vortrag „Natur als Inspirationsquelle“. Für diesen Vortrag 
war er mehrere Jahre in der Natur im 15 Kilometer-Umkreis um den 
Saalbachweiher Ludwigswinkel unterwegs und lässt die Zuschauer an 
seinen Beobachtungen teilnehmen.
Am Sonntag, 15. Oktober, um 14.00 Uhr nimmt Klaus Forstner, der 
Leiter des Fotokreises Südliche Weinstraße, die Besucher foto-
grafisch mit auf eine gro0ßartige Rundreise mit dem Wohnmobil 
rund um Island.
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Info Rebmeerbad

Am Freitag, 13.10.2023 öffnet das Rebmeerbad Bad 
Bergzabern wegen des Wasserrattenschwimmens 
der Schulen erst um 14 Uhr.

Verbandsgemeindewerke

Neu: AquaFit – Unter uns in der Südpfalz 
Therme

Aqua Fitness steigert Wohlbefinden, Gesundheit und Selbstvertrauen 
und macht Spaß! Wenn Körperform, Fitnesslevel oder Zweifel bis-
her eine Teilnahme an einem Aquatraining verhindert haben, ist die-
ser Kurs `Unter uns´ der Richtige. Der Kreis Gleichgesinnter motiviert 
effektiv, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen und die Fitness zu 
steigern, um alltägliche Aktivitäten leichter zu bewältigen. Die ange-
nehme Umgebung, das warme Wasser und die Gruppe fördern die 
Freude an Bewegung und neue Kontakte. Übergewichtigen Menschen 
ermöglicht der natürliche Widerstand des Wassers, ihre Muskelkraft 
zu verbessern, ohne dabei die Gelenke zu stark zu belasten. Der 
Wasserauftrieb vermindert Gelenk- und Balanceprobleme und bietet 
zudem mentale Entspannung. Der neue Kurs beginnt am Montag, 16. 
Oktober 2023 um 13.40 Uhr (8x45 Min. inkl. 2 Std. Eintritt Therme).
Informationen und Buchung unter: www.suedpfalz-therme.de oder 
am Empfang der Südpfalz Therme Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, 
Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 934010, Mail: 
info@suedpfalz-therme.de
Öffnungszeiten Therme und Sauna: Täglich von 9 – 22 Uhr, Freitag 
und Samstag bis 23 Uhr, Dienstags Damensauna

Südpfalz Therme Staatsbad Bad Bergzabern GmbH

Gesundheitsgespräche 2023 in Bad 
Bergzabern

Das nächste Gesundheitsgespräch 
findet am Montag, den 16.10.2023 
um 19 Uhr wie gewohnt im Haus 
des Gastes statt. Referentin ist 
Frau Dr. med. univ. Mascha Tro-
jer, Chefärztin der Unfall-, Hand- 
und orthopädische Chirurgie und 
Sportmedizin, Klinikum Landau-
SÜW Bad Bergzabern. Das Thema 

an diesem Abend wird sein:
„Operative und konservative Behandlungsmöglichkeiten bei Ver-
letzungen und Erkrankungen der Schulter“
Das Schultergelenk ist durch das komplexe Zusammenspiel von 
Knochen, Sehnen, Muskeln und Bändern eines der beweglichsten 
Gelenke im menschlichen Körper. Verschleißerscheinungen, Entzün-
dungen und Verletzungen führen häufig zu Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen der Schulter. Im Rahmen des Vortrags werden 
operative und konservative Therapieoptionen bei den häufigsten Ver-
änderungen der Schulter dargestellt. Anschließend bleibt genügend 
Zeit, um Fragen zu stellen.
Alle Gesundheitsgespräche finden jeweils montags im Haus des Gas-
tes um 19 Uhr statt und der Eintritt ist frei. Der Kneipp-Verein Bad 
Bergzabern e.V und der Tourismusverein SÜW Bad Bergzabern e.V 
sowie die Referenten freuen sich auf Sie.
Die weiteren Termine zu den Gesundheitsgesprächen 2023 gibt es 
als Flyer bei der Tourist-Information in der Südpfalz-Therme sowie als 
Download auf der Homepage www.bad-bergzaberner-land.de sowie 
www.kneippverein-bad-bergzabern.de

Tourismusverein SÜW Bad Bergzabern e.V.

Der Kammerchor BelCantoMusicae wurde im Jahr 1989 in Potsdam 
gegründet. Inzwischen singen im Chor achtzehn Sängerinnen und 
Sänger unter der Leitung von Dietrich Bräutigam, Kantor am Wetzlarer 
Dom. Im Mittelpunkt ihrer Gesangsproben steht sowohl geistliche als 
auch weltliche a Cappella Musik des 17. bis 21. Jahrhunderts.
Alle sechs bis acht Wochen treffen sich die Chormitglieder zu intensi-
ven Probenwochenenden. In Kooperation mit anderen Chören stehen 
u.a. auch Bachs „Matthäus-Passion“, Foulds „World Requiem“ oder 
Vaughan Williams’ „Dona nobis pacem“ auf dem Programm.

Bezirkskantorat Bad Bergzabern

Ernennung von Beamten beim 
Elektronikzentrum der Bundeswehr

Am 29. September 2023 konnte 
der Leiter des Elektronikzentrums 
der Bundeswehr in Bad Bergz-
abern, Oberstleutnant Wolfang 
Eder, im Rahmen einer Direktein-
stellung einer Tarifbeschäftigten 
die Ernennungsurkunde zur Tech-
nischen Regierungshauptsekretä-
rin aushändigen.
Frau Jennifer Ohan hat nach 
Erwerb der Fachhochschulreife 
eine Ausbildung zur Feinwerk-
mechanikerin Maschinenbau 
absolviert, war bisher als Indust-
riemechanikerin in der Schlosserei 
und im Ersatzteillager der Dienst-
stelle beschäftigt und wird jetzt als 
Technische Sonderkraft weiterhin 

dort tätig sein.
Gleichzeitig konnte Oberstleutnant Eder einem Beamten die Urkunde 
über die „Verleihung der Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit“ 
aushändigen.
Der Beamte, Herr Technischer Regierungshauptsekretär Christoph 
Wadle, ist in der Abteilung Arbeitsvorbereitung des Elektronikzent-
rums tätig.
Oberstleutnant Eder wünschte beiden Beamten viel Glück und Erfolg 
für die Zukunft und überreichte die Ernennungsurkunden.
Frau Ohan und Herr Wadle nahmen ihre Urkunde mit Freude entge-
gen.

Elektronikzentrum der Bundeswehr

Neuigkeiten bei der KG Hameckia e. V.
26.09.2023: Jubiläum von Frank Naumann
Im September feierte unser langjähriger Ehrenpräsident und Träger 
des BDK Ordens mit Brillanten und des Goldenen Löwen mit Brillan-
ten, Frank Naumann, seinen 70. Geburtstag. Hierzu besuchten ihn die 
Hamecker mit einer großen Abordnung.

Frank ist seit 1970 in wechselnden Rollen auf der Hamecker-Bühne 
anzutreffen. Über die Gentlemen zu den Schaumschlägern mit wech-
selnden Partnern in der Bütt oder auch als Einzelbüttenredner. 1976 
wurde Frank Mitglied des Elferrats. 1985/ 86 war er als Prinz Frank I. 
mit seiner Prinzessin Anne I. das regierende Prinzenpaar. Von 1998 – 
2012 leitete er als Präsident die Geschicke der KG. Aktuell ist er mit 
seiner Frau Anne immer im Zwiegespräch auf der Hameckerbühne.
Wir gratulieren unserem Ehrenpräsidenten auf diesem Wege noch-
mals herzlich zu seinem Geburtstag und sagen vielen Dank für seine 
tiefe Verbundenheit zur KG Hameckia e.V.

KG Hameckia e. V.
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Das musikalische Passepartout gestaltet die Liedermacherin Sandra 
Bronder mit Gitarre und Gesang.
Do.,19.10.2023, 19 Uhr,
Haus der Familie, Luitpoldstr. 22
Eintritt 5 Euro

Modest Mussorgsky – Bilder einer Ausstellung
Eine MusikLese mit Prof. Jörg Wischhusen (Flügel)
und Texten von Elke Wöhler-Wischhusen.
Das Highlight schlechthin der BuchLese!
So., 22.10.23, 11 Uhr,
Haus des Gastes
Eintritt 10 Euro

Bergzaberner BuchLese

Hirzeckhaus - Ihr Ziel an Sonn- und Feiertagen
Sonntag, 15. Oktober
Das Hüttenteam verwöhnt die Besucher an diesem Wochenende 
zusätzlich zum regulären Speiseangebot mit Bratwurst vom Grill. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. www.pwv-bza.com

PWV

Barbelroth

Landfrauen Barbelroth
Bei traumhaftem Wetter wanderten die Landfrauen auf den Spuren 
der Störche. Nach einem Zwischenstopp an Wassertretbecken und 
Barfußpfad endete der Ausflug im Café Carmello.

Landfrauenverein Barbelroth

Vortrag des Historischen Vereins der Pfalz, 
Bezirksgruppe Bad Bergzabern

Vortrag: Dr. Christof Krieger: „Saufen für den Führer!“ Bergz-
abern und die Begründung seiner Weinpatenschaft zu Amberg 
im Dritten Reich
Nie zuvor – und auch nie danach – hat es in Deutschland eine gewal-
tigere Absatzaktion für die heimischen Winzer gegeben: Unter der ein-
gängigen Parole „Wein ist Volksgetränk!“ entfaltete das NS-Regime in 
den Friedensjahren des Dritten Reiches eine groß angelegte Weinpro-
paganda, die das Trinken deutschen Rebensaftes als geradezu natio-
nale Tat beschwor. Und mehr noch: Ab 1935 übernahmen annähernd 
1000 Städte vom Rheinland bis nach Hinterpommern besondere 
„Weinpatenschaften“ für einzelne Winzerorte. Der Volksmund machte 
daraus rasch die Parole „Saufen für den Führer!“,
So lautet denn auch das Thema eines Vortrages, in dem der Traben-
Trarbacher Museumsleiter Dr. Christof Krieger die ungewöhnliche 
Entstehungsgeschichte der Weinpatenschaft Ambergs zu Bergzabern 
vorstellt. Anhand bislang zumeist unveröffentlichter Quellen gibt er 
überraschende Einblicke in eine weithin unbekannte Seite der loka-
len NS-Geschichte. Von der einstigen Besiegelung dieser Patenschaft 
haben sich sogar originale Filmaufnahmen erhalten, die ebenfalls an 
diesem Abend gezeigt werden. Der Vortrag findet statt am Mittwoch, 
18. Oktober 2023, um 19.30 Uhr im „Haus des Gastes“
Eintritt: 2 Euro, Vereinsmitglieder frei

www.historischer-verein-bza.de

Dr. Andreas Imhoff

PWV Bad Bergzabern
Wir treffen uns am Mittwoch, 18. Oktober 2023 um 9.00 Uhr am Bahn-
hof in Bad Bergzabern. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.
Wir fahren nach Nothweiler und wandern die Vier-Burgenwanderung. 
Die Strecke hat Steigungen und 10,2 km mit ca. 400 Hm. Die Einkehr 
ist beim Mühlenwirt in Bobenthal geplant.
Gastwanderer sind herzlich willkommen.
Wanderführer ist Karl Wille, Tel. 01522 6237434.

PWV Bad Bergzabern

Die Bergzaberner BuchLese informiert
Gehen - weitergehen

Von dieser Aufforderung des Lebens an uns und unsere Entscheidun-
gen erzählt die Autorin Christel Herzhauser kritisch, ernst und heiter 
eigene Geschichten. Vielleicht begegnen wir uns selbst - vielleicht 
werden wir an fast vergessene Träume erinnert? Fantasie oder Wirk-
lichkeit? Diese Entscheidung liegt bei uns.
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Birkenhördt

Bärgehääd feiert Kerwe
Dank des großen Engagements unserer Vereine können wir auch in 
diesem Festjahr wieder unsere Kerwe vom 13. bis 16.10.2023 auf dem 
Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus im großen beheizten Festzelt, 
am Samstag auch „In de Dääl“ beim SV Birkenhördt feiern.
Los geht es schon am Freitag um 17.00 Uhr mit Bewirtung durch den 
TC Wasgau Birkenhördt im Festzelt und Live-Musik mit den „Schop-
pequetschern“.
Am Samstag veranstaltet unser SV Birkenhördt 11.00 Uhr ein Bambini-
Turnier, am Abend ist ab 18.00 Uhr die Kerwetanzbar im Sportheim 
mit DJ Michael Barlang geöffnet. Am Sonntag spielt die E-Jugend um 
11.00 Uhr gegen Oberhausen-Barbelroth.
Um 13.00 Uhr (2.Mannschaft) und um 15.00 Uhr (1. Mannschaft) heißt 
es dann die Kerwespiele der Fußballer „In de Dääl“ gegen die Mann-
schaften aus Dammheim besuchen.
Der Kerwesonntag beginnt schon um 09.00 Uhr mit dem Gottesdienst 
in der St. Gallus-Kirche, unserem Wasgaudom, musikalisch umrahmt 
von unserem Kirchenchor.
Ab 11.00 Uhr treffen wir uns wieder im Festzelt zum Frühschoppen, 
ab 12.00 Uhr gibt es ein leckeres Mittagessen, der Musikverein Har-
monie Schaidt spielt dazu auf. Kaffee und Kuchen werden in diesem 
Jahr vom Pfälzer Waldverein Birkenhördt angeboten. Wir bitten dafür 
herzlich um Kuchenspenden!
Am Kerwemontag können wir ebenfalls im Festzelt traditionell ab 18.30 
Uhr Flääschknepp mit Meerrettich bei unserer Feuerwehr geniessen.
Unsere Kleinsten dürfen sich auf die Hüpfburg freuen.
Auch der Süssigkeitenstand und die Schausteller warten auf Besu-
cher.
Herzlichen Dank schon jetzt an alle, die zum Gelingen der Kerwe bei-
tragen, insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr, dem Birkenhördter 
Kunstverein, dem SV Birkenhördt, dem TC Wasgau Birkenhördt und 
dem Pfälzer Waldverein, den Schaustellern sowie allen Helferinnen 
und Helfern und Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es musikalisch auch etwas lauter 
werden kann.
Lassen Sie uns gemeinsam ein schönes Kerwewochenende verbrin-
gen! Wir freuen uns darauf!

Matthias Ackermann, Ortsbürgermeister
Heidi Braun, 1. Beigeordnete

Erik Engel, Beigeordneter

Feuerwehrfest 2023

Das Feuerwehrfest Barbelroth findet vom 13. - 15.10.2023 im Kultur-
schuppen statt.
Das Fest wird freitagabends um 18 Uhr mit einer Vorführung, über das 
richtige Vorgehen bei einem Fettbrand eröffnet.
Die Besucher können sich auf die Dampfnudeln am Freitag sowie die 
Grillhähnchen am Samstag freuen. Sonntags servieren wir unsere 
Spezialität, den Feuerwehrspieß. An allen Tagen gibt es zudem wie 
gewohnt weitere Gerichte. sonntagnachmittags gibt es Kaffee und 
Kuchen. Kuchenspenden aus der Bevölkerung sind erwünscht.
Als weiteres Highlight wird am Sonntagmittag unsere Jugendfeuer-
wehr eine Vorführung präsentieren. Zudem gibt es an diesem Tag ein 
Kinderprogramm mit Spritzwand und Maltisch.
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Feuerwehrverein „Roter Hahn Barbelroth e.V.”

Einladung der LandFrauen Barbelroth
Aufgrund einer steuerlich bedingten Satzungsänderung des Lan-
desverbandes, ergeben sich auch für die Ortsvereine neue Rahmen-
bedingungen. Um eine Vereinsauflösung zu vermeiden, bedarf es 
Entscheidungen zur weiteren Vorgehensweise.
Deshalb laden wir ein: zur außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 15. November 2023 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus.
Da rechtliche und finanzielle Regelungen betroffen sind, ist eine zahl-
reiche Teilnahme sehr wünschenswert.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Beschlußfassung über:

a) Verbleib des Ortsvereins im Landesverband
• Mit eigener Satzung
• Eintragung ins Vereinsregister
• Eintragung als gemeinnütziger Verein
b) Weiterführung als eigenständiger Verein ohne Beteiligung des 
Landesverbandes.

Das Vorstandsteam

Fahrt zum Weihnachtsmarkt:
Die Landfrauen Barbelroth fahren am 1.12.2023 mit dem Bus nach 
Strasbourg zum Weihnachtsmarkt.
Die Abfahrt ist um 8.00 Uhr in Bad Bergzabern (am Bahnhof).
Der Fahrpreis beträgt 48 Euro /Person. Anmeldung bis 18.10.2023 bei 
Ulrike Hoffmann Tel. 2685.
Die Anmeldung ist erst mit Eingang der Zahlung an Ulrike gültig.

Landfrauenverein Barbelroth
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-bräter den meisten doch zu dem Genuss der ersten gerösteten Kas-
tanien in diesem Jahr verhelfen.
Auch der einsetzende Regen konnte die letzten Gäste nicht vertrei-
ben, ein schnell aufgebauter Pavillon bot Schutz und Raum für die 
Fortsetzung der Gespräche.
Dem Vor- und Nachbereitungsteam, allen Kuchenspendern, allen 
spontan Mithelfenden und allen Besuchern und Mitfeiernden, beson-
ders den vielen Kindern ein herzliches Dankeschön. Der enorme 
Zuspruch motiviert uns über eine Erweiterung unseres Konzeptes, 
auch im Sinne weiterer kindgerechter Elemente nachzudenken. Alles 
Liebe und Gute für alle die da waren und alle die gerne dabei gewesen 
wären, bleibt gesund und unserer Dorfgemeinschaft wohlgesonnen.
Es war schön mit Euch.

( Vorstand PWV Birkenhördt )

 

 

 
 

 
 

 

 

PWV Birkenhördt

Mittagessen am Kerwesonntag auf dem 
Dorfplatz

Am Sonntag, 15.10.2023 lädt der Birkenhördter Kunstverein zum Mit-
tagessen im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 12.00 Uhr 
gibt es neben Rollbraten mit Knödel oder Pommes und Beilagensa-
lat, auch eine vegetarische Alternative: Knödel in Pfifferlingsoße. Der 
Pfälzerwaldverein kümmert sich im Anschluss um die Versorgung mit 
Kaffee, Kuchen und leckeren Torten. Die Musik übernimmt während-
dessen das Blasorchester aus Schaidt. Wir freuen uns auf ein gelun-
genes Kerwe-Wochenende!

Die Vorstandschaft des Birkenhördter Kunstverein e.V.

Kerwe beim Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Birkenhördt e.V.

Am Kerwemontag, 16. Oktober 2023 lädt der Förderverein der Frei-
willigen Feuerwehr Birkenhördt zum traditionellen Flääschknepp-
Esse mit Merrettichsoße und Sauerkraut ein. Los geht es ab 18.30 
Uhr im Festzelt auf dem Dorfplatz. Wir freuen uns auf Euer Kommen 
und einen gemütlichen Kerweausklang.

Die Vorstandschaft
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Birkenhördt e.V.

Dierbach

Nachlese Federweißenfest mit Bauernmarkt

Weinfesteröffnung 2023

kfd-Birkenhördt:
Mitgliederversammlung

Das Leitungsteam der kfd- Birkenhördt hatte am Montag, 25.09.2023, 
ihre Mitglieder, nach zweijähriger Pause - die Gründe dafür dürf-
ten jeder bekannt sein - zur Jahresversammlung ins Dorfgemein-
schafthaus eingeladen. Es waren zehn Frauen gekommen, die sich 
angesprochen fühlten und Interesse zeigten an der Versammlung mit 
den jeweiligen Themen, die sie mit der Einladung erhalten hatten.
Nach der Begrüßung und einer jahreszeitlich angepassten Einstimm-
mung durch die Teamsprecherin und auch Schriftführerin, ging es zur 
Tagesordnung über. Nach der Feststellung der Regularien berichtete 
sie über die stattgefundenen Aktivitäten der letzten zwei Jahre, die 
erstaunlicher Weise trotz all den Einschränkungen doch noch durch-
geführt werden konnten. Einen ausführlichen schriftlichen Bericht für 
das Jahr 2021/2022 hatte jedes Mitglied, zu Beginn des entsprechen-
den Jahres, erhalten. Dazu gab es keine Einwände. Im Anschluss 
zur Berichterstattung erläuterte die Kassenverwalterin die finanzielle 
Lage der Gemeinschaft für die letzten zwei Jahre, mit den jeweiligen 
Ein- und Ausgaben. Die Kassenprüferinnnen bescheinigten eine kor-
rekte Kassenführung und beantragten eine formelle Entlastung des 
Leitungsteam. Diese wurde einstimmig, mit der Enthaltung des Lei-
tungsteams, von der Versammlung erteilt. Zu den Punkten Informa-
tionen, Verschiedenes, Anregungen gab es viele Rückmeldungen zur 
zukunftsfördernden Arbeit der kfd- Gemeinschaft. Das ausführliche 
Protokoll der Versammlung wird wieder jedem Mitglied zugestellt. 
Dem kann nach Erhalten, laut Satzung, innerhalb von vier Wochen 
widersprochen werden.
Zum Abschluss bedankte sich das Leitungsteam bei allen Teilneh-
merinnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den harmoni-
schen Verlauf der Sitzung. Auch von Seiten der Anwesenden kamen 
Dankesworte zurück. Nach dem offiziellen Teil wurde die Tagung noch 
mit einem herbstlichen Gedicht, passend zum bevorstehenden Ern-
tedankfest: “In Gottes Obstkorb gibt es viele Früchtchen!“ beendet.

I. Huber für die kfd- Birkenhördt

Pfälzerwald-Verein Birkenhördt (PWV)
„Grumbeer- und Keschdebrode am Nationalfeiertag“

Wer nicht da war hat etwas versäumt! Das traditionelle „Grumbeer 
- und Keschdebrode“ am Deutschen Nationalfeiertag entwickelt sich 
immer mehr zu einem Volksfest an der Kahlenberghütte.
Seit dem vergangenen Jahr als der Verein hier seinen Beitrag zum 
Dorfjubiläum leistete, erfreut sich diese Veranstaltung wachsender 
Beliebtheit. Gut vorbereitet und motivierend kommuniziert durch das 
verjüngte und engagierte Führungsteam um den rührigen Vorsitzen-
den Andreas Lind wurde der Tag zu einem Begegnungstreffen der Ver-
eine, der Generationen, der Wanderfähigen und der weniger mobilen 
und der Neu- und Altbürger unseres Dorfes und der Umgebung.
Mit großer Freude und Dankbarkeit wurde die Präsenz des Bürger-
meisters und vieler Repräsentanten des dörflichen Lebens, beson-
ders vieler junger Familien mit ihren Kindern wertgeschätzt und das 
Zusammenspiel vieler und das Mitwirken spontaner Unterstützer hal-
fen den Ansturm zu bewältigen.

Die Atmosphäre und das lebhafte Treiben und harmonische Plaudern 
erinnerte an die legendären Waldfeste des Pfälzerwald Vereins. Auch 
wenn wegen der erfreulichen Besucherzahlen früher als geplant die 
kulinarischen Pfälzer Spezialitäten und die Kuchenvorräte zu Ende 
gingen, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch, die Peter mit 
seinem Akkordeonspiel und seinen Liedern wirkungsvoll unterstützte.
Auch wenn wahrscheinlich durch den Klimawandel die Edelkastanien 
später reifen, konnte Jonas als unermüdlicher Kastaniensammler und 
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Ein Weihnachtsspecial „Mum in Motion“ startet im November jeweils 
dienstags, 9.30 Uhr in der Dierbachhalle. Es sind 4 Termine geplant.
Anmeldungen sind möglich unter www.zweisamaktiv.de bei Melanie 
Schiller Zweisam Aktiv - Kurse für Mama und Babys.

Sportfreunde Dierbach

Kursangebot „Fitness mit Inna„

Sport für den ganzen Körper
Sowohl Kraft, als auch Ausdauer werden trainiert.
Gestartet wird Donnerstag, 02.11.2023 um 18.30 Uhr in der Dierbach-
halle. Die Kursgebühren betragen für 10 Einheiten 25 Euro für Mitglie-
der und 30 Euro. Nichtmitglieder (Mindestteilnehmerzahl 15 Personen)
Meldet euch bei Thorsten: 0176 30319666

Sportfreunde Dierbach

Dörrenbach

Neuer Platz für die Altglas-Container
Ihr habt es bestimmt schon bemerkt: Die Firma Remondis hat die 
Altglas-Container umgestellt, von der Kastanienstraße auf die Haupt-
straße, direkt an den Ortseingang. „Gut Wurf!“.
In einem späteren Zeitraum wird der Platz noch neu gestaltet.

Cornelia Hahn-Oerther M.A.,
Zweite Beigeordnete

Ruf doch mal an!
Wegen der Renovierung des historischen Rathauses kann die Sprech-
stunde unseres Ortsbürgermeisters dort ab sofort nicht mehr statt-
finden. Was Ihr auf dem Herzen habt, könnt Ihr Sven Krieger gerne 
telefonisch mitteilen, unter folgender Nummer: 06343 3049038.

Cornelia Hahn-Oerther M.A.,
Zweite Beigeordnete

Aktion properes Rathaus, zum Zweiten
Liebe engagierte Dörrenbacher:innen, es ist wieder soweit. Am Sams-
tag, 14.10.2023, läuten wir - weil es neulich so schön, lustig und 
effektiv war - ab 10 Uhr eine neue lebendige Gemeinschafts-Aktion im 
Rathaus ein. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und die gute Stube 
weiter entrümpeln. Für Speis und Trank ist natürlich wieder reichlich 
gesorgt!!!

Cornelia Hahn-Oerther M.A., Zweite Beigeordnete

29. Gemeinderatssitzung der Ortsgemeinde 
Dörrenbach am 11. Oktober 2023

Einladung
Am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 18.45 Uhr findet im Rathaus-
untergeschoss in Dörrenbach eine Gemeinderatssitzung statt.

Die Weinprinzessin Joanne Stibig besucht das 4-Generationen-Fami-
lienweingut Rinck
Liebe Dierbacher,
vorletztes Wochenende wurde wieder erfolgreich das Dierbacher 
Weinfest mit dem Bauernmarkt gefeiert und es hat sich wieder 
gezeigt, dass „man“ gerne nach Dierbach kommt. In diesem Jahr 
konnten wir endlich wieder an allen Weinfesttagen bei tollem Wetter 
das Fest genießen, so dass wir schon bei der Weinfesteröffnung viele 
Gäste begrüßen durften. Die Winzerhöfe und der Bauernmarkt waren 
immer gut besucht und alle konnten sehr zufrieden sein. Auch die 
Gemeinde war wieder sehr erfreut über den großen Zuspruch, sowie 
den reibungslosen Ablauf ohne besondere Vorkommnisse. Die Wein-
prinzessin Joanne Stibig aus Lustadt zeigte sich von unserem Fest 
sehr begeistert, genauso wie unsere Bürgermeisterin der Verbands-
gemeinde, Katrin Flory und der Kreisbeigeordnete des Landkreises 
SüW, Georg Kern.
Vielen Dank an alle Beteiligten, die in jeglicher Form zum Gelingen 
der Veranstaltung beigetragen haben. Natürlich gibt es bei so einem 
großen Ereignis in unserem kleinen Dorf auch einige Nachteile für die 
Bürger. Unter anderen vielen Unannehmlichkeiten an. Hier sind insbe-
sondere das hohe Verkehrsaufkommen, Änderungen in der Verkehrs-
führung und höhere Lärmimmission während des Weinfestes leider 
nicht zu verhindern. Für das entgegen gebrachte Verständnis bedanke 
ich mich ebenso bei allen Dierbacher Bürgern ganz herzlich.

M. Huckle, Ortsbürgermeister

Neues Kursangebot beim SFD: Fitnesskurs 
mit Inna

Da ist er wieder: Der nächste Kurs „Fitness mit Inna“ in Dierbach.
Sport für den ganzen Körper, sowohl Kraft als auch Ausdauer werden 
trainiert.
Gestartet wird am Donnerstag, 02.11.2023 um 18:30 Uhr in der Dier-
bachhalle.
Die Kursgebühren betragen für 10 Einheiten 25 Euro für Mitglieder und 
30 Euro für Nichtmitglieder (Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen).
Anmelden könnt ihr Euch bei Thorsten Kunz unter: Tel. 0176 30319666.
Wir freuen uns auf einen tollen Kurs mit Inna und Euch!

Sportfreunde

Kursangebot „Mum in Motion„



Bad Bergzabern, den 11.10.2023 - 33 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 41/2023

Tagesordnung
Öffentlich:
1. Bauvorhaben
2. Forstangelegenheiten
- Anhebung der ZeiKo-Verrechnungssätze ab dem 01.08.2023 für die
Abrechnung des wechselweisen Einsatzes der Beschäftigten nach 
TV-Forst
3. Informationen und Anfragen

Sven Krieger, Ortsbürgermeister

Zur Kleinen Kalmit bei Ilbesheim
Zu einer Wanderung zur Kleinen Kalmit lädt der Pfälzerwald 

Verein Dörrenbach am Sonntag, 15.10.2023 seine Mitglieder und 
Gäste ein

Die Kleine Kalmit ist eine 270 m hohe Erhebung im Hügelland vor der 
Haardt. Auf der Kuppe steht als weithin sichtbares Wahrzeichen die 
Mater-Dolorosa-Kapelle. Die Kleine Kalmit gilt als botanisches Kleinod 
mit einem reichen Vorkommen der seltenen Küchenschelle. Beson-
ders im Herbst, wenn sich das Weinlaub bunt färbt, bietet sich ein 
herrlicher Blick in das vor uns liegende Rebenmeer und die Berge des 
Pfälzerwaldes. Da es während der Wanderung keine Einkehrmöglich-
keit gibt, wird Rucksackverpflegung empfohlen. PKW-Abfahrt um 10 
Uhr, Parkplatz Ortseingang Dörrenbach. Die Wanderfreunde aus Bad 
Bergzabern können am Netto Parkplatz auf uns warten.

PWV Dörrenbach

Gleiszellen-Gleishorbach

Anbei eine Presseveröffentlichung im Auftrag der BBV

JK Ortsbürgerneister

Kuchenspenden für das Oktoberweinfest
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie bereits angekündigt wird unsere ökom. Frauengemeinschaft 
am Samstag und Sonntag Nachmittag das Weinfest mit Kaffee und 
Kuchen bereichern.
Dafür möchten wir alle um Kuchenspenden bitten.
Die Kuchen können abgegeben werden jeweils ab 13.00 Uhr am 
Kuchenstand in der Winzergasse.
Der Erlös wird zur Unterhaltung unserer beiden Kirchen verwendet.
Für die Kuchenspenden schon jetzt ein Dankeschön.

Ilse Hochdörfer
Elke Morgenthaler-Schöllhorn

Hauptstrasse 139

www.konrad-gartenbaumschulen.de

76863 Herxheim-Hayna
fon  0 72 76  96 49 0

AUF DAS GESAMTE 
SORTIMENT
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*

Bei So
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**

16.-28. Oktober 2023

Gartenbaumschule 
Gartengestaltung

20%

Themenabende im Oktober
12.10. Spanischer Abend
19.10. Asiatischer Abend
26.10. Französischer Abend

Menüs auf unserer Homepage unter Events
 Candle Light Dinner jeden Donnerstag ab November
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nimmt fortan eine komödiantisch und musikalisch fulminante Wende. 
Mit stimmgewaltigen Gesangsnummern, charmanten Moderationen, 
komödiantischen Einlagen und purer Improvisationsfreude sorgen 
Die Unterhaltungsdamen für einen außergewöhnlichen Abend mit 
rasant-charmanter Frauenpower! Witzig, weiblich und auf höchstem 
musikalischem Niveau!

Kulturverein

JF Kapellen-Drusweiler/Niederhorbach

Nachbarschaftshilfe „Helfende Hand“
Der nächste gemeinsame Mittagstisch findet am 17.10.2023, um 12 
Uhr, wieder im Weinhof Pfeffer, Klingenmünster, statt.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig und verbindlich an bei: Frau Klein 
06349 9635554, Frau Traschütz 06349 5009 oder Frau Leidenheimer 
06349 6456.

Ihr Team der Nachbarschaftshilfe „Helfende Hand“

Gleiszellen-Gleishorbach

Kids- und Jugendtreff 

Infos zum Jugendtreff bei Jugendpfleger Michael Gerbes 06343/701217
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Outdooraktionen:

Bei schlechtem W
etter 

sind wir im
 Treff!

einfach kommen und Spaß haben!

Aktionen sind kostenlos,

Keine Anmeldung erforderlich,

50 ct

kleine 
Getränkeflaschen

Pfand 50 ct

Aktion

13. Okt Discoparty

27. Okt geschlossen/Ferien

10. Nov Hot Dogs

24. Nov offener Treff -> Kicker, Billard, Dart usw.

08. Dez Waffeln

22. Dez vorweihnachtliche Vorlesen

05. Jan geschlossen/Ferien

19. Jan offener Treff

Jugendtreff Gleiszellen-Gleishorbach

ab 10 Jahre, 19-21 Uhr

Aktion

13. Okt Weinfest geschlossen

27. Okt geschlossen/Ferien

10. Nov Hot Dogs

24. Nov Krimiabend

08. Dez Waffeln

22. Dez offener Treff -> Kicker, Billard, Dart usw.

05. Jan geschlossen/Ferien

19. Jan Cêpe

Kidstreff Gleiszellen-Gleishorbach

Dienstplan Grundschulalter / ab 1. Klasse, 17-19 Uhr

Kapellen-Drusweiler

Die Unterhaltungsdamen sind am 9. Nov. 
zurück in Kapellen-Drusweiler

Nach dem großen Erfolg der Muttertagsshow „Mamma Mia“ freut sich 
der Kulturverein Kapellen-Drusweiler, Die Unterhaltungsdamen wie-
der in Kapellen-Drusweiler zu begrüßen. Los geht es um 19.30 Uhr, 
Einlass ab 19 Uhr. Ein Sektchen darf natürlich auch nicht fehlen.
Karten zu 20 Euro gibt es
- im Weinlokal Schlosserei Kapellen-Drusweiler
- bei der Touristinfo Bad Bergzabern
- unter www.pfalzshow.de
- und über kulturverein@kapellen-drusweiler.de
Kontakt Ulrike Job 0172-7049213 (whatsapp, pulse)
Die Unterhaltungsdamen präsentieren mit ihrem Abendprogramm 
„Große Klappe trifft große Stimme“ eine äußerst humorvolle und musi-
kalisch brillante Show, in der die bekanntesten Musicalmelodien und 
Evergreens auf schlagfertige Comedy treffen. Wie immer kümmert 
sich Irmgard Knüppel auch an diesem Abend um das leibliche und 
seelische Wohlergehen des weitgereisten Musical-stars Marion Wil-
mer. Die Starsopranistin findet allerdings, dass in der Servicefachfrau 
noch ganz andere Qualitäten schlummern und beschließt kurzerhand, 
Frau Knüppel an diesem Abend ins Rampenlicht zu rücken. Frau Wil-
mer brennt darauf, mehr aus dem Leben der hitzegewellten Single-
frau zu erfahren. Zuerst zaghaft, dann immer hemmungsloser plaudert 
Irmgard Knüppel aus dem Nähkästchen. Sie referiert über ihren Hang 
zu Staubsaugervertretern und kleinen Männern in noch viel kleineren, 
blauen Badehosen oder ihre Leidenschaft für fliegende Handtaschen 
und wild behaarte Männerbrüste… Und schnell wird klar – diese 
Serviceperle ist alles andere als auf den Mund gefallen! Der Abend 
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Bücherei - Herbstferien
Da der Feiertag Allerheiligen auch auf einen Mittwoch fällt, ändern wir 
in diesen Ferien die Schließzeit.
Wir haben am 18.10.2023 und am 01.11.2023 geschlossen.
Der 25.10.2023 in der zweiten Ferienwoche ist geöffnet. So ist insge-
samt nicht so lange geschlossen.
Wir freuen uns auf regen Besuch.
Bis bald.

Anne Stehr

PWV Schaidt: Entlang der Lauterlinien
Die Teilnehmer der Wanderung am Sonntag, 15. Oktober, treffen sich 
um 10.00 Uhr am Bahnhaltepunkt Schaidt. Um 10.14 Uhr fährt die RB 
53 nach Schweighofen. Am dortigen Haltepunkt startet die Wande-
rung entlang der Lauterlinien. Der Weg führt am Sportplatz Schweig-
hofen vorbei über die Lauterbrücke. Unmittelbar danach passiert die 
Gruppe die Ruinen des Chateau St. Remy. Wenig später beginnt der 
eigentliche „Sentier des Lignes de la Lauter“.
Die „Lauterlinien“ sind ein komplexes Graben-, Schleusen- und Ver-
teidigungssystem, das 1706 unter König Ludwig XIV. (dem Sonnen-
königs) erbaut wurden. Es handelt sich vor allem um Erdwälle und bis 
zu 50 Schanzen (Redoutes), die im Westen vom Col du Pigeonnier 
bis zum Rhein entlang des Flüsschens Lauter verlaufen. Sie waren 
dazu da feindliche Truppen aus dem Norden abzuhalten und im Notfall 
das gesamte Lautertal überfluten zu können. Heute befindet sich auf 
diesem Erdwall ein Wanderweg, der „Sentier des Lignes de la Lau-
ter“, der sich entlang der mäandernden Lauter im südlichen Bienwald 
entlangschlängelt.
Ca. 12 Kilometer (nicht 17, wie im Wanderplan angegeben) führt der 
Wanderweg auf meist schmalem Pfad bis zum Übergang bei der 
Salmbacher Passage, wo die Tour endet und die Rückfahrt mir bereit-
stehenden PKW nach Schaidt erfolgen wird.
Eine Abschlusseinkehr ist in der „Gogglerstubb“ geplant.
Der Wanderführer, Ernst Rieder, freut sich auf viele Begleiter.

PWV Schaidt

Altkleidersammlung der KAB Steinfeld
Die KAB-Katholische Arbeitnehmer Bewegung Steinfeld plant für 
Samstag, 14. Oktober 2023 ihre nächste Altkleidersammlung für die 
Mission.

LandFrauen: News
Oktober 2023
Samstag, 21.10.2023, 16.00 Uhr, treffen sich die LandFrauen Kapel-
len-Drusweiler zu einer Weinverkostung mit Vesper im Weingut Man-
derschied in Kapellen-Drusweiler. Eine verbindliche Anmeldung ist 
erforderlich und spätestens bis zum 14. Oktober 2023 bei unserer 
1. Vorsitzenden Kornelia Heinz möglich. Es fällt ein Unkostenbeitrag 
in Höhe von 15.00 Euro/p.P. an. Anmeldung unter 06343 7967. Wir 
freuen uns auf eine rege Teilnahme unserer Mitglieder.

ch

Kapsweyer

Anmeldung in der kath. Kita St. Ulrich in 
Kapsweyer

Haben Sie Ihr Kind schon in der Kindertagesstätte angemeldet?
Alle Eltern, deren Kind unsere Einrichtung im Kita-Jahr 2024/2025 
(bis Juli 2025) besuchen soll, möchten wir bitten, sich schnellst-
möglich mit uns in Verbindung zu setzen, sofern das Kind noch nicht 
angemeldet wurde.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Dimpfl in der Kita unter 
Tel. 06340 1545 oder per E-Mail: kita.kapsweyer@bistum-speyer.de

Kita

Apfelfest der Sielmanns Natur Ranger 
Deutschland e.V.

Das Team Südpfalz hatte zum diesjährigen Apfelfest das Team Boben-
heim Roxheim und die Pfadfinderstamm Askola aus Bretten zu einer 
gemeinsamen Veranstaltung mit Übernachtung eingeladen. Auch Teil-
nehmer der Teams Bad Wildungen und Sachsenhagen am Steinhuder 
Meer nutzten die Gelegenheit zum Teamaustausch. So war es möglich 
noch mehr Ressourcen zu bündeln und bei einer gemeinsamen Ver-
anstaltung zu nutzen.

Am Freitagnachmittag traf sich die Gruppe an dem Gartengrundstück 
des Team Südpfalz in Steinfeld. Nach dem gemeinsamen Herrichten 
des Platzes – Zeltaufbau, Feuerstelle, Kochplatz etc… wurden wir von 
einem Platzregen überrascht. Glücklicherweise standen schon alle 
Zelte und die Teilnehmer konnten sich ins Trockene zurückziehen.
Danach ging es zu einer Streuobstwiese der Gemeinde Kapsweyer. 
Hier wurden fleißig für den nächsten Tag Äpfel gesammelt. Im Gar-
ten wartete schon ein leckeres Abendessen auf die Teilnehmer. Beim 
anschließenden Lagerfeuer ist der Tag ausgeklungen.
Am nächsten Morgen ging es an die Saftzubereitung. Es wurden meh-
rere Stationen gebildet. Die Äpfel vom Vortage wurden gewaschen, 
kleingeschnitten und anschließend zermahlen. Danach wurde die 
Masse in die Presse abgefüllt und ausgepresst. Insgesamt wurden 25 
Liter Saft gewonnen. Neben der Herstellung von Saft wurden auch 
Apfeltaschen über dem Feuer gebacken. Nach einer kleinen Feed-
backrunde ging es dann schon an den Abbau der Zelte und an das 
Aufräumen des Platzes. Die Nachwuchsteamleiter verbrachten noch 
einen weiteren Tag auf dem Gelände mit einem regen Austausch 
untereinander.
Das Fazit der Teilnehmer war: es hat sehr viel Spaß gemacht…, ... 
einfach nur gei….
Diese Veranstaltung sollte auf jeden Fall wiederholt werden.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Janina und Magda, die 
die Durchführung der beiden Tage geplant haben so wie an Noah wel-
cher sich besonders um das leibliche Wohl der Teilnehmer gekümmert 
hat. Ebenso möchte ich mich bei der Gemeinde Kapsweyer bedan-
ken, welche uns die Streuobstwiese zur Verfügung gestellt hat.

Sielmanns Natur Ranger Deutschland e.V.
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Tiefen im Leben überwunden und wir lieben uns heute immer noch“, 
erklärt Werner Leingang und seine Frau stimmt ihm zu, wird sie doch 
liebevoll von ihm umsorgt. Ihr Vater selbst hatte sie damals als Bür-
germeister getraut. Neben dem Haushalt und ihren vier Kindern ver-
diente sie mit ihrem Nähen noch zum Lebensunterhalt mit dazu und 
so konnte die Familie auch bald in ihr Eigenheim einziehen. „Unsere 
Mutter hat damals für das Textilhaus Schwamm genäht – alles was es 
zu nähen gab: Vorhänge und Änderungsschneidereien und natürlich 
auch für uns vier Kinder“, erinnert sich Sohn Jürgen, der täglich seine 
Eltern besucht, an diese Zeit zurück. „Ja – Handarbeiten, Nähen und 
Stricken, – ich hab es geliebt, es war meine Arbeit, aber auch mein 
Hobby “versichert die 85 Jährige rückblickend. Waren die Jahre stets 
gefüllt mit arbeiten, aber auch Urlaub und Wandern, so ist es jetzt 
ruhig geworden im Leben von Margard Leingang. Sie freut sich, wenn 
ihre ganze Familie um sie herum ist und so wurde der Geburtstag auch 
gemeinsam am Wochenende noch einmal mit allen richtig gefeiert. 
Auch der Südpfalzkurier gratuliert heute nachträglich zum Geburtstag.

Chr. Flory

Süße Belohnung für Lesefleiß
Am Lesesommer der Gemeindebücherei Klingenmünster haben 

46 Kinder aktiv teilgenommen

Stolz zeigen die Lesesommer-Kinder ihre Urkunden vor.
Wer kann schon 24 414 Buchseiten in einem Sommer verschlingen? 
Kinder aus Klingenmünster und Umgebung schaffen das – gemein-
sam. Diese gewaltige Menge an Lesestoff ist nämlich die Bilanz des 
Lesesommers 2023, den die Gemeindebücherei Klingenmünster 
organisiert hat.
56 Mädchen und Jungen haben sich in diesem Jahr zum Lesesommer 
angemeldet, wie Büchereichefin Eva Wagner-Seifert gezählt hat. Aller-
dings ist es wohl manchmal beim guten Willen geblieben, denn zehn 
Kinder haben gar kein Buch gelesen oder sich nicht zurückgemeldet. 
Immerhin bleiben 46 aktive Leserinnen und Leser, elf mehr als im ver-
gangenen Jahr. Laut Statistik kamen 24 aus Klingenmünster und 22 
aus der Umgebung. 37 Schülerinnen und Schüler haben mindestens 
drei Bücher gelesen und konnten dafür stolz eine Urkunde in Empfang 
nehmen. Die „Spitzenleserin“ hat in der Ferienzeit ganze 27 Bücher 
verschlungen, das entspricht 3086 Seiten. Insgesamt sind 281 Bände 
gelesen worden.
Neben der Urkunde hat die Gemeindebücherei auch andere kleine 
Belohnungen verteilt. Nach zwei Büchern gab es eine Süßigkeit, 
nach vier ein Eisbällchen aus dem benachbarten Eiscafé. Dynamo-
Taschenlampen konnten die Kinder mit nach Hause nehmen, die am 
eifrigsten gelesen hatten. Die Lesesommerkinder waren aufgerufen, 
einen kleinen Text darüber zu schreiben, wie ihnen ein Buch gefallen 
hat, oder ein Bild dazu zu malen. Diese Aktivität wurde mit Büchern 
und Spielen belohnt. Die Bilder kann man übrigens zurzeit in der 
Bücherei bewundern.

R. Reich

Prot. Kirchbauverein Klingenmünster
Rückblick auf die Autorenlesung “der Protestant“ mit Michael 
Landgraf in der Reihe „Autoren lesen unter dem Kirchendach 
2023“
PEN-Generalsekretär Michael Landgraf las am 14.09.2023 in der Prot. 
Kirche Klingenmünster Szenen aus seinem Roman „Der Protestant“.
Was ist für Sie ein Protestant? Was macht einen Protestanten heute 
aus? Geschickt hatte Moderator Bernhard Pfeifer mit diesen Fragen 
an Winzerin Manuela Meyer und an die Mitglieder der Jazz-Combo 
den Blick auf den Roman gelenkt.
Als er von rebellischen und sich hingebenden Jazzmelodien den 
Bogen zum Wesen des Protestantismus zog, erläuterte Comboleiter 
Theodor Schmidt die Herkunft dieser musikalischen Frömmigkeit.
Gitarrist Ulrich Harsch wies mit Liedern der Lutherzeit einfühlsam auf 
die Wesensart protestantischer Menschen hin.
So waren die Zuhörenden inspiriert, bei pfälzer Wein und pfälzer Köst-
lichkeiten über das Wesen eines Protestanten nachzusinnen.

Diesmal ist der Erlös je zur Hälfte für die Ausstattungen der Schulen in 
Atmakur (Projekt von Kaplan Beerla) Indien und in Patibandla (Projekt 
vom ehemaligen Kaplan Thumma) in Indien.
Den Kindern in ihren jeweiligen Heimatdörfern und Umgebung wird 
damit die Möglichkeit einer Schulbildung eröffnet. Beide Projekte sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die KAB bittet die Mitbürger der Pfarrei Hl. Edith 
Stein um Unterstützung dieser Sammelaktion.
Die Sammlung beginnt in Schweighofen, Kapsweyer, Niederotterbach 
und Steinfeld jeweils um 9.00 Uhr. Unterstützer aus anderen Orten 
haben die Möglichkeit am Sammeltag, 14. Oktober 2023 zwischen 
9.00 und 10.30 Uhr das Sammelgut an der Verladestelle Parkplatz 
Wiesentalhalle/Sportplatz in Steinfeld abzugeben.
Gesammelt werden Bekleidung aller Art, Haushaltswäsche, sonstige 
Textilien und Schuhe. Kontaktadresse: Erwin Schwöbel Tel. 06340 
8841.
Für die Unterstützung dieser Aktion sind wir den Spendern dankbar.

Ihre KAB Steinfeld

kfd - Kochkurs „Herbstgemüse“
Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 19.00 Uhr veranstaltet die kfd 
im kfd Raum/Altes Schulhaus, einen Kochkurs zum Thema „Herbst-
gemüse“.
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro für Mitglieder, 7 Euro für Nichtmit-
glieder plus die Zutatenumlage.
Wir bitten um Anmeldung bei Theresia Kreiselmeyer bis spätestens 
12.10.2023 unter Telefon 06340 1659.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit der Referentin Frau Beate 
Gröbert.

kfd Leitungsteam

Klingenmünster

Herzlichen Glückwunsch zum 85. 
Geburtstag

Man soll die Feste feiern wie sie fallen – besonders auch einen 85. 
Geburtstag. Margard Leingang gehört zu den Jubilaren, die in die-
sem Jahr in Klingenmünster ihren 85. Geburtstag feiern können und 
so kam auch Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory zum Gratulieren bei 
Margard Leingang vorbei und wünschte ihr im Namen der Ortsge-
meinde alles Gute, vor allem Gesundheit. Man kennt sich gut und 
so gab es auch vieles zu erzählen aus dem Leben der Jubilarin, die 
als jüngste von fünf Geschwistern der Familie Helfer am 5. Oktober 
1938 in Klingenmünster geboren wurde. Wie sie genau zu ihrem 
ungewöhnlichen Vornamen kam, weiß sie bis heute nicht, sie ist in 
ihrem Heimatort als „Marga“ bekannt. „Obwohl unsere Eltern selbst 
ein eigenes Haus besaßen, mussten wir in der Klinik, dem heutigen 
Pfalzklinikum wohnen, denn es herrschte damals für alle Leitenden 
Beamten „Residenzpflicht“ und so wohnten wir auf dem Keschdebu-
ckel. Wir Kinder mussten täglich von dort aus durch die Wingert in 
die Schule im Dorf laufen“, erinnert sich die 85 Jährige zurück. Ihre 
Kindheit war gezeichnet vom Krieg, sie war gerademal sechs Jahre 
alt, da fiel ihr einziger 19-jähriger Bruder im Krieg. „Das war schlimm 
für meine Eltern und uns vier Schwestern, unseren Walter haben wir 
nie vergessen“. Nach der Konfirmation lernte sie nicht nur in Landau 
in einer Fabrik nähen, sie lernte beim Klinikfasching auch ihren spä-
teren Ehemann Werner Leingang kennen und lieben. „Wir waren sehr 
jung bei unserer Hochzeit 1957, aber unsere Liebe hat alle Höhen und 
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Beisammensein und leckerem Rebknorzenbraten vom „Ernschd“ 
wurde lange fröhlich gefeiert. Für die Kinderbetreuung hatten sich 
Emma und Gretha Thiery lustige Spiele ausgedacht. Bei der KVK-
Familie wird eben immer an alle gedacht - und schon jetzt an den 
Beginn der neuen Kampagne 2023/24, die beim KVK in diesem Jahr 
am 12.11.2023 beginnt.

Chr. Flory

Bald wieder Dorfkino in Klingenmünster!
Es ist endlich wieder so weit: Am 29. Oktober um 19 Uhr hebt sich 
in der Remise des Stiftsgutes Keysermühle in Klingenmünster 
erneut der Vorhang zum „Dorfkino“.
Von Ende Oktober bis Anfang April können sich die Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Klingenmünster – aber natürlich auch Kinolieb-
haberInnen aus den Nachbarorten - allmonatlich an amüsanten und 
unterhaltsamen, kurzum sehenswerten Filmen erfreuen. Kinematogra-
phische Klassiker sind darunter, aber auch aktuellere Kinofilme, die 
nicht oder nicht mehr in den kommerziellen Kinos gezeigt werden. 
Daher sehen sich die ehrenamtlichen Veranstalter um Rainer Wagner 
nicht in Konkurrenz zu den kommerziellen Kinobetreibern, sondern als 
Ergänzung bzw. Erweiterung des kulturellen Angebotes im ländlichen 
Raum.
Das Programm des „Dorfkinos Klingenmünster“ reicht dabei von Kri-
mis, über Komödien, Literaturverfilmungen bis hin zu Roadmovies. 
Also für jeden cineastischen Geschmack ist etwas dabei. Allerdings 
dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen für die Filme weder Werbung 
gemacht noch die Filmtitel bekannt gegeben werden. Aber was wäre 
die Kinowelt ohne die kleinen Geheimnisse und Überraschungen, die 
die Leinwand für neugierige KinoliebhaberInnen bereithält?
Eintritt und Sitzplatzwahl sind frei. Jedoch freut sich das Kinoteam 
natürlich über Spenden, damit die Lizenz- und GEMA-Kosten für die 
Filme auch in Zukunft gesichert sind.
Das Stiftsgut Keysermühle, das seine Räumlichkeiten dankenswerter 
Weise kostenlos zur Verfügung stellt, sorgt für Getränke.
Weitere Termine: 26. Nov., 17. Dez., 28. Jan., 25. Feb. + 07. April 
jeweils sonntags um 19 Uhr.

Rainer Wagner

Nachbarschaftshilfe „Helfende Hand“
Der nächste gemeinsame Mittagstisch findet am 17.10.2023, um 12 
Uhr, wieder im Weinhof Pfeffer, Klingenmünster, statt.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig und verbindlich an bei: Frau Klein 
06349 9635554, Frau Traschütz 06349 5009 oder Frau Leidenheimer 
06349 6456.

Ihr Team der Nachbarschaftshilfe „Helfende Hand“

Feierball 2023 - Die Party des Jahres!

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Partybegeisterte des SVK,
wir freuen uns, euch zur ersten historischen „Feierball“ Party im Sport-
heim des SVK einzuladen!
Am 18. November 2023 erwartet Euch eine unvergessliche Nacht vol-
ler pulsierender House, Disco und Funk Musik.
Musikalische Highlights: Für die richtige Stimmung sorgen Special 
DJ‘s, die euch mit ihren Beats in eine andere Welt entführen werden:
• DJ SND (Let‘s get deep)

Landgraf beschrieb seinen Romanhelden als wahren Protestanten, 
weil er für Menschenwürde und Freiheit des Glaubens kämpft. Er ver-
mittelte, wie es einem damaligen Christen gelang, sein Bewusstsein 
zu schulen, die Fesseln des Zeitgeistes zu durchschauen und Gott 
und seinem Gewissen zu folgen.
In der Talkrunde fragte Pfeifer: Haben Sie beim Schreiben auch an 
Ihre evangelische Biographie gedacht, an Ihre Irrwege und Reifungs-
chritte? Einfühlsame und erhellende Antworten des Autors schlossen 
die Lesung.
Der Protestantische Kirchbauverein hat mit dieser Veranstaltung gute 
Werbung für seine Anliegen gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass zahlrei-
che Sympathiesanten den Erhalt und die Pflege der protestantischen 
Kirchengebäude unterstützen. Eine Mitgliedschaft kann für 30,- Euro 
pro Jahr erworben werden.

Petra Pfeifer

Herbstwanderung mit Dorfrätsel beim KVK

Zu einer fröhlichen Wanderung hatte der Karnevalverein Rot-Weiß 
seine Vereinsmitglieder eingeladen. Bei herrlichem Herbstwetter ging 
es gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Yannik Nau und den beiden 
Prinzenpaaren Sarah I. & Max I. und dem Kinderprinzenpaar Nele I. & 
Jannis I. rund ums Dorf. „Wer kennt sich gut in Minschder aus“ - elf 
Rätselfragen sorgten während der ganzen Wanderung für Abwechs-
lung.

Ob an der Weinstraße, am Umsetzter, am Sperber oder der Nikolaus-
kapelle – überall brachte das gemeinsame Raten in kleinen Gruppen 
viel Spaß.

Die Belohnung wartete am Minschdrer See – es gab nur Gewinner, 
die ihren Rätselgewinn mit Narrensekt begossen. Beim gemütlichem 
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Niederhorbach

Sammlung für die Bad Bergzaberner Tafel e. 
V. der Prot. Kirchengemeinde Niederhorbach
Die Prot. Kirchengemeinde Niederhorbach ruft auch in diesem Jahr 
zur Sammlung für die „Bad Bergzaberner Tafel“ auf. Dringend benötigt 
werden vor allem haltbare Lebensmittel wie: Kaffee, Tee, Öl, Konser-
ven, Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Gewürze, haltbare Milch, Marmelade, 
passierte Tomaten, Margerine und gerne auch etwas Süßes.
Wir nehmen Ihre Gaben zum Erntedankgottesdienst, mit Feier des 
Heiligen Abendmahls, am Sonntag, 15. Oktober 2023 um 10.00 Uhr, 
entgegen. Selbstverständlich können Sie Ihre Spende auch bei den 
Mitgliedern des Presbyteriums abgeben.
Für Ihre Unterstützung herzlichen Dank im voraus.

Presbyterium

Niederotterbach

Altkleidersammlung der KAB Steinfeld
Die KAB-Katholische Arbeitnehmer Bewegung Steinfeld plant für 
Samstag 14. Oktober 2023 ihre nächste Altkleidersammlung für die 
Mission. Diesmal ist der Erlös je zur Hälfte für die Ausstattungen der 
Schulen in Atmakur (Projekt von Kaplan Beerla) Indien und in Pati-
bandla (Projekt vom ehemaligen Kaplan Thumma) in Indien.
Den Kindern in ihren jeweiligen Heimatdörfern und Umgebung wird 
damit die Möglichkeit einer Schulbildung eröffnet. Beide Projekte sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die KAB bittet die Mitbürger der Pfarrei Hl. Edith 
Stein um Unterstützung dieser Sammelaktion. Die Sammlung beginnt 
in Schweighofen, Kapsweyer, Niederotterbach und Steinfeld jeweils 
um 9.00 Uhr. Unterstützer aus anderen Orten haben die Möglichkeit 
am Sammeltag, 14. Oktober 2023, zwischen 9.00 und 10.30 Uhr das 
Sammelgut an der Verladestelle Parkplatz Wiesentalhalle/Sportplatz 
in Steinfeld abzugeben. Gesammelt werden Bekleidung aller Art, 
Haushaltswäsche, sonstige Textilien und Schuhe. Kontaktadresse: 
Erwin Schwöbel Tel. 06340 8841. Für die Unterstützung dieser Aktion 
sind wir den Spendern dankbar.

Ihre KAB Steinfeld

Oberhausen

Abwesenheit des Ortsbürgermeisters
Ich bin in der Zeit vom 13. bis 31. Oktober 2023 abwesend.
Meine Vertretung übernimmt der Erste Beigeordnete Andreas Clödy. 
Dieser ist unter Tel. 06343 610850 oder 0178 6108500 erreichbar.

Jens Sprenger, Ortsbürgermeister

Auffrischung in Erste-Hilfe
Aus gegebener Veranlassung bietet die Ortsgemeinde Oberhausen 
mit Unterstützung der ortsansässigen „CAP Erste-Hilfe-Schule“ eine 
Auffrischungsschulung in Erster-Hilfe an. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen. Die Anzahl ist jedoch 
aus organisatorischen Gründen auf 18 begrenzt. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Vermittelt werden u.a. Handlungsmuster bei Schlaganfäl-
len, Herzinfarkten sowie der Gebrauch eines vollautomatischen Defi-
brillators. Die Veranstaltung findet am Samstag, 21. Oktober 2023, 
in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr in der Gemeinschaftshalle Ober-
hausen statt. Anmeldungen werden bei Kurt Sprenger unter Telefon 
06343 7268 entgegen genommen.

Ortsgemeinde

Oberotterbach

Wie geht es weiter mit dem Projekt Dorfladen?
Am 12.10.2023 trifft sich um 18.30 Uhr unsere Interessengemeinschaft 
Dorfladen in der Oberotterbacher Altenstube in der Unterdorfstr. 4. 

• DJ Beatschmied (Discoschorle)
Ticketinformationen:
• VVK: 4 Euro
• Tickets sind bereits auf unserer Homepage buchbar.
• Abendkasse: 5 Euro
Einlass ab: 19.30 Uhr
Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch die Nacht zum 
Tag zu machen und eine legendäre Party zu feiern. Ladet eure Freunde 
ein, verbreitet die Nachricht und lasst uns den „Feierball 2023“ zu 
einem unvergesslichen Event machen!
Für weitere Informationen und Ticketreservierungen besucht unsere 
Homepage unter https://www.sv-klingenmuenster.de/
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und eine rauschende 
Nacht!
Mit feierlichen Grüßen,

Das SVK Party Committee

Neues vom TTC Klingenmünster

Tischtennis Dorfmeisterschaften

Voraussetzungen:Ablauf:

- Mindestens einer vom 
Team muss in Klingen-
münster wohnen, arbeiten 
oder Vereinsmitglied in 
Klingenmünster sein

- Ihr habt mindestens 15 
Jahre in keiner Tischten-
nismannschaft gespielt

- 9:00 Uhr Hallenöffnung
- 10:00 Uhr Spielbeginn
- In der Klingbachhalle
- es wird in Zweierteams        

gespielt
- für das leibliche Wohl ist 

gesorgt

Mehr Infos und Anmeldung:

015732503457
mail@ttc-klingenmünster.de
Anmeldeschluss: 20.10.2023

21.10.2023

Der Vorstand

Herbstferienprogramm von Lobby für Kinder 
e.V., Klingenmünster

Lobby für Kinder e.V.
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Oktoberfest der LandFrauen 
Pleisweiler-Oberhofen

Die großen Feste sind gefeiert, jetzt wird es klein und gemütlich: Am 
18. Oktober 2023, um 18.00 Uhr findet das Oktoberfest der Land-
Frauen im Rathaus von Pleisweiler-Oberhofen statt. Bei bayerischen 
Schmankerln wollen wir gemeinsam einen fröhlichen Abend verbrin-
gen. Hierzu laden wir alle LandFrauen ein und - wie immer - sind auch 
Gäste herzlich willkommen.

Das Vorstandsteam der LandFrauen Pleisweiler-Oberhofen

Schweigen-Rechtenbach

33. Gemeinderatssitzung 
der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach 

am 12. Oktober 2023
Einladung

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 19.30 Uhr findet im Bürger-
haus am Sonnenberg in Schweigen-Rechtenbach eine Gemeinde-
ratssitzung statt.
Tagesordnung
Öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Forstangelegenheiten
- Anhebung der ZeiKo-Verrechnungssätze ab dem 01.08.2023 für die
Abrechnung des wechselweisen Einsatzes der Beschäftigten nach 
TV-Forst
3. Neubesetzung von Ausschüssen
4. Auftragsvergaben
5. Bauvorhaben
6. Informationen des Ortsbürgermeisters
7. Informationen und Anfragen
Nichtöffentlich:
1. Mietangelegenheiten
2. Vertragsangelegenheiten
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Informationen des Ortsbürgermeisters
5. Informationen und Anfragen

Dieter Geißer, Ortsbürgermeister

Hier werden wir u. a. über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
informieren. Interessenten und Unterstützer sind herzlich eingeladen, 
daran und dem anschließenden Ideenaustausch teilzunehmen.
Da die Altenstube über begrenzte Sitzplätze verfügt, bitten wir um 
kurzfristige Anmeldung.
Kontakt: Petra Siever (petra.siever@outlook.de)
oder Dr. Hubert Gomer (hugom@gmx.net) und Mobil: 01716519826

Ortsgemeinde

Locomotive Brass im Weingut Beck in 
Oberotterbach

Am Samstag, 14. Oktober 2023, ab 20.00 Uhr präsentiert der Musi-
kantebuckl Oberotterbach im Weingut Beck in Oberotterbach ein 
Rhythm’n and Blues-Konzert mit Locomotive Brass. Das breit gefä-
cherte Repertoire der 13-köpfigen Band reicht von bekannten Klas-
sikern der Blues Brothers über Songs von Joe Cocker, der Spencer 
Davis Group oder Blood, Sweat & Tears bis hin zu modernen Arrange-
ments von Chicago und Tower of Power.
Zwei stimmgewaltige Sänger, ein fetziger Bläsersatz, messerscharfe 
Gitarren- und Bluesharp-Riffs sowie eine groovige Rhythm-Section 
mit Keyboard, Bassgitarre und Schlagzeug präsentieren das Beste 
aus der Rhythm’n and Blues und Soul-Ära.

 Foto: Alfons Getto
Karten unter www.beck-wein.de oder info@musikantebuckl.de oder 
01 77 237 96 49.

Musikantebuckl Oberotterbach

Pleisweiler-Oberhofen

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

Der SVPO lädt ein zum traditionellen Schlachtfest:  

Samstag 14. Oktober ab 12:00 Uhr 
Wo? Im Vereinsheim am Sportplatz. 

Wir bieten an:  

Kesselfleisch satt,  
Bratwurst und Schweinemett. 
 

Für Kaffee und Kuchen im Anschluss ist 

bestens gesorgt.  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Mit sportlichem Gruß 

Ihre Vorstandschaft des SVPO 
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Einladung zur Wanderung auf dem Burg 
Neudahn-Spazierwanderweg!

Die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins lädt nicht nur ihre Mitglie-
der zu einer schönen Halbtageswanderung am Sonntag, 15. Oktober 
2023, ein.
Wir fahren in Fahrgemeinschaften vom Urbansplatz, wo wir uns um 
13.30 Uhr treffen, nach Dahn zur PWV-Hütte im Schneiderfeld. Von 
hier starten wir die Burg-Neudahn-Tour, einen von 3 neueren Pre-
mium-Spazierwanderwegen im Raum Dahn.
Wir wandern zum Neudahner Weiher, entlang des Campingplatzes 
hoch zur Burg Neudahn, die wir natürlich erkunden wollen. Weiter 
geht’s dann zu den eindrucksvollen Felsengebilden Satansbrocken 
und Hexenpilz. Über den Aussichtspunkt Elwetritschefelsen geht’s 
zurück zur PWV-Hütte, wo eine Abschlussrast eingeplant ist.
Die Weglänge beträgt knapp 6 km, sie beinhaltet moderate Steigun-
gen. Wanderstöcke sind trotzdem hilfreich. Wanderführer sind Helmut 
Geißer, Brigitte Vogel und Barbara Werner.
Gäste sind wie immer herzlich willkommen!

Die Vorstandschaft

Stammtisch für Autoliebhaber
Der Stammtisch für Autoliebhaber trifft sich wieder.
Nächster Termin: Donnerstag, 19. Oktober 2023 - 19.30 Uhr, im 
Nebenraum des Restaurants Schweigener Hof.
Alle Freunde von Oldtimern, Youngtimern und nicht alltäglichen Neu-
fahrzeugen sind bei uns herzlich willkommen.
Baujahr und Typ des Fahrzeuges spielen bei uns eine eher unterge-
ordnete Rolle.
http://www.weintor-automobil-auslese/

ADAC-Ortsclub

Schweighofen

Bürgersprechstunde
Die nächsten Bürgersprechstunden finden am Mittwoch, 25.10.2023 
und am 15.11.2023 zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in der Kulturhalle 
statt.
Telefonisch bin ich unter 01717832982 erreichbar.

Harald Kühn, Ortsbürgermeister

Bücherei - Herbstferien
Da der Feiertag Allerheiligen auch auf einen Mittwoch fällt, ändern wir 
in diesen Ferien die Schließzeit.
Wir haben am 18.10.2023 und am 01.11.2023 geschlossen. Der 
25.10.2023 in der zweiten Ferienwoche ist geöffnet. So ist insgesamt 
nicht so lange geschlossen.
Wir freuen uns auf regen Besuch. Bis bald.

Anne Stehr

Altkleidersammlung der KAB Steinfeld
Die KAB-Katholische Arbeitnehmer Bewegung Steinfeld plant für 
Samstag, 14. Oktober 2023 ihre nächste Altkleidersammlung für die 
Mission.
Diesmal ist der Erlös je zur Hälfte für die Ausstattungen der Schulen in 
Atmakur (Projekt von Kaplan Beerla) Indien und in Patibandla (Projekt 
vom ehemaligen Kaplan Thumma) in Indien.
Den Kindern in ihren jeweiligen Heimatdörfern und Umgebung wird 
damit die Möglichkeit einer Schulbildung eröffnet. Beide Projekte sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die KAB bittet die Mitbürger der Pfarrei Hl. Edith 
Stein um Unterstützung dieser Sammelaktion. Die Sammlung beginnt 
in Schweighofen, Kapsweyer, Niederotterbach und Steinfeld jeweils 
um 9.00 Uhr.
Unterstützer aus anderen Orten haben die Möglichkeit am Sammel-
tag, 14. Oktober 2023, zwischen 9.00 und 10.30 Uhr das Sammelgut 
an der Verladestelle Parkplatz Wiesentalhalle/Sportplatz in Steinfeld 
abzugeben.
Gesammelt werden Bekleidung aller Art, Haushaltswäsche, sonstige 
Textilien und Schuhe. Kontaktadresse: Erwin Schwöbel Tel.06340 
8841.
Für die Unterstützung dieser Aktion sind wir den Spendern dankbar.

Ihre KAB Steinfeld

Neue Stationen für Hundekotbeutel

Immer wieder sehen wir auf unseren Straßen und am Wegesrand 
„Tretminen“ – die Hinterlassenschaften von Hunden. Die Tiere können 
nichts dafür – verantwortlich sind die Hundebesitzer.
Aber es gibt auch immer wieder Gäste, die mit den Beuteln in der 
Hand uns fragen „Wohin damit?“
Um weitestgehend den Bedarf zu decken, hat der Tourismusverein 
Wein & Kultur Schweigen-Rechtenbach e.V. mit Zustimmung der 
Gemeinde in vier weitere Hundestationen investiert.
Nun gibt es insgesamt 8 Stationen verteilt im Dorf und in den Außen-
bereichen, an denen Hundebesitzer Beutel kostenfrei entnehmen 
können und diese dann auch später in diesen Behältern entsorgen 
können. Auf allen Eimern ist ein großer Aufkleber angebracht, der mit 
einer Hundepfote kennzeichnet, wo die nächste Station zum Beu-
tel entnehmen bzw. entsorgen ist. Den Plan finden Sie auch auf der 
Homepage www.schweigen-rechtenbach.de
Alle wollen ein sauberes Dorf – bitte helfen Sie mit.

Tourismusverein Wein & Kultur Scheigen-Rechtenbach e. V.

Kastanienfest im Bürgerhaus
Was wäre der goldene Oktober ohne ein Fest zu Ehren der Kastanie? 
Wir laden herzlich ein zum “Keschdefest” im Bürgerhaus am St. Urban 
Platz in Schweigen-Rechtenbach am Samstag, 14. Oktober 2023.
Ab 15 Uhr servieren wir Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, und 
bei entsprechender Witterung können Sie die Tasse Kaffee in der 
Nachmittagssonne auf dem St. Urban Platz genießen.
Die kleinen Gäste dürfen sich auf Jasmin von Ribambella freuen: Kin-
derschminken ist Magie für die Kleinsten, die Jasmin in die Gesichter 
der Kinder zaubern wird. Von 15 Uhr bis 18 Uhr ist dieses Highlight für 
die Kids (und auch die Erwachsenen) kostenfrei.

Um 18 Uhr öffnet die Küche in der Halle, und passend zum Festmotto 
gibt es Genuss mit “Keschde”: Kastanienbratwürste vom Grill, Kote-
lett mit „Keschde” und Rotkraut als besonderes Highlight, und auch 
unsere beliebten Schafskäsepfännchen mit Baguette finden sich auf 
der Speisekarte. Dazu bieten wir leckere Tropfen der lokalen Winzer. 
Und natürlich ist die Eis Werkstatt wieder mit dem Eisfahrrad und einer 
leckeren Auswahl an Eis vor Ort – selbstverständlich hat Christian 
auch ein leckeres Keschdeeis für Sie gezaubert!
Ab 19 Uhr sorgt Nino für die musikalische Unterhaltung, zu der auch 
gerne das Tanzbein geschwungen werden darf.
Der Tourismusverein freut sich über Ihren Besuch - wie immer wird der 
Erlös in Projekte investiert, die unserem Dorf zugutekommen.

Die Vorstandschaft des
Tourismusverein Wein & Kultur
Schweigen-Rechtenbach e. V.

Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de
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Leider musste der gemeinnützige Verein African Child in Need – 
Uganda e.V. nach knapp 13 Jahren das Heim für Straßenkinder 
schließen und die 21 dort lebenden ehemaligen Straßenkinder in die 
schuleigenen Internate unterbringen. Es war dem Verein nicht mehr 
möglich die neuen gesetzlichen Auflagen, wie beispielsweise eine 
eigene Krankenschwester, ein eigener Spielplatz, ein Regierungsmit-
glied im Vorstand und die Vorgabe, die Kinder nicht länger als 3 Jahre 
zu beherbergen, zu erfüllen. Da sich der Verein aber auch weiterhin 
um die 21 Kinder kümmert, deren Schulbesuch/ Internat und Aus-
bildungen finanziert und auch alle weiteren anfallenden Kosten (z.B. 
Schuluniform, Schulmaterial, Kleider, Hygieneartikel, Arztbesuche) 
übernimmt, ist er auch zukünftig auf Spenden angewiesen. Pro Jahr 
belaufen sich die Gesamtkosten des kleinen Vereins auf ca. 45.000 
Euro.
Falls auch Sie den Verein unterstützen wollen, in dem sie einmalig 
spenden oder auch Dauerspender oder Pate werden wollen, finden 
Sie nähere Informationen unter www.africanchilduganda.com
Spendenkonto: IBAN: DE65 6009 0100 0472 6480 04; BIC: VOBA-
DESS; VR Bank Stuttgart

B. Himmelsbach

Erntedankfest in St. Leodegar
Der Herbst, die Erntezeit, ist auch 
eine Zeit, um Danke zu sagen. Im 
Gottesdienst am 1. Oktobersonn-
tag, dankte die Gemeinde Gott, 
dem Herrn der Ernte, für die 
Früchte der Erde, für das Obst auf 
Bäumen und Sträuchern und für 
den Wein. Gottes Güte lässt wach-
sen, erklärte Kaplan Beerla in sei-
ner Predigt. Glücklich, wer erkennt 
und zu schätzen weiß, was uns 
geschenkt wird. Diese Gabe der 
Liebe soll mit an den Altar gebracht 
werden. Auch wir selbst sind auf-
gefordert, uns an den Altar zu brin-
gen. Wer sich zur Gabe macht für 

andere, wird reich beschenkt werden.
Auch für die menschliche Arbeit danken wir, die unsere Landwirte in 
großer Sorgfalt und Verantwortung leisten, damit wir unser tägliches 
Brot genießen können.
Nach der Messfeier teilte der Gemeindeausschuss Äpfel als kleine 
Erntegabe an die Gottesdienstbesucher/innen aus.
Danach lud der Kirchenchor zum Stehkaffee ein. An schön gedeck-
ten Tischen bei Kaffee und ausgezeichneten Kuchen und Torten, bei 
Zwiebelweck und neuem Wein und in angenehmer Gesellschaft war 
es möglich, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ein besonderer Dank gilt dem Kirchenchor, der, unterstützt vom jun-
gen Chor „Herztöne“, unter der Leitung von Peter Kusenbach die 
Messfeier wohlklingend musikalisch gestaltet und den anschließen-
den Stehkaffee organisiert hat.
Dank auch an die Blumenschmückerinnen, die den Erntealtar sehr 
schön, herbstlich bunt und vielfältig, gestaltet haben.

Gemeindeausschuss Steinfeld/Niederotterbach

Altkleidersammlung der KAB Steinfeld
Die KAB-Katholische Arbeitnehmer Bewegung Steinfeld plant für 
Samstag, 14. Oktober 2023 ihre nächste Altkleidersammlung für die 
Mission.
Diesmal ist der Erlös je zur Hälfte für die Ausstattungen der Schulen in 
Atmakur (Projekt von Kaplan Beerla) Indien und in Patibandla (Projekt 
vom ehemaligen Kaplan Thumma) in Indien.
Den Kindern in ihren jeweiligen Heimatdörfern und Umgebung wird 
damit die Möglichkeit einer Schulbildung eröffnet. Beide Projekte sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die KAB bittet die Mitbürger der Pfarrei Hl. Edith 
Stein um Unterstützung dieser Sammelaktion. Die Sammlung beginnt 
in Schweighofen, Kapsweyer, Niederotterbach und Steinfeld jeweils 
um 9.00 Uhr. Unterstützer aus anderen Orten haben die Möglichkeit 
am Sammeltag, 14. Oktober 2023 zwischen 9.00 und 10.30 Uhr das 
Sammelgut an der Verladestelle Parkplatz Wiesentalhalle/Sportplatz 
in Steinfeld abzugeben.
Gesammelt werden Bekleidung aller Art, Haushaltswäsche, sonstige 
Textilien und Schuhe. Kontaktadresse: Erwin Schwöbel Tel. 06340 
8841.
Für die Unterstützung dieser Aktion sind wir den Spendern dankbar.

Ihre KAB Steinfeld

Steinfeld

„Beweg was! Beweg dich!“ - 8. Spendenlauf 
- African Child in Need Uganda e. V.

Unter diesem Motto fand der diesjährige Spendenlauf am 09.09.2023 
in Steinfeld bereits zum 8. Mal statt. Nach 3-jähriger Pause war es 
endlich wieder soweit. Bei strahlend blauem Himmel und fast 30 
Grad haben sich 32 fleißige Läufer nicht abhalten lassen zu Gunsten 
des Vereins African Child in Need – Uganda e.V. ihre Runden um den 
Sportplatz zu drehen. Unglaubliche 632 Runden haben die Läufer im 
Alter zwischen 3 und 77 Jahren erlaufen. Gleich zwei Läufer gingen 
mit 55 Wäscheklammern (1 pro Runde) von der Aschebahn. Durch die 
Läufer, ihre großzügigen Spender und die Besucher vor Ort kamen an 
dem Tag fast 6.000 Euro zusammen. Nachträglich ging anlässlich des 
Spendenlaufes noch eine Großspende in Höhe von 3.000 Euro ein, 
so dass der diesjährige Spendenlauf mit knapp 9000 Euro wieder ein 
großer Erfolg für den kleinen Verein war.
Auch die am 22.09.2023 stattgefundene Preisverleihung war ein tol-
les Event. Zahlreich erschienen die nominierten Läufer, um sich ihre 
Urkunden und Medaillen abzuholen. In gemütlicher Atmosphäre 
wurde feierlich auch die Gesamtsumme bekanntgegeben, sich aus-
führlich über das Projekt und die Neuerungen ausgetauscht.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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Oktoberfest 2023 des St. Florian Verein - 
Vielen Dank an alle Helfer und Besucher!

Am Festwochenende des 23. und 24.09.2023, durfte der St. Florian 
Verein und die Feuerwehr Vorderweidenthal, bei traumhaftem Wet-
ter, viele durstige und hungrige Besucher rund ums Feuerwehrhaus 
begrüßen. Bei Oktoberfestbier direkt aus München, zu leckeren Haxen 
und Hähnchen vom Holzkohlegrill, saftigem Fleischkäse, köstlichem 
Wurstsalat und Obazda, wurde ausgiebig gefeiert.

Damit jedoch gefeiert werden konnte, waren wieder viele unzählige 
Helferstunden erforderlich, deshalb möchten wir uns bei unseren vie-
len fleißigen Helferinnen und Helfern besonders herzlich bedanken.
Ohne Euch wäre so ein Fest unmöglich - Vielen Dank!
Weiterhin möchten wir uns für die vielen leckeren Kuchenspenden 
bedanken - wie immer waren die Kuchen und Torten sehr lecker, auch 
hierfür vielen Dank! Wir freuen uns auf das Oktoberfest 2024 und hof-
fen, dass Ihr wieder dabei sein werdet.

Der Verein

Verabschiedung von unserem Pfarrer und 
Feuerwehrkameraden Johannes Berthold

Sicherlich ist es etwas Besonderes, wenn die Feuerwehr Vorderwei-
denthal von der Verabschiedung Ihres Pfarrers und aktiven Feuer-
wehrkameraden Johannes Berthold berichtet.
Pfarrer Berthold war seit 1998 aktiver Feuerwehrmann der Feuer-
wehreinheit Vorderweidenthal, hat viele Lehrgänge absolviert und 
sucht landesweit seines Gleichen. Mit der Einweihung unseres Feu-
erwehrhauses und der Indienststellung des aktuellen TSF-W im Jahre 
1998, begann auch die Ära des Pfarrer Berthold bei der Feuerwehr 
Vorderweidenthal.

Pfarrer Johannes Berthold samt 
Helm und seiner Trophäe

v.l.n.r.: Wehrführer Norbert Dauß-
mann, Pfarrer Johannes Berthold, 
stellvertretender Wehrführer De-
nis Wegmann, Vorstandsvorsit-
zender Werner Schmitt

Wer ihm nicht begegnet ist, hat definitiv etwas verpasst!
In den vergangenen Jahren fuhr Pfarrer Berthold, ausgebildeter 
Maschinist, mit einigen von ihm getauften, konfirmierten und getrau-
ten Kameraden stolz zu etlichen Übungen und Einsätzen.
Bereits im Sommer fand die Verabschiedung in den Ruhestand als 
Pfarrer, im Beisein seiner Kameraden aus Vorderweidenthal und Ober-
schlettenbach in der Kirche von Vorderweidenthal statt.
Während des diesjährigen Oktoberfestes ließen es sich die Kamera-
den nicht nehmen und verabschiedenden Ihren Pfarrer und ins Herz 
geschlossenen Kameraden, im Rahmen eine kleine Feierstunde, leider 
auch als Feuerwehrmann in den dennoch wohlverdienten Ruhestand.
Der Wehrführer Norbert Daußmann fand viele lobenden Worte für die 
vergangenen Jahre im aktiven Feuerwehrdienst und verwies nochmals 
auf die Seltenheit eines Pfarrers bei der Feuerwehr.

Vorderweidenthal

Wirtschaftswegeausbau
In naher Zukunft beabsichtigt der LBM die L 490 von Vorderweidenthal 
nach Oberschlettenbach im Rahmen einer Vollsperrung auszubauen. 
Während dieser Zeit – welche aktuell noch nicht fest steht – beabsich-
tigen wir für die Privatwaldbesitzer entlang dieser Straße Holz einzu-
schlagen. Zur Vorbereitung hierfür wollen wir einen Waldweg in der 
Gemarkung „Rothelstein“ LKW-fahrtauglich ausbauen.
Der Weg beginnt hinter der Gemarkung „Auf der Kirchhalde“ und geht 
auf Oberschlettenbacher Seite bis zum Hahnenhof.
Sofern wirtschaftliche Angebote eingehen beginnt der Wegeausbau 
am 23.10.2023. Das für den Wegeausbau zu fällende Holz ist farblich 
markiert. Wer seine markierten Bäume selbst entfernen will, kann dies 
bis zum 21.10.2023 machen. Bei Bedarf steht unser Privatwaldförster 
oder ich für Rückfragen zur Verfügung.

Volker Christmann, Ortsbürgermeister

Glasfaserausbau
Sehr geehrte Vorderweidenthaler´innen,
so wie es derzeit aussieht, wird die Firma RMT Engineering AG unse-
ren kompletten Ort mit Glasfaser bis in jedes Haus erschließen. Das 
wäre dann die Firma, welche zuerst bei uns aktiv war. Baubeginn mit 
der Zuleitung an den Ortsrand soll in der 42. KW (16.10.2023) sein. 
Sollte der Baubeginn so gehalten werden können, so laden wir schon 
jetzt für Montag, 23.10.2023 ins Bürgerhaus Alte Schule um 19.00 Uhr 
zu einer Einwohnerversammlung zu diesem Thema ein.
Ab diesem Tag würde dann auch die Erneuerung/Ertüchtigung der 
ehemals unterzeichneten Verträge bzw. auch Neuabschlüsse durch 
die Firma RMT erfolgen.
Ich werde nächste Woche an gleicher Stelle hierzu nochmals berich-
ten bzwv. zur Einwohnerversammlung einladen. Bitte merken Sie sich 
bei Interesse aber diesen Termin schon einmal vor.

Volker Christmann, Ortsbürgermeister

Spende an den Förderverein Pumuckel 
übergeben

Vergangene Woche wurde eine Spende durch Redzep und Tenzile, 
Inhaber der Pizzeria Adria in Vorderweidenthal, an den Vorsitzenden 
des Fördervereins unseres Kindergarten Pumuckel, Bernd Feldner, ein 
Spendenscheck übergeben.

Die Akteure der Aktion zusammen mit Kindern und Personal unseres 
Kindergarten Foto: Volker Christmann
Albert Boos und Harald Schmitt hatten die Idee, an einem Tag diesen 
Jahres mit den Fahrrädern den Lieferservice in Vorderweidenthal für 
die Pizzeria zu übernehmen und damit die Pizzen CO²-neutral auszu-
fahren. Redzep und Tenzile waren von dieser Idee direkt begeistert, so 
dass sofort zwei spezielle Pizzarucksäcke besorgt wurden.
Im August wurde diese Idee dann in die Tat umgesetzt.
Diese Aktion hatte soviel Interesse hervorgerufen, dass die Küche 
in der Pizzeria an ihre Belastungsgrenze geriet. Albert und Harald 
mussten vom Sportplatz bis zum Wasserbunker in alle Ecken unserer 
Gemeinde fahren. Beide warben im Vorfeld damit, dass evtl. erhalte-
nes Trinkgeld dem Förderverein des Kindergartens zu Gute kommt.
Redzep und Tenzile stockten das Trinkgeld noch auf, so dass jetzt die 
stolze Summe von 340 Euro übergeben werden konnte. Bernd Feldner 
bedankte sich hierfür recht herzlich und sagte eine gute Verwendung 
für die Kinder im Kindergarten zu.
Auch im Namen der Ortsgemeinde bedanke ich mich bei Allen Betei-
ligten dieser tollen Aktion.

Volker Christmann, Ortsbürgermeister
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Sonntag, 15.10.2023, 28. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Lug
10.30 Uhr Eucharistiefeier in der Christkönigskirche
14.30 Uhr Taufe des Kindes Lorcan Roald Rosenfeldt in Lug
18.00 Uhr Rosenkranz in der Christkönigskirche
Montag, 16.10.2023, Hl. Hedwig von Andechs
18.00 Uhr Feierlicher Rosenkranz in Schwanheim
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkönigs-

kirche
Dienstag, 17.10.2023, Hl. Ignatius von Antiochien
9.00 Uhr Eucharistiefeier in der Bartholomäuskirche
17.00 Uhr Feierlicher Rosenkranz in Lug
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkönigs-

kirche
Mittwoch, 18.10.2023, Hl. Lukas
17.30 Uhr Rosenkranz für den Frieden in Lug
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkönigs-

kirche
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim

Kath. Pfarrei

Kath. Pfarrei Hl. Edith Stein, 
Bad Bergzabern

Gottesdienste vom 11.10. bis 18.10.2023
Mittwoch, 11.10.2023

Kapsweyer 14.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden
Birkenhördt 17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Birkenhördt 18.00 Uhr Heilige Messe mit sakramentalem 

Segen zur „Woche des Großen 
Gebetes“,

Bad Berzabern 18.00 Uhr Heilige Messe mit sakramentalem 
Segen zur „Woche des Großen 
Gebetes“

Donnerstag, 12.10.2023
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Amt zum Fest der Hl. Theresia 

Benedicta vom Kreuz mit sakra-
mentalem Segen zur „Woche des 
Großen Gebetes“

Freitag, 13.10.2023
Steinfeld 09.00 Uhr Heilige Messe mit sakramentalem 

Segen zur „Woche des Großen 
Gebetes“

Bad Bergzabern 16.45 Uhr Eucharistische Anbetung
Bad Bergzabern 18.00 Uhr Amt mit sakramentalem Segen zur 

„Woche des Großen Gebetes“
Pleisweiler-Oberh. 18.30 Uhr Rosenkranzgebet
Samstag, 14.10.2023
Niederotterbach 14:00 Uhr Taufe Georg Bonet
Bad Bergzabern 17:00 Uhr Vorabendmesse mit sakramen-

talem Segen zur „Woche des 
Großen Gebetes“

Oberotterbach 18:30 Uhr Vorabendmesse mit sakramen-
talem Segen zur „Woche des 
Großen Gebetes“

Sonntag, 15.10.2023
Birkenhördt 09.00 Uhr Amt zum Patronatsfest
Schweighofen 09.00 Uhr Amt
Bad Bergzabern 10.30 Uhr Hochamt der Pfarrei zum 

Abschluss der „Woche des Gro-
ßen Gebetes“

Steinfeld 10.30 Uhr Amt mit „Kirchenmausgottes-
dienst“

Bad Bergzabern 15.00 Uhr Stille Anbetung zum „Großen 
Gebet“

Bad Bergzabern 17.00 Uhr Vesper zum Abschluss der 
„Woche des Großen Gebetes“ mit 
sakramentalem Segen

Montag, 16.10.2023
Bad Bergzabern 9.00 Uhr Heilige Messe
Steinfeld 18.00 Uhr Rosenkranzandacht
Dienstag, 17.10.2023
Bad Bergzabern 17.15 Uhr Rosenkranzgebet
Bad Bergzabern 18.00 Uhr Heilige Messe
Kapsweyer 18.00 Uhr Rosenkranzandacht
Mittwoch, 18.10.2023
Kapsweyer 14.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden

Der stellvertretenden Wehrführer Denis Wegmann überreichten dem 
scheidenden Maschinisten dessen „alten“ in die Jahre gekommenen 
sichtlich gezeichneten Feuerwehrhelm, mit den Unterschriften aller 
Kameraden und Kameradinnen, als Andenken für die neuen Heimat.
Auch der Vorsitzende des St. Florian Verein Vorderweidenthal Wer-
ner Schmitt, schloss sich den vorherigen Rednern an. Für die vielen 
Vereinsdienste u.a. an der Friteuse mit gut gewürzten Pommes, über-
reichte der Vorstandvorsitzende die Trophäe „Goldener Frittierkorb“.
Lieber Herr Berthold, wir freuen uns Sie weiterhin zu unseren Übungen 
und Festen rund ums Feuerwehrhaus begrüßen zu dürfen und bedan-
ken uns für die vielen schönen Jahre! Bleiben Sie gesund und so wie 
Sie sind! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Frau alles erdenklich Gute für 
die Zunkunft!

Mit herzlichen Grüßen,
die Kameradschaft der Feuerwehr Vorderweidenthal und Oberschlet-

tenbach,
sowie die Mitglieder des St. Florian Verein Vorderweidenthal

Bürgerinformation als Betrugsprävention
Am Mittwoch, 25.10.2023, 19.00 Uhr, lädt die Ortsgemeinde zu einem 
Bürgerinformationsabend ins Bürgerhaus Alte Schule ein. Hierfür 
konnten wir Mitarbeiter des Polizeipräsidums Rheinpfalz gewinnen.
Die fachkundigen Beamten informieren über den sogenannten Enkel-
kindertrick, Telefon-SMS-WhatsApp-Betrug, Trickbetrüger an der 
Haustür und auch über Internetbetrugsmaschen. Auch wenn man 
immer wieder davon hört, sind die Betrüger immer wieder erfolgreich 
und entwickeln neue Betrugsvarianten. Bitte machen Sie/ihr von die-
sem Angebot zahlreich Gebrauch und kommen zu dieser bestimmt für 
ALLE interessanten Veranstaltung. Es wäre schön, wenn wir dadurch 
verhindern könnten, dass die Betrüger hier bei uns Erfolg haben.
Gerne dürfen auch Bürger aus den umliegenden Ortschaften daran 
teil nehmen.
Bereits jetzt bedanke ich mich bei „Unserer Polizei“ für diese Unter-
stützung und Aufklärungsarbeit.
Der Eintritt ist kostenfrei.

Volker Christmann, Ortsbürgermeister

PWV Vorderweidenthal: Tageswanderung 
am 15.10.2023

Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 15. Oktober 2023 statt. 
Vom Seehof aus führt die Tour zum Hirzeckhaus und zurück. Ruck-
sackverpflegung ist nicht unbedingt erforderlich, da eine Einkehr im 
Hirzeckhaus geplant ist. Die Abfahrt erfolgt um 10.15 Uhr in der Orts-
mitte. Wanderführer sind Hermann und Helga Kunz.

PWV

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrei Hl. Katharina von Alexandrien
mit

den Kirchengemeinden Hauenstein und 
Schwanheim/Lug

Mittwoch, 11.10.2023, Hl. Johannes XXIII
17.30 Uhr Rosenkranz für den Frieden in Lug
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkönigs-

kirche
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
Donnerstag, 12.10.2023
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkö-

nigskirche
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Lug

1. Sterbeamt für Adeoye Olusanya
Amt für Philipp u. Maria Rapp, Kinder, leb. u. verst. 
Angeh.

Freitag, 13.10.2023
15.00 Uhr Rosenkranz an der Lourdesgrotte in Schwanheim
17.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Bartholo-

mäus-Kirche
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der Bartholomäuskirche

Amt für Katharina u. Alfons Burkard u. Enkel Dirk u. 
Oliver
Amt für Heini Braun
Stiftsamt für Leb. u. Verst. d. Fam. Heinrich Helfrich
Amt für Josef Hasselwander, leb. u. verst. Angeh.

Samstag, 14.10.2023, Hl. Kallistus
18.00 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Frieden in der Christkönigs-

kirche
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Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Gottesdienste vom 11.10. – 18.10.2023

Mittwoch, 11.10.2023
Ingenheim 14.30 Uhr ökum. Kinderkirche (ev. Kirche)
Göcklingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 12.10.2023
Eschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier

f. Maria Burckgard Jgd.
Samstag, 14.10.2023
Billigheim 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Ranschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier

3. Sterbeamt f. Hans Bosch
f. Emmi u. Fritz Bosch
f. Emilie u. Eduard Steimer
f. Willi u. Renate Kiefer
f. Rudi Morio

28. Sonntag im Jahreskreis 15.10.2023
Göcklingen 09.00 Uhr Eucharistiefeier

f. Christa Ott
Klingenmünster 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Göcklingen 17.30 Uhr Rosenkranz
Montag, 16.10.2023
Göcklingen 08.30 Uhr Rosenkranz
Klingenmünster 15.30 Uhr Rosenkranzandacht, gestaltet von 

Frauen aller Frauengemeinschaften 
unserer Pfarrei

Dienstag, 17.10.2023
Ingenheim 17.30 Uhr Eucharistiefeier
Ranschbach 18.30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 18.10.2023
Göcklingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Katholische Frauengemeinschaft Klingenmünster/Gleiszellen-
Gleishorbach
Rosenkranzandacht
Zur Rosenkranzandacht mit den Frauen der Pfarrei Maria Magdalena 
treffen wir uns in diesem Jahr am 16. Oktober 2023 um 15.30 Uhr in 
der Kirche in Klingenmünster. Anschließend gemütliches Beisammen-
sein.
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Verfügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel. 06349 99598 12; Mobil: 0151 14879971, E-mail: marco.gabriel@
bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349 99598 21; Mobil; 0151 14879634, E-mail: damian.ugwua-
nyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel. 06349 99598 22; Mobil: 0151 14879572, E-mail: doris.burkhart@
bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel. 06349 99598 20; Mobil: 0151 14880002, E.mail: martin.dyjecin-
ski@bistum-speyer.de
Kontakt:
Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349 995980, E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@bistum-speyer.
de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Sprechzeiten:
dienstags 09.00 Uhr – 11.00 Uhr
donnerstags 09.00 Uhr – 11.00 Uhr und 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr – 11.00 Uhr

PK

Prot. Kirchenbezirk Bad Bergzabern
Mittwoch, 11.10.2023
19.00 Uhr, Musikalischer Wochengottesdienst mit dem Jugend-

chor, Leitung: Vera Steuerwald Orgel: Wolfgang Heil-
mann, Bergkirche Bad Bergzabern, Diakon Rainer 
Brunck

Samstag, 14.10.2023
10.00 Uhr, Taufgottesdienst in der Nikolauskapelle Klingen-

münster, Pfarrerin Almendra García de Reuter
Sonntag, 15.10.2023
09.00 Uhr, Pfalzklinikum Klingenmünster, Pfarrer Christoph 

Bevier
09.15 Uhr, Prot. Kirche Schweigen, Lektorin Monika Wiegand

Birkenhördt 17.30 Uhr Rosenkranzgebet,
Birkenhördt 18.00 Uhr Heilige Messe
Bad Bergzabern 18.00 Uhr Amt, anschließend Barmherzig-

keitsrosenkranz
Niederotterbach 18.00 Uhr Rosenkranzandacht
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros Bad Bergzabern:
Dienstags, donnerstags und freitags von 09.00 bis 11.00 Uhr,
mittwochs von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Weinstraße 38, 76887 Bad Bergzabern; Tel: 06343 9375 664
pfarramt.bad-bergzabern@bistum-speyer.de

Kath. Pfarramt

Anmeldungen bei: 

EEEEEEEEEEiiiiiiiinnnnnnnnnngggggggggggeeeeeeeeeeelllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddeeeeeeeeeeennnnnnnnnn uuuuuuuuuuuummmmmmmmm LLLLLLLLeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbeeeeeeeeeee
 

am Sonntag, 15. Oktober 2023 
um 10.30 Uhr 
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drei Jahre. Organisation: Marie Blauth, E-Mail: blauthmarie@gmail.
com oder Kontakt über das Prot. Pfarramt Minfeld-Winden.

Donnerstag, 19.10.2023
18.15 Uhr Kirchenchorprobe im Bürgerhaus in Winden
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen.
Wer läutet im Sterbefall?
Wenden Sie sich in allen kirchlichen Fragen zu Trauerfeiern (auch Läu-
ten u.s.w.) am besten direkt ans Prot. Dekanat, Tel. 06343 7002100. 
Dort wird alles Weitere gerne mit Ihnen.
Bürozeiten im Pfarramt:
Das Pfarramt in Minfeld ist zurzeit nicht besetzt. Bitte wenden Sie 
sich in allen Angelegenheit an das Prot. Dekanat, Weinstr. 48, Bad 
Bergzabern, Tel. 06343 7002100 oder E-Mail: dekanat.bad.bergz-
abern@evkirchepfalz.de, Internet: www.kirche-minfeld-winden.de

Prot. Pfarramt

Kaffeenachmittag in Klingenmünster
Mi., 11. Oktober 2023 um 14.30 Uhr
Wir treffen uns wie an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat mit 
Senioren im Prot. Gemeindehaus 
Klingenmünster. Gemeinsam trin-
ken wir Kaffee, bekommen neue 
Impulse und tauschen uns aus. 
Ein Helferinnen-Team sorgt für 
Genuss und Gastfreundschaft mit 
Getränken, Gebäck und Kuchen. 
Kommen Sie gern vorbei. Kontakt: 
Edeltraud Kreher/ Tel. 06349 1758.
Pfarrerin García de Reuter ist vom 
Mo.,16. bis zum So., 29. Oktober 
2023 in Urlaub. Die Kasualvertre-
tung hat Pfarrer Holger Müller, Bar-
belroth, Tel. 06343 2498.
Das Pfarrbüro ist am Donnerstag-
vormittag von 9.30 – 12.30 Uhr 
besetzt. Weitere Informationen 

rund um unsere Kirchengemeinden finden Sie unter: www.landeck-
kirche.de

Prot. Pfarramt

Evangelische Stadtmission Bad Bergzabern

Gottesdienste, Bibelgesprächskreise und andere Veranstaltungen

10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung von Dipl. Pädagogin 
Kathrin Henrich – neue Mitarbeiterin der Diakonie 
in Bad Bergzabern, Marktkirche Bad Bergzabern, 
Dekan Dietmar Zoller

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Taufe, Prot. Kirche Billigheim, Pfarrer 
Stephan Heinlein

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Taufe, Prot. Kirche Gleiszellen-
Gleishorbach, Pfarrerin Almendra García de Reuter

10.00 Uhr, Prot. Kirche Heuchelheim, Diakon i. R. Gerhard Moser
10.00 Uhr, „Alles kommt von Dir“ – Erntedank mit Abendmahl, 

Bürgerstube Niederhorbach, Prädikantin Tanja 
Schmitt

10.00 Uhr, Friedenskirche Vorderweidenthal, Pfarrer i.R. Ralf 
Piepenbrink

10.15 Uhr, Prot. Wolfgangskirche Freckenfeld, Pfarrer i. R. Fried-
helm Hans

10.15 Uhr, Gottesdienst mit Taufe,St. Michael Simultankirche 
Rohrbach, Pfarrer Robin Braun

10.30 Uhr, Prot. Kirche Oberotterbach, Lektorin Monika Wiegand
10.30 Uhr, Prot. Kirche Minfeld, Prädikantin Cornelia Dreisiga-

cker
11.00 Uhr, Prot. Kirche Pleisweiler-Oberhofen, Dekan Dietmar 

Zoller
18.00 Uhr Gottesdienst kompakt, „Gesundbeten?“, Prot. Kirche 

Barbelroth, Prädikantin Tanja Schmitt

Prot. Kirchenbezirk Bad Bergzabern

Prot. Kirchengemeinden Dörrenbach 
Oberotterbach und Schweigen-Rechtenbach
Kontakt
Prot. Dekanat Bad Bergzabern, Weinstraße 48 in 76887 Bad Bergz-
abern

Ansprechpartnerin: Mareike Barth
Bürozeiten: Montag und Mittwoch jeweils von 8-12 Uhr
Telefonnummer 06343 7002 160
E-Mail: pfarramt.doerrenbach@evkirchepfalz.de.
Außerhalb dieser Bürozeiten können Sie sich an Pfarrerin Angela 
Fabian wenden. Sie ist unter der Telefonnummer: 06343 2301 zu errei-
chen; E-Mail: Pfarramt.Bad.Bergzabern.1@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Minfeld-Winden für 
Hergersweiler

Gottesdienste siehe Gesamtübersicht des Kirchenbezirks Bad 
Bergzabern.
Bitte beachten Sie in jedem Fall aktuelle Änderungen im Schau-
kasten vor Ort und auf unserer homepage: www.kirche-minfeld-
winden.de
Dienstag, 17.10.2023
10.00 – 11.30 Uhr Krabbelgruppe Winden, Prot. Gemeinderaum Win-
den, Raiffeisenstr. 17.
Was: gemeinsam singen, spielen, sich kennenlernen, mit anderen 
Eltern austauschen, Ausflüge zum Spielplatz …. und noch vieles 
mehr! Herzlich willkommen sind Mamas und Papas mit Kindern bis 
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Kontakt
Info und Ansprechpartner:
Gemeinschaftspastor Christoph Reumann, Tel. 06343 8530,
E-Mail: stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de,
www.stadtmission-bergzabern.de

Stadtmission

Christliche Vereinigung Südpfalz
Am Sonntag, 15. Oktober 2023, 10.30 Uhr, versammeln wir uns zum 
Gottesdienst in der Klinikkapelle Kandel.
Unter der Woche gibt es mehrere Haus- und Bibelkreise.
Alle Predigten können auf YOUTUBE angeschaut werden und sind zu 
finden auf www.cvsuedpfalz.de
Weitere Infos bei Pfarrer Ulrich Hauck, Mobil 0151 22122180.

U. Hauck

Mennonitengemeinde Deutschhof
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten und Treffen.
So. 15.10.2023, 10.00 Uhr Gottesdienst
- Hauskreis Morgentreff am 1. und 3. und 5. Mittwoch 09.30 Uhr,
Ansprechpartner: Günter Schowalter Tel. 06343 2293
- Hauskreis mobile.de am 2. und 4. Montag um 20.00 Uhr, Ansprech-
partner: Uwe Wedler Tel. 06343 1290
- Bibelkreis am 2. und 4. Mitwoch, Ansprechpartner: Otto Schowalter 
Tel. 06343 2721
Da die Treffen in unterschiedlichen Häusern stattfinden, sind die jewei-
ligen Treffpunkte bei den Ansprechpartnern zu erfragen.
Bei sonstigen Anfragen bzw. Gesprächswünschen wenden Sie sich 
bitte an unseren Gemeindeleiter Uwe Wedler, Tel. 06343 1290.

Mennonitengemeinde

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein:
Adresse: Im Gewerbegebiet „Im Wernersgrund“. Auf dem Viertel 2 in 
Bad-Bergzabern.Unsere Homepage: bad-bergzabern.adventist.eu

Mittwoch,11. Oktober 2023
19.00 Uhr Gebetsstunde
Samstag,14. Oktober 2023
09.30 Uhr Beginn des Gottesdienstes
09.50 Uhr Bibelstudium in Gesprächsgruppen
11.00 Uhr Predigt
13.00 Uhr russischer Gottesdienst
Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Gottesdienstes auf Hope TV
(10.30 Uhr Samstags und Sonntags) und über Hope TV-Livestream 
zu empfangen. Ebenso als Youtube-Livestream und über die Hope 
Channel App für IOS und Android.
Mittwoch, 18. Oktober 2023
19.00 Uhr Gebetsstunde
Empfehlungen
„Vertrauen trotz Krise“: Eine kostenlose Vortragsreihe mit verschiede-
nen Themen auf vertrauen-trotz-krise.de
Sie haben Fragen zum Leben?
Gotterfahren Glaubens-und Lebensberatung: Täglich 6.00-22.00 Uhr 
unter 0800 588 588 0(gebührenfrei, anonym, persönlich, konfessi-
onsunabhängig) www.gotterfahren.info
Ukraine Hilfsaktion
Die Gemeinde hat ein Spendenkonto eingerichtet. Unter IBAN DE 
04548500100035118843 mit dem Verwendungszweck: Ukraine-
Nothilfe können Geldspenden entgegengenommen werden.

D. Paulsen

Religiöse Gemeinschaften

Jehovas Zeugen
Versammlung Bad Bergzabern

Das Leben kann hin und wieder ganz schön kompliziert sein. Täglich 
müssen wir Entscheidungen treffen. Viele davon sind meist allgemei-
ner Natur. Doch gelegentlich wirken sich Entscheidungen auf den Rest 
unseres Lebens aus. Was ist aber, wenn sich herausstellt, dass die 
Entscheidung nicht gut war? Leider können wir die Zeit nicht zurück-
drehen und dadurch unsere Fehler ungeschehen machen. Deshalb ist 
es wichtig zu lernen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Doch wie 
- und haben wir eine vernünftige Anleitung dafür? Es mag in der heu-
tigen Zeit überraschen, dass ein so altes Buch wie die Bibel, wertvolle 
Grundsätze enthält, die uns als Orientierung dienen können. Und was 
das Erstaunliche daran ist: diese Prinzipien haben zu allen Zeiten und 
in jeder Kultur funktioniert.
Der halbstündige Vortrag am Sonntag mit dem Thema: „Wie man 
gute Entscheidungen trifft“ gibt dazu vier wertvolle Anregungen.

An den letzten Sonntagen wurde in verschiedenen Gemeinden Ern-
tedankfest gefeiert. Muss das sein? Wir können doch alles im Super-
markt bekommen? … Die meisten werden noch ihren kleinen oder 
großen Garten haben, so dass sie wissen, dass unser Essen nicht im 
Supermarktregal wächst, sondern im Garten bzw. auf den Feldern; 
und vieles wird dann noch entsprechend weiterverarbeitet, so dass 
wir es dann kaufen und genießen können. Eins, was kein Bauer in 
der Hand hat, ist das Wetter. Dafür sorgt ein anderer: Gott. Deshalb 
sagen wir ihm Danke, dass er uns alles zur Verfügung stellt und es 
wachsen und gedeihen lässt. Es geht uns hier in unserer Region sehr 
gut. Das sollte uns umso dankbarer machen - und wir wollen auch 
die Augen offenhalten, wie wir anderen, denen es nicht so gut geht, 
helfen können.
Mittwoch, 11. Oktober 2023

09.15 Uhr Frauengesprächskreis
19.30 Uhr Bibel-Seminar, Teil 7 (Offb. 3,7-13)

Donnerstag, 12. Oktober 2023
Der für den 12. Oktober vorgesehene Nachmittag der Begegnung fällt 
aus!
19.30 Uhr BGR-Sitzung
Sonntag, 15. Oktober 2023
18.00 Uhr Gottesdienst Bad Bergzabern, MM-Sonntag
20.00 Uhr Gottesdienst Freckenfeld, MM-Sonntag
Montag, 16. Oktober 2023
17.00 Uhr Gebetstreffen

Kinder und Jugend

Freitag, 13. Oktober 2023
16.00 Uhr Kindergottesdienst in Freckenfeld
16.00 Uhr Jungschar
18.15 Uhr Teenkreis
Dienstag, 17. Oktober 2023
1 4 . 0 0 - 1 7 . 3 0 
Uhr

Schlunz-Tage*

Mittwoch, 18. Oktober 2023
1 4 . 0 0 - 1 7 . 3 0 
Uhr

Schlunz-Tage*

*Schlunz-Tage
Um Anmeldung bis 10. Oktober 2023 wurde gebeten ... bei Interesse 
an der Teilnahme einfach kurz telefonisch nachfragen unter Tel. 06343 
8530.
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Termin: Donnerstag, 12.10.2023, 10 bis 12 Uhr
Treffpunkt: Garten der Gemüsehelden Hildebrand, Dierbach, Haupt-
straße 27, Rückseite des Anwesens, Garteneing., www.gemuesehel-
den-dierbach.de/wegbeschreibung
Kosten: 12 Euro inkl. Flammkuchen, Kürbis-Tapas, Kompott, Wasser, 
Tee und Wasserkefir
Anmeldung: Gleichstellungsbeauftragte Marita Rothmann,
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern,
E-Mail: m.rothmann@vgbza.de oder Tel.-Nr. 06343 701516
17.00 Uhr Flammkuchenabend im Weingut Wilker, Pleisweiler-
Oberhofen
Die regelmäßigen Flammkuchenabende sind mittlerweile in der wei-
teren Region zur Institution geworden. In unserer Vinothek und in 
unserem Gutsausschank verwöhnen wir Sie mit hausgemachtem 
Flammkuchen und typischen Pfälzer Köstlichkeiten für den kleinen 
und großen Hunger. Bitte reservieren Sie vorab - telefonisch oder 
online. Weingut Wilker, Hauptstraße 30, 76889 Pleisweiler-Oberhofen, 
Telefon: 06343 22 02, weingut@wilker.de, www.wilker.de
19.00 Uhr Doll’s Gästeabend mit Anne-Christin, Weingut Doll, 
Gleizellen-Gleishorbach
mit Keller- und Betriebsführung, Gästeweinprobe. Anmeldung erbe-
ten! Tel. 06343 2918, www.weingut-doll.de/
19.00 Uhr 22. Bergzaberner BuchLese - Chansons, Chansons, 
KAFFEEfleck, Bad Bergzabern
Wegen des großen Anklangs möchten wir auch in diesem Jahr wieder 
französische Chansons präsentieren. Wir alle kennen die wunderbaren 
Chansons, aber oft nicht die schönen Texte. Wir spielen die Original-
musik von etwa 10 französischen Interpreten und Roselyne Ducloux 
wird charmant durch den Abend führen und über deren Leben und 
Werk berichten und auch eine deutsche Übersetzung der Chansons 
vorstellen. KAFFEEFLECK, Marktstr. 1, Eintritt 5 Euro. Die Karten 
erhalten Sie wie gewohnt bei: Das Buch bei Spiel & Spaß, Königstr. 53, 
Tel. 06343 5174. Weiter Informationen unter: https://www.bergzaber-
ner-buchlese.de/. Sollten sich jedoch kurzfristige Änderungen erge-
ben, finden Sie diese hier auf unserer Website bzw. im Südpfalzkurier 
und in der RHEINPFALZ.

Freitag 13. Oktober 2023
Federweißenfest vom 13. – 16.10.2023, Gleiszellen-Gleishorbach
Neben neuem Wein, dem Federweißen, sind natürlich auch die gereif-
ten, feinen Weine im Angebot. Typische Pfälzer Spezialitäten runden 
das Erlebnis des gemütlichen und munteren Beisammenseins in der 
Winzergasse ab. Höfe geöffnet ab Freitag Nachmittag.
OLDTIMER-Nostalgiefahrt „Pfälzer Herbst -Wasgau & Dahner 
Felsenland“
Vor allem im Herbst bietet der Pfälzer Wald magische Landschaftsbil-
der. Ganz gemütlich fahren Sie durch Pfalz & Elsass bis nach Schönau 
im Wasgau. Inmitten der zauberhaften Pfälzer Naturlandschaft freut 
sich der Holzkünstler Erwin Würth bereits auf Ihren Besuch. Sie wer-
den begeistert sein, mit welcher Faszination zum Holz unter seiner 
Hand besondere Kunstwerke entstehen. Nach einem Imbiss im Luft-
kurort Ludwigswinkel geht es ins Dahner Felsenland mit seinen seinen 
mächtig herausragenden Buntsandsteinfelsen, Burgen und Wiesen 
Natürlich wird Ihnen Ihre Reisebegleitung auch einige interessante 
Geschichten über diese sagenumwobene Region erzählen. Lassen 
Sie sich einfach überraschen! Busreise pro Person inkl. Reiseleitung, 
Führung-Holzkünstler, Imbiss : 75 Euro pro Person. Zustiegsmög-
lichkeiten: Schweighofen und Bad Bergzabern (Bei beiden Zustiegen 
besteht Parkmöglichkeit). Weiter Informationen unter: https://www.
friedmann-reisen.de/.
13.00 Uhr POP UP Vinothek im Weingut Doll, Gleiszellen-Gleis-
horbach
Wein, Flammkuchen und kleine Snacks, jeden Fr+Sa von 13-18 Uhr 
(vom 08.09.-14.10.2023). Wir freuen uns auf euch! Eure Fam. Doll, 
www.weingut-doll.de
18.00 Uhr Flammkuchen satt – All you can eat! Weinstube Pfalz-
genuss im Kurpark, Bad Bergzabern
Ab sofort - jeden Freitag ab 18:00 Flammkuchen satt in der Weinstube 
Pfalzgenuss im Kurpark, um Reservierung wird gebeten. Essen so viel 
Sie wollen. Aus verschiedenen Variationen bereiten wir Flammkuchen 
zum Genießen zu. Sie entscheiden über den Belag und wie viel Sie 
essen möchten. Zum einmaligen Preis von 16,90 Euro pro Person. Los 
geht‘s! Reservierung unter 0176 31137191. Wir freuen uns auf Sie! Ihr 
Team vom Pfalzgenuss

Samstag 14. Oktober 2023
Federweißenfest, Gleiszellen-Gleishorbach
(Beschreibung siehe Freitag 13. Oktober)
10.00 Uhr Kostenloser Schau- und Infotag, Praxis Kiesewetter, 
Bad Bergzabern
Gerne laden wir Sie zu einem kostenlosen Schau- und Infotag ein, 
um Ihnen einen kleinen Einblick in unsere spannende Arbeit als Psy-
chologisch - systemische Berater zu ermöglichen. Dabei werden wir 
Ihnen einige unserer Tools, wie zum Beispiel die Aufstellungsarbeit, 
vorstellen. Zudem lernen Sie praktische Tipps und Übungen kennen, 
um entspannter durch den Alltag zu kommen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! Wann? 10.00 - 13.00 Uhr. Infos und Anmeldung unter: Praxis 

Der Apostel Paulus machte die Erfahrung: „Denn alles, was in der 
Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementspre-
chend groß ist auch der Nutzen der Schrift …… So ist also der, der 
Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen 
gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut 
und richtig ist“ (2. Timotheus 3:16,17; Neue Genfer Übersetzung).
Unsere Gottesdienste finden als Präsenzzusammenkunft statt! Sie 
sind herzlich willkommen.
Ort: und Zeit: Lindelbrunnstraße 5; 76887 Bad Bergzabern; Freitag 
19.00 Uhr; Sonntag 10.00 Uhr.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Zusammenkünfte live übers 
Internet mitzuverfolgen. Schreiben Sie dazu bitte an: bibelkurs.bza@
gmx.de; oder rufen Sie an: Tel. 06343 5838 und erfragen Sie die 
Zugangsdaten.
Private Bibelkurse führen wir gerne sowohl persönlich, per Telefon als 
auch per Internet durch. Das ist völlig unverbindlich und kostenlos. 
Bitte verwenden Sie dazu obige Kontaktdaten. Weitere Infos finden 
Sie auch auf www.jw.org.

IH

Feriengebiet Bad Bergzaberner Land - 
Südliche Weinstraße

Veranstaltungen vom 11. Oktober 
bis 18. Oktober 2023

Acrylbilder Ausstellung im Haus des Gastes 
vom 02. September bis 05. November 2023, Bad 
Bergzabern
Die Künstlerin, Sabine Dobrig stellt selbst herge-

stellte Acrylbilder mit verschiedenen Techniken aus, die auch erwor-
ben werden können.
Interessenten oder bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch mel-
den unter: 06343 939804 oder Handy: 0152 31764801.
Skulpturengarten 2023, Schweigen-Rechtenbach
Im Gemeindepark Schweigen-Rechtenbach präsentieren zwölf 
Bildhauer*innen Arbeiten aus Holz, Stein, Keramik und Stahl. Insge-
samt werden mehr als 30 großformatige Skulpturen und Objekte den 
Park in eine Open Air-Galerie verwandeln. Die Open Air Galerie ist 
durchgehend geöffnet bis zum 31. Oktober 2023.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schulhaus-schweigen.
com
Kunstparcours vom 14. Mai bis 31. Oktober 2023 durch Schwei-
gen-Rechtenbach
Im schönen Ambiente zahlreicher Weingüter, Gasthäuser, Gärten und 
Galerien laden Skulpturen und Objekte von regionalen sowie über-
regionalen Kunstschaffenden zum Genießen und Verweilen ein. Der 
KUNSTPARCOURS möchte dazu beitragen, neue und nachhaltige 
Impulse für die Kultur zu setzen, will der Kunst eine Plattform bie-
ten und den öffentlichen Raum damit bereichern. Wir möchten Sie zu 
einem Spaziergang mit zeitgenössischer Kunst einladen! Gepaart mit 
kulinarischen Genüssen, dem herrlichen Wein und der unvergleichli-
chen Landschaft – ein absoluter Hochgenuss für Ihren Ausflug in eines 
der beliebtesten Urlaubsziele in der Pfalz, direkt am Deutschen Wein-
tor. Weitere Informationen finden Sie hier: www.schulhaus-schweigen.
com/kunstparcours23.php

Mittwoch 11. Oktober 2023
18.30 Uhr Pfälzer-Abend im Weingut Ullrich in Pleisweiler-Ober-
hofen
Unsere Pfälzer Abend Veranstaltungen finden mittlerweile seit über 
27 Jahren bei uns im Weingut statt. An diesem Abend können Sie 
verschiedene Weine unseres Hauses verkosten. Dazu servieren wir 
den Rebknorzenspieß, eine Spezialität unseres Hauses. Dieser wird 
traditionell auf alten Rebknorzen (über 30 Jahre alte Rebstämme) 
saftig gegrillt und mit Beilagen serviert. Umrahmt wird dieser Abend 
mit Pfälzer Mundartliedern, gesungen von der Winzermeisterin und 
Chefin des Hauses mit Begleitung von Roland Noll. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen. Sie können telefonisch unter 06343/2312 oder per 
Email post@weingut-ullrich.de für diesen Abend reservieren. Eintritt: 
21 Euro.

Donnerstag 12. Oktober 2023
10.00 Uhr Vortrag mit Genuss bei den Gemüsehelden Dierbach - 
Gesunde Ernährung - regional, gesund und bunt, Dierbach
In einem interaktiven Vortrag erleben Sie, wie einfach Sie sich mit sai-
sonalen und regionalen Lebensmitteln gesund ernähren können. Sie 
erfahren, was in unserem bunten Bio-Gemüse drinsteckt und verkos-
ten neben einem frischen Sauerteig-Flammkuchen mit Kürbiscreme 
verschiedene Variationen rund um das herbstliche Gemüse.
Gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin Sonya Klüh zeigen 
Ihnen die Gemüsehelden Dierbach, wie Sie gesundes Essen in Ihrem 
Alltag umsetzen können und ganz nebenbei unserem Klima etwas 
Gutes tun! Einfach genießen und dabei sein.
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Mountainbikepark PFÄLZERWALD - 
Verbesserte Tourenkarte erschienen!

Der Mountainbikepark Pfälzerwald 
e.V. hat eine überarbeitete Über-
sichtskarte herausgegeben. Die 
Karte bildet auf der einen Seite das 
Streckennetz ab. Auf der Rückseite 
sind alle 20 Touren mit Höhenprofil, 
Wegelänge, Höhenmeter und Sin-
gletrailanteil sowie weiteren Infos 
beschrieben. Neu ist ab diesem 
Jahr die Bewertung der E-Bike-
Eignung der Touren sowie ein 
direkter Link (über einen QR-Code) 
zu den Touren auf Komoot.
Die Touren im Mountainbikepark 
sind sehr vielfältig und unter-
schiedlich, was die Länge und die 
Höhenmeter angeht. Alle 20 Touren 
sind perfekt markiert und haben 
einen hohen Singletrailanteil von 
bis zu 25%! Zwischen 24 und 80 
Kilometer sind die Touren lang. Sie 
haben 460 bis über 2.000 Höhen-
meter. Und sie sind miteinander 
kombinierbar, da sich die Touren 
an mehreren Punkten kreuzen.
Daher ist auf unserem Strecken-
netz eine Trans Pfälzerwald fahrbar. 

Das ist eine Tour vom Bahnhof Hochspeyer über die Weltachs, Johan-
niskreuz, Hermersbergerhof, Burg Lindelbrunn nach Bad Bergzabern, 
wo man in der Südpfalz-Therme dem müden Körper etwas Gutes tun 
kann. Auch zu dieser Trans Pfälzerwald gibt es einen QR-Code.
Neben Strecken für sportlich ambitionierte Fahrer gibt es auch leich-
tere Touren. Zu jeder Tour gibt es Informationen zum fahrtechnischen 
und zum konditionellen Anspruch.
Die Karte ist über die Homepage www.mountainbikepark-pfaelzer-
wald.de und in den Tourist-Informationen kostenlos erhältlich.
Kontakt:
Mountainbikepark Pfälzerwald e.V. – Geschäftsstelle
Stephan Marx
Hauptstraße 57
67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
E-Mail info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
Homepage www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourismusverein SÜW Bad Bergzabern e.V.

Sport-Informationen

TV Bad Bergzabern: Top Ten Plätze 
für TVB-Läufer

Philipp Ullrich zweitschnellster 
5km-Läufer in Göcklingen

Der SV Göcklingen richtete den 
vierten von fünf Wertungsläufen 
des vom Landauer Energieversor-
ger großzügig gesponserten „Ener-
gie Südwest Cups“ aus. Im 
Wettbewerb über die 10km-Distanz 
stürmte bei den Männern Marc 
Brenckle vom Start weg gleich auf 
die 2. Position, die er dann mit sei-
ner Laufzeit von 36:59 Minuten bis 
ins Ziel knapp verteidigen konnte. 
Auch Philipp Ullrich erkämpfte sich 
über fünf Kilometer mit 17:30 Minu-
ten den 2.Platz im Gesamteinlauf – 
in der Cupwertung belegt er aktuell 
den 2. Rang. Weitere Ergebnisse:
1.000m: Annica Roschel 3:23
5.000m: Wilhelm Storr 23:11, Jörg 
Rittershofer 23:26, Florian Hetzler 
31:26, Bernd Butterling 36:34
10 km: Thomas Kessler 55:13, Eli-

sabeth Wegmann 55:18/2.W60
Zur gleichen Zeit starteten Mario Graf und Frank Wieg auf dem hügeli-
gen Trailparcours in Lemberg. Nach 10,6km lief Mario mit dem Resul-
tat von 53:08 Minuten als Neunter und Frank (54:21) als Zehnter des 
Gesamtklassement ins Ziel. Ruth Wünstel-Schiefer bevorzugte den 
kürzeren Trail über 5km.
In Berlin stürzten sich Joachim Brödel und Bernhard Metz zum wie-
derholten Male in das riesige Starterfeld (über 47.000 Läufer) des 

Kiesewetter, Coaching & Wellnessmassagen, Kurtalstr. 21, Bad Bergz-
abern, Tel. 0173 6514388, Mail: reki83.bza@gmail.com
13.00 Uhr POP UP Vinothek im Weingut Doll, Gleiszellen-Gleis-
horbach
Wein, Flammkuchen und kleine Snacks, jeden Fr+Sa von 13-18 Uhr 
(vom 08.09.-14.10.2023). Wir freuen uns auf euch! Eure Fam. Doll, 
www.weingut-doll.de

Sonntag 15. Oktober 2023
Federweißenfest, Gleiszellen-Gleishorbach
(Beschreibung siehe Freitag 13. Oktober)
10.00 Uhr Ausschank auf der Sonnenberghütte in Schweigen-
Rechtenbach – Weingut Beck, Schweigen-Rechtenbach
Vom 1. Mai bis 31. Oktober schenken die Winzer vom Sonnenberg im 
Wechsel jeden Sonn- und Feiertag ab 10 Uhr ihre besten Tropfen der 
Schweigen-Rechtenbacher Weinlagen in der Sonnenberghütte des 
Vereins Erster Deutscher Weinlehrpfad aus. Dazu gibt es eine deftige 
Pfälzer Vesper und Elsässer Flammkuchen. Genießen Sie dazu die 
herrliche Aussicht über die Rheinebene.
10.00 Uhr Wanderung zur Kleinen Kalmit bei Ilbesheim (10 km), 
Pfälzerwald-Verein Dörrenbach, Treffpunkt: Parkplatz Ortsein-
gang Dörrenbach
Kleinen Kalmit, einer 270 m hohen Erhebung im Hügelland vor der 
Haardt. Auf der Kuppe steht als weithin sichtbares Wahrzeichen die 
Mater-Dolorosa-Kapelle. Die Kleine Kalmit gilt als botanisches Kleinod 
mit einem reichen Vorkommen der seltenen Küchenschelle. Beson-
ders im Herbst, wenn sich das Weinlaub bunt färbt, bietet sich ein 
herrlicher Blick in das vor uns liegende Rebenmeer und die Berge 
des Pfälzerwaldes. Wanderführer: Kilian Dauer. Gäste sind herzlich 
willkommen - die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei! Keine 
Anmeldung erforderlich. PKW-Abfahrt (in Fahrgemeinschaften): 10.00 
Uhr, Parkplatz Ortseingang Dörrenbach.
14.00 Uhr Stadtführung in Bad Bergzabern
Entdecken Sie den Charme der Altstadt auf den Spuren der Herzöge 
von Pfalz-Zweibrücken. Unsere Gästeführerinnen freuen sich, wieder 
wöchentlich Gäste zu Stadtführungen durch Bad Bergzabern begrü-
ßen zu dürfen. Diese finden jeden Sonntag ab 14 Uhr statt. Treffpunkt: 
Tourist-Information in der Südpfalz-Therme. Kosten: 3 Euro pro Per-
son (mit Kurkarte oder PfalzCard frei). Gruppen bis max. 10 Personen

Montag 16. Oktober 2023
Federweißenfest, Gleiszellen-Gleishorbach
(Beschreibung siehe Freitag 13. Oktober)
19.00 Uhr Gesundheitsgespräch im Haus des Gastes, Bad Bergz-
abern
Auch in diesem Jahr finden wieder die beliebten Gesundheitsge-
spräche des Kneipp-Vereins und des Tourismusvereins SÜW Bad 
Bergzabern statt. Referentin ist Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer, 
Chefärztin der Chirurgie, Klinikum Landau-SÜW Bad Bergzabern
Thema: Operative und konservative Behandlungsmöglichkeiten bei 
Verletzungen und Erkrankungen der Schulter. Das Schultergelenk ist 
durch das komplexe Zusammenspiel von Knochen, Sehnen, Muskeln 
und Bändern eines der beweglichsten Gelenke im menschlichen Kör-
per. Verschleißerscheinungen, Entzündungen und Verletzungen führen 
häufig zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen der Schulter. 
Im Rahmen des Vortrags werden operative und konservative Thera-
pieoptionen bei den häufigsten Veränderungen der Schulter darge-
stellt. Anschließend bleibt genügend Zeit, um Fragen zu stellen. Alle 
Gesundheitsgespräche finden jeweils montags im Haus des Gastes, 
um 19 Uhr statt und der Eintritt ist frei. Diskutieren Sie mit Fachleuten 
zu aktuellen Gesundheitsthemen! Nehmen Sie sich die Zeit! Es lohnt 
sich.

Mittwoch 18. Oktober 2023
18.30 Uhr Pfälzer-Abend im Weingut Ullrich in Pleisweiler-Ober-
hofen
Unsere Pfälzer Abend Veranstaltungen finden mittlerweile seit über 
27 Jahren bei uns im Weingut statt. An diesem Abend können Sie 
verschiedene Weine unseres Hauses verkosten. Dazu servieren wir 
den Rebknorzenspieß, eine Spezialität unseres Hauses. Dieser wird 
traditionell auf alten Rebknorzen (über 30 Jahre alte Rebstämme) saf-
tig gegrillt und mit Beilagen serviert. Umrahmt wird dieser Abend mit 
Pfälzer Mundartliedern, gesungen von der Winzermeisterin und Chefin 
des Hauses mit Begleitung von Roland Noll. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen.
Sie können telefonisch unter 06343 2312 oder per Email post@wein-
gut-ullrich.de für diesen Abend reservieren. Eintritt: 21 Euro.
19.30 Uhr Vortrag Dr. Christof Krieger: „Saufen für den Führer!“ 
Bergzabern und die Begründung seiner Weinpatenschaft zu 
Amberg im Dritten Reich, Historischer Verein der Pfalz, Haus des 
Gastes, Bad Bergzabern
Eintritt: 2 Euro, Mitglieder frei, www.historischer-verein-bza.de

Tourismusverein Südliche Weinstrasse Bad Bergzabern e. V.
Büro für Tourismus, Kurtalstr. 27, 76887 Bad Bergzabern
Tel 06343 989660, info@bad-bergzaberner-land.de,
www.bad-bergzaberner-land.de
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Team überzeugte dabei durch ein schönes Passspiel über drei oder 
vier Stationen, aus dem dann leichte Punkte erzielt werden konnten, 
ergänzt durch starke individuelle Leistungen aller eingesetzten Spieler. 
Besonders geschlossene Auftreten der Mannschaft verspricht noch 
viel Spaß in der kommenden Saison.

In Aktion waren Aras, Ben, Carlo, Dominik, Emil, Erik, Henry, Jan, 
Leon, Mohamed

Im Vorwärtsgang...

TV Bad Bergzabern Basketball

Fußball bei den Sportfreunden
SV Gossersweiler-Stein : SG Schweigen-Rechtenbach/Dierbach
Am 14.10.2023 haben wir ein Auswärtsspiel. Anpfiff ist um 17.00 Uhr 
in Gossersweiler.
Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer.

Sportfreunde Dierbach

SV Kapellen-Drusweiler
Spielvorschau SV Kapellen-Drusweiler
1. Mannschaft:
So., 15.10.2023 / 15.15 Uhr
SC Ramberg : SV Kapellen
2. Mannschaft:
So., 15.10.2023 / 13.00 Uhr
SC Ramberg II : SV Kapellen II
A-Junioren:
Spielfrei!
C-Junioren:
Do., 12.10.2023 / 18.00 Uhr
VfL Essingen-Hainbach JSG : SV Schweigen-Kapellen SG
D-Junioren:
Sa., 14.10.2023 / 15.00 Uhr
SV Büchelberg-Schaidt SG : SV Kapellen-Schweigen SG
E-Junioren:
Fr., 13.10.2023 / 17.30 Uhr
SV Klingenmünster-Eschbach SG II : SV Kapellen-Schweigen SG II
F-Junioren:
Sa., 14.10.2023 / 13.00 Uhr
SV Minfeld : SV Kapellen-Pleisweiler SG
G-Junioren:
Mi., 11.10.2023 / 17.00 Uhr
SV Kapellen-Pleisweiler SG : SpVgg Oberhausen-Barbelroth

SG Schweigen-Rechtenbach/Dierbach
1. Mannschaft
Auswärtsspiel am Samstag, 14. Oktober 2023, um 17 Uhr gegen den 
SV Gossersweiler-Stein in Gossersweiler.
2. Mannschaft
Spielfrei
Die Spieler freuen sich über zahlreiche Unterstützung.

Y.L.

FV Kapsweyer - SV Schweighofen
Neues von der SG. Am kommenden Sonntag, 15.10.2023, spielt 
die junge Mannschaft der Spielgemeinschaft aus Schweighofen und 
Kapsweyer um 15.00 Uhr in Gräfenhausen gegen die dortige Spielge-
meinschaft aus VTG Queichhambach und dem ASV Gräfenhausen, 
die „Zweite“ der Bezirksligatruppe des VTG.

Berlin Marathon. Die 42,2 Kilometer durch die sehenswerte Großstadt 
bewältigten beide gemeinsam in 4:18:38 Stunden.
Seinen bisher besten Triathlon in diesem Jahr absolvierte Jürgen Statt-
müller beim „Ironman 70.3 Emilia-Romanica“ in Cervia an der Adria. 
Nach 1,9km Schwimmen, 90km Radfahren und dem abschließenden 
Halbmarathon in 1:58:55 Stunden lief er nach 5:41:50 Stunden über 
die Ziellinie.
Eine der anspruchsvollsten Laufstrecken des „Wasgau Trail Cups“ ist 
der „Deichenwand Trail“ in Wilgartswiesen. Auf dem elf kilometerlan-
gen Parcours über die Falkenburg und entlang dem Felsenmassiv Dei-
chenwand sind auf wurzeligen und steinigen Pfaden 440 Höhenmeter 
zu bewältigen. Auch hier beim Trailrunning gelang es dem trainings-
fleißigen Philipp Ullrich sich unter den zehn Besten zu platzieren. Nach 
52:55 Minuten hatte er den technisch schwierigen Kurs bewältigt 
(Mario Graf 60:31, Frank Wieg 61:55 und Ramona Braun 82:54). Am 
Lauf über 5,5km nahmen Jörg Rittershofer (29:28 Minuten) und Hans-
Gerd Zänker (30:56) teil. Die beiden jungen Dörrenbacher Sophie 
Braun und Leni Brod waren die schnellsten Mädchen im 500m-Lauf.

In Wilgartswiesen kurz vor dem Start: v.re. Ramona Braun, Frank Wieg, 
Hans-Gerd Zänker, Jörg Rittershofer, Mario Graf, Philipp Ullrich

TV Bad Bergzabern

Neue Mannschaft der Basketballer U16 
Jungs startet in die Saison

Am 01.10.2023 war es soweit, im ersten Rundenspiel empfangen die 
U16 Basketballer die Jungs von den Towers Speyer Schifferstadt.
Wie es auch schon zu erwarten war, ist mit so einer komplett neu 
zusammengestellen Mannschaft nicht einfach an die Erfolge der ver-
gangen Jahre anzuknüpfen.
Die vorherige Mannschaft spielte bereits 5 Jahre zusammen und 
nun fehlen die 2 Topscorer, da sie in einer höheren Liga auf Korbjagt 
gehen. Im gleichen Atemzug kamen 8 neue Spieler in die Mannschaft, 
was ja sehr erfreulich ist, doch die Jungs müssen erst wieder zu einer 
Mannschaft zusammenwachsen.
Das erste Viertel im ersten Spiel startete ganz gut, BZA ging direkt 
in Führung und ließ sich durch die durchweg um einiges größeren 
Gegner nicht wirklich beeindrucken. Ingo Schneider legte direkt mit 
2 3-Punkte-Würfen in Folge los und Fabian Michel zog sehr oft direkt 
zum Korb, was Foulspiel und Freiwürfe nach sich zog.
So konnten die Jungs des TVB mit 17:16 in die erste Viertelpause 
gehen.
Im 2. Viertel wollte allerdings überhaupt nichts mehr gelingen und die 
Gegner konnten immer besser ins Spiel finden, so dass es zur Halb-
zeit schon 21:34 für Speyer stand.
In der 2. Hälfte war das Spiel recht ausgeglichen, die BZA-Jungs 
fanden wieder besser den Weg zum Korb, doch fehlte es Ihnen an 
Ideen und geschickten Laufwegen zum Abschluss. Auch die Verteidi-
gung war noch nicht so gut aufeinander abgestimmt, so dass sie den 
Gegner nicht stoppen konnten und diese oft den freien Weg durch 
die BZA Zone fanden. So mussten sich die Jungs leider mit 59:79 
geschlagen geben. Doch die Jungs haben viel Potenzial, was durch 
viel Zeit, Geduld und das regelmäßige gemeinsame Training nur noch 
zusammenwachsen muss.
Es spielten: Ingo, Fabian, Jonathan, Jan, Till, Leo, Adriano, Raul, Viet, 
Finn, Nikita und Benedek.

TV Bad Bergzabern Basketball

U14 Beza Basketball beginnt bravourös
Einen sehr gelungenen Start in die neue Saison zeigte die U14 der 
Bergzaberner Basketballer. Das gute Engagement in der Vorberei-
tung, ein flottes Spieltempo und viel Spielfreude mündeten gegen die 
neu formierte Mannschaft des TS Germersheim in einem 136:18. Das 
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Der Gegner rangiert ganz vorne in der Tabelle, hat also sicherlich Auf-
stiegsambitionen. Es wäre beinah schon eine Sensation wenn Linksfuß 
Manuel Liebel und seine Kameraden auf dem Sportplatz „im Semmer-
stal“ Punkte klauen könnten, aber warum nicht? Die Leistungskurve 
weisst aktuell stark nach oben. Umso größer wäre die Freude.
Alle Fans freuen sich auf das Match.
#lasst-uns-einen-Coup-landen

SVS - FVK

Vorschau der Fußballspielgemeinschaft Bad 
Bergzabern/Steinfeld

1. Mannschaft B-Klasse Südpfalz West
Samstag, 14.10.2023, 16.15 Uhr in Barbelroth
SpVgg. Oberhausen/Barbelroth I - SG Bad Bergzabern/Steinfeld I
2. Mannschaft D-Klasse Südpfalz West
Samstag, 14.10.2023, 14.00 Uhr in Barbelroth
SpVgg. Oberhausen/Barbelroth II - SG Bad Bergzabern/Steinfeld II
Achtung: Kurzfristige Spielverlegungen möglich. Aktuelle Infos auf 
der Internetseite: www.fussball.de

R. Himpel

TV BZA Basketball Saisonstart U12
Die U12 der Bergzaberner Basketballer startete bei dem TV Kirch-
heimbolanden in die neue Saison. Das Team präsentierte sich erst-
mals in einer völlig neuen Zusammensetzung. Sieben Spieler*innen 
wechselten in die folgende Altersklasse. Nachgerückt aus der U10 
sind Klara, Till, Michel und Ben. Tim und Basem haben im Frühjahr mit 
Basketball begonnen, Frederick spielt noch U10 - und alle verstärken 
den Kern um Oskar, Nils, Arne und Stella. Daher war es unklar, wie das 
erste Spiel gegen ein anderes, unbekanntes Team verlaufen würde. 
Das hohe Engagement im Training ist sehr erfreulich, Spiele gegen 
andere Mannschaften sind dennoch eine neue Herausforderung – die 
in diesem Fall sehr überzeugend gemeistert wurde. Die Gastgeber 
traten ebenfalls mit einem neu gemischten Team an. Nach den ers-
ten zwei ausgeglichenen Spielminuten wurde deutlich, dass Bergz-
abern sich mehr Spielanteile erarbeitete, konzentriert spielte und 
auch technisch zu überzeugen wusste. Individuelle Energieleistungen 
wechselten sich mit schönem und so nicht unbedingt zu erwartendem 
Mannschaftsspiel ab. Der insgesamt starke Auftritt, bei dem auch Alle 
punkten konnten, viel wichtiger aber auch Spielverständnis bewiesen, 
endete mit einem 32:122 Endstand für Bergzabern.

TV Bad Bergzabern Basketball

Beza Basketball - Was machen....
... unsere Kinder eigentlich im Basketballtraining? Die Gelegenheit das 
aktiv zu Erfahren und mitzutrainieren gab es für die Eltern der U10 bis 
U14 Teams eine Woche vor dem Start in die Basketballsaison.
Individuelle Technik-Übungen, Einheiten für das Zusammenspiel und 
abschließend „echte“ Spielsequenzen zeigten, dass Basketball Fit-
ness und Konzentration erfordert und viel Spaß machen kann.

Herzlichen Dank an Alle, die mitgemacht haben

TV Bad Bergzabern Basketball

Ende des redaktionellen Teils

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nament-
lich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne 
Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, 
Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine 
Ansprüche gegen den Verlag.
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kommunalen FinanzRahmen stäRken!
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Jeden Donnerstag kostenlose Online-
Vorträge zum Thema Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung. 
Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info

Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!
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Bestattungsinstitut

Hoffmann | Fricke

Ihr Ansprechpartner für
individuelle Bestattungen und Vorsorge

Klingenmünster·Weinstraße 42·06349 91015
Bad Bergzabern·Petronellastraße 50·06343 92272

Wörth·Kronenstraße 7·07271 968489

www.bestattungen-hoffmann.de

 Frank Ehrhardt
Bestattungen 
 In guten Händen

Tag und Nacht erreichbar
Überführung im In- und Ausland
Erd-, Feuer-, Anonym, See-,
und Naturbestattung
Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

+

Obere Hauptstraße  51a • 76889 Kapellen-Drusweiler
Telefon: 06343 61000 47 • Mobil: 0172 7217490

E-Mail: info@bestattungshaus-ehrhardt.de
www.bestattungshaus-ehrhardt.de

750. FLY & HELP-Schule in Kenia 2023 eröffnet -PR-Anzeige-

Die andauernde Unterstützung und Arbeit der 2009 gegründeten

Stiftung FLY & HELP verzeichnet einen weiteren Meilenstein des

Erfolgs. Die 750. Schule hat in Kenia ihre Türen geöffnet.

Das für 73.000 Euro neu errichtete zweistöckige Schulgebäude und

die separaten Toiletten werden über 100 Schülern – der Großteil

davon  Waisenkinder  –  ab  sofort  ein  sicheres  Lernumfeld  bieten.

Kindern wird dort die Möglichkeit gegeben, den Armutskreislauf mit

Hilfe von Bildung zu durchbrechen. Dieses Projekt ist hauptsächlich

für Waisenkinder errichtet worden. Wegen der niedrigen Einkünfte

werden aus den Pflegefamilien bevorzugt  die eigenen Kinder zur

Schule geschickt. 

Indem diese Schule sich besonders der Kinder ohne Eltern annimmt

und damit gegen gesellschaftliche Ungleichheiten vorgeht, gestaltet

sie nicht nur die Zukunft dieser Waisenkinder neu, sondern fördert

auch Mitgefühl und soziale Verantwortung unter den Schülern. Dies

unterstreicht  das  Bestreben  der  Reiner  Meutsch  Stiftung  FLY  &

HELP: „Jedes Kind, unabhängig von seinen Lebensumständen, sollte

Zugang zu Bildung haben. Denn nur, wenn Kinder lesen, schreiben

und  rechnen  können,  haben  sie  die  Chance  auf  eine

selbstbestimmte Zukunft.“

Insgesamt hat  die  Stiftung FLY & HELP bereits  über 37 Millionen

Euro  Spenden  gesammelt  und  damit  Schulen  in  57

Entwicklungsländern gebaut.  Ein Schulbau kostet  im Durchschnitt

ca.  50.000  Euro.  Die  Stiftung  trägt  das  DZI-Spendensiegel  –  das

Gütesiegel seriöser Spendenorganisationen.

Reiner Meutsch aus Kroppach im Westerwald ist es wichtig, dort zu

helfen, wo die Not am größten ist: „Es macht mich sehr stolz, dass

wir  nun  bereits  die  750.  Schule  eröffnen  konnten.  Ich  bin  allen

Spendern sehr dankbar, die uns ihr Vertrauen schenken und diesen

wertvollen Meilenstein ermöglicht haben!“ Die Website www.fly-

and-help.de informiert  ausführlich über  die  Bildungsprojekte  und

das Anliegen der Stiftung.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Bad Bergzabern

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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6 prämierte Rotweine 
zum halben Preis

*Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99 € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. 
und 2 Gläser von Schott Zwiesel . Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein 
beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter www.vinos.de/weingenuss. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Grundpreis pro Liter: 6,66 €. Preise 
verstehen sich inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 030 330 855 05 (Mo-Fr 9-17:30 Uhr). Vorteilsnummer: 37228

ZUM PAKET

29,99 €*
STATT 60,65 €

Inklusive

GLÄSER
SET

VERSANDKOSTENFREI* BESTELLEN: vinos.de/weingenuss

3

Bester Fachhändler
Spanien 2023

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

50 %
KENNENLERN-

RABATT

ÜBER

Vinos Anz_Amtsblaetter_185x275_Premium-Paket 1_ET01-311023_RZ.indd   1Vinos Anz_Amtsblaetter_185x275_Premium-Paket 1_ET01-311023_RZ.indd   1 30.08.23   13:0830.08.23   13:08
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

 

Kapellerstr. 11, 76887 Bad Bergzabern  

Wir suchen ab sofort einen erfahrenen 

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich 

Obst und Gemüse 

In Voll- oder Teilzeit ab 30 Stunden/Woche. 

0173 3037903; bewerbung@edeka-albrecht.eu 

 

Suchen Sie Ihren JOB nicht in der FERNE. Suchen Sie REGIONAL.

Job gesucht?
Auf einen Blick ... 
können Sie schnell und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter  
jobs-regional.de
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung  
Verbandsgemeinde Kandel 
 

Die Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel 

sucht für die Mensa 

zum: nächstmöglichen Zeitpunkt 

Bezeichnung: eine(n) Raumpfleger(in) (m/w/d) 

Eingruppierung: Entgeltgruppe 2 

Beschäftigungsdauer: Teilzeitkraft, befristet als 

Vertretungskraft 

Bewerbungsfrist: 27.10.2023 
 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage unter 

www.vg-kandel.de  / News  / Stellenausschreibungen 

oder scannen Sie den QR-Code. 

Wir helfen Ihrem Recht auf die Sprünge
RAe Dr. Plewa & Partner, Germersheim

Wir erweitern unser Team und suchen bzw. stellen kurzfristig ein:

•  Auszubildende/r (m/w/d) mit dem Berufsziel 
Rechtsanwaltfachangestellte/r

• Schreibkraft (m/w/d), gerne halbtags
• Sekretär/in (m/w/d), gerne mit Lebenserfahrung

Rückfragen und Bewerbungen bitte an: kanzlei@plewa-partner.de 
oder Rechtsanwalt Tim Plewa 07274 9474-0

 

 

Kapellerstr. 11, 76887 Bad Bergzabern  

Wir suchen baldmöglichst 

Erfahrene Mitarbeiter (m/w/d) für die 

Frischetheke Käse/Fisch 

Voll- oder Teilzeit ab 30 h/Woche.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 

0173 3037903; bewerbung@edeka-albrecht.eu 

 

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen 

 

Hilfspolizeibeamten (m/w/d)  
mit Fortbildungsmöglichkeit zum 
kommunalen Vollzugsbeamten 

 

Eingruppierung: bis in EG 6 TVöD  
Beschäftigungsdauer: unbefristet  
Bewerbungsfrist:  25.10.2023 
 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu 
unserem Bewerberportal entnehmen Sie bitte 
der Stellenausschreibung auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Lingenfeld unter: 
Karriere/Stellenausschreibungen  
 
Das Einreichen Ihrer Unterlagen 
ist ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 

 

Die Ortsgemeinde Schwegenheim sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 
 

Erzieher (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
 
 

Eingruppierung: bis in EG S8a TVöD-SuE 
Beschäftigungsdauer: unbefristet 
Bewerbungsfrist:  24.10.2023 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu unserem 
Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld unter: 
Karriere/Stellenausschreibungen  
 
Das Einreichen Ihrer Unterlagen ist 
ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 
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Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

 AUSGABEN: BAD BERGZABERN, HAGENBACH, JOCKGRIM, KANDEL, WÖRTH



Bad Bergzabern, den 11.10.2023 - 56 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 41/2023

Bauen • Wohnen • Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de

Michael Gaudier e.K. · Horstring 4 · 76870 Kandel 
Tel. 07275/9592-0 · transporte@gaudier-gruppe.de

  

•	 Badkomplett-	und	-teilsanierung	
•		Barrierefreie	Bäder	und	bodenebene	Duschen	
•		Balkon-	und	Terrassensanierungen		
•		Fliesen-	und	Sanierungsarbeiten	
	 sowie	alle	Handwerkerleistungen	
•	 Sanitär-,	Maler-	u.	Elektroarbeiten		
	 aus	einer	Hand	zum	Festpreis	
•	Verlegung	v.	Großformat-Fliesen

IHR 
FLIESENLEGER- 

MEISTERBETRIEB
AUS RÜLZHEIM

Bismarckstr.	13	|	76761	Rülzheim
Tel.	07272	3272	|	 	0151	50167520

info@fliesenfachzentrum.de	|	www.fliesenfachzentrum.de

Ihr Fliesenleger Meisterbetrieb aus Rülzheim
möchte Ihnen mit seinem Komplettangebot
das Leben erleichtern und komfortabler  
machen.
• Fliesen- und Sanierungsarbeiten sowie alle  
 Handwerkerleistungen aus einer Hand zum  
 Festpreis
• Badkomplett- und Teilsanierung mit  
 Sanitärarbeiten
• Barrierefrei Bäder und bodenebene  
 Duschen
• Balkon- und Terrassensanierungen 

Bismarckstr.13 | 76761 Rülzheim
Tel. 07272 3272
 0151 50167520

info@fliesenfachzentrum.de

www.fliesenfachzentrum.de

IHR 
FLIESENLEGER

MEISTERBETRIEB 
AUS RÜLZHEIM

Sanierung in PerfektionSanierung in Perfektion

Weinstraße 85 | 76887 Bad Bergzabern
Tel. 06343/938049 | Mobil 0176/36576457

bodenmanufaktur@outlook.de
www.bodenmanufaktur-kandm.jimdosite.com

vorhervorher nachhernachher

Abdichtungs- und Abdichtungs- und 
Beschichtungssysteme Beschichtungssysteme 

Terrassen, Balkone, Terrassen, Balkone, 
Treppen, InnenbereichTreppen, Innenbereich

 

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe -  
erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 

Ein Spezialgebiet dieses Hand-
werksbetriebes ist die komplet-
te Sanierung von Balkonen und 
Terassen, sowie der Umbau von 
Bestandsbädern zu Wohlfühloa-
sen, wie z.B. einer begehbaren 
Dusche, Komplettsanierung und 
Barrierefreiheit mit Wohlfühlcha-
rakter. 
Die Firma Trauth erfüllt dies alles 
und bietet Ihnen fachgerechte 
Beratung, staubfreies Arbeiten, 

fachgerechte Ausführung aller 
Gewerke und vor allem die Ein-
haltung von Terminzusagen - und 
dies alles zum vereinbarten Fest-
preis!
Gut zu wissen: Für pflegebedür-
fa€ Zuschuss von der Pflegekas-
se. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um einen Bad Voll- oder 
Teilsanierung handelt. 
Neu:  3D Planung 

Fliesenfachzentrum Trauth Ihr 
Meisterbetrieb aus Rülzheim
möchte Ihnen mit seinem Komplettangebot alles aus einer 
Hand zum Festpreis das Leben erleichtern

- Anzeige -

Firma Dreyer aus Kandel: Unsere 
Leistungen im Überblick
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  Erdarbeiten
 Baugruben
Abrisse

GAUDIER Erd- und Rückbau GmbH
Horstring 4 • 76870 Kandel • Tel. 07275/9592-55

erdbau@gaudier-gruppe.de

Beton- Tankstelle für Selbstabholer auf Knopfdruck

 

 

PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN
passgenau für Ihr Eigenheim oder

Firmengebäude
Indach-System/ Aufdach-Anlagen/ Fassadensysteme/

Balkonkraftwerke/ Batteriespeicher/
Notstromversorgung/ Energiemanagement/ Wallbox/

Warmwasseraufbereitung 

IHRE EXPERTEN FÜR
ERNEUERBARE ENERGIEN 
Wir machen die Energie der Zukunft für Sie nutzbar! 

Boris Lehmann
Uhlandstraße 6

76887 Bad Bergzabern
0152/ 08 15 84 91
info@lbenergie.de Rollläden-, Fenster-Fachbetrieb

Barthelsmühlring 11 · 76870 Kandel · Tel. (0 72 75) 9 57 90

MARKISEN - HERBSTAKTION

Inh. M. König

Fenster aus Kunststoff, Holz, Alu,
Haustüren, Zimmertüren, Tore, Insektenschutz,

Glas, Markisen, Jalousien, Reparaturen.

Inh. Vitali Karnatowski

Wir, die Firma Dreyer aus Kandel 
bieten ein breites Spektrum an 
Leistungen sowie Service und jah-
relange Erfahrung und Kompetenz.
Unsere Leistungen im Überblick: 
Fenster, Türen, Rollläden, Vor-
dächer, Tore, Rolltore, Markisen, 
Raffstores, Innenbeschattung, 
Insektenschutz.
Design und Funktion muss zu-
sammen ein zum Gebäude pas-
sendes Konzept ergeben. Dabei 
gehen wir auf Ihre individuellen 
Wünsche ein und fertigen auf 
Maß Ihre Fenster, Türen, Tore....
Lassen Sie sich beraten - in 
Bezug auf Auswahl von Mate-
rialien, Schließsystemen und 
Farbgebung können Sie von 
unserer jahrelangen Erfahrung 
profitieren... Wir haben alles im 

Programm, was am Markt gefragt 
ist: PVC, Holz, Aluminium, Glas 
und die entsprechenden Kombi- 
Möglichkeiten...
Lassen Sie sich in unserer Aus-
stellung inspirieren und sprechen 
Sie uns an wir finden für Ihre in-
dividuelle Situation bestimmt die 
passende Lösung.

Alles, was lange durchhalten soll, 
muss entsprechend gewartet, 
gepflegt und auch mal repariert 
werden. So stehen wir mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn Ihre Türe 
schleift, das Fenster nicht ganz 
dicht ist, der Rollladen klemmt, 
oder was auch immer Sie für ein 
Problem haben. Wir kommen - 
Anruf genügt!

Firma Dreyer aus Kandel: Unsere 
Leistungen im Überblick

Kleines Leck mit teuren Folgen
Gerade mal eine knappe Stun-
de hat der Einkauf im Super-
markt gedauert. Man kommt 
heim - und stellt fest, dass die 
Spülmaschine in der Zwischen-
zeit die gesamte Küche und den 
angrenzenden Flur unter Wasser 
gesetzt hat. Auf solche Schreck-
momente können die meisten 
gut und gerne verzichten. Dabei 
kommt es viel häufiger zu Feuch-
tigkeitsschäden im Haushalt, 
als man vielleicht im ersten Mo-
ment meinen würde. Eine poröse 
Dichtung an der Spülmaschine 
oder an Armaturanschlüssen, 
ein nicht richtig festgedrehter 

Schlauch an der Waschmaschi-
ne, eine altersschwache Was-
serleitung irgendwo im Haus. All 
das kann klammheimlich zu klei-
nen Leckagen führen. Die Fol-
gen können umso gravierender 
sein, vor allem wenn es einige 
Zeit dauert, bis sich das auslau-
fende Wasser bemerkbar macht. 
Wenn Möbel durch die Nässe 
aufquellen oder gar Wasser in 
eine darunterliegende Wohnung 
tropft, können die Renovierungs-
kosten schnell einige Tausend 
Euro betragen.
 djd 64695n  

- Anzeige -
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Spielberger
Insektenschutz
Für Fenster & Türen. Nach Maß.

Tel. 07271 / 95 91 22
76751 Jockgrim - Untere Buchstr. 17
info@insektenschutz-spielberger.de

Beratung, Produktion und Montage von Ihrem Fachmann

Neue Mühlgasse 78 · 76761 Rülzheim
Tel. 0 72 72 / 71 987/ Fax  97 28 104
E-Mail: gumbrecht@botekinfo.de
www.botekinfo.de

Abdichtungs- und Beschichtungssysteme 
für Terrassen, Balkone, Treppen, Innenbereich

vorhervorher nachhernachher

 

Aus Regenwasser wird Trinkwasser

Steigende Energiekosten sind 
in aller Munde. Dabei wird häu-
fig vergessen, dass auch Was-
ser und Abwasser immer teurer 
werden. Hinzu kommen heißere 
Sommer mit Trockenperioden, 
die zu Versorgungsengpässen 
führen können. Doch es gibt Lö-
sungen, wie man mit dem knap-
pen Gut Trinkwasser effektiver 
umgehen und sogar zum Selbst-
versorger werden kann. Dass 
man für die Gartenbewässerung 
kein Trinkwasser verschwendet, 
ist hinlänglich bekannt. Doch ist 
die Regentonne erst einmal leer, 
wird oft wieder der Hahn auf-
gedreht. Dabei lassen sich mit 
einem 2.000-Liter-Erdspeicher 
Zier- und Nutzpflanzen zuverläs-
sig mit Wasser versorgen. „Über 
eine Dachfläche von 100 Qua-
dratmetern kann man bis zu 80 
Kubikmeter Wasser im Jahr auf-
fangen“, erklärt Dipl.-Ing. Michael 
Wurzer aus der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung der Intewa 
GmbH.
In Gegenden mit viel Nieder-
schlag und einer Auffangfläche 

von mindestens 25 Quadratme-
tern je Bewohner wird auch die 
Aufbereitung des Regenwassers 
für die Toilettenspülung oder die 
Waschmaschine interessant.
Stattet man eine Zisterne oder 
einen Erdspeicher mit einem ent-
sprechenden Regenwasserfilter 
aus, wird eine optimale Wasser-
qualität erzielt, sodass der Was-
serverbrauch um etwa die Hälfte 
gesenkt werden kann.
Für ökologisch denkende Haus-
besitzer ist die Aufbereitung 
des Dachablaufwassers zu 
Trinkwasser zum Beispiel mit 
einer Aqualoop Wasseraufbe-
reitungstechnologie eine genia-
le Lösung in Richtung Unabhän-
gigkeit vom Wasserversorger.
Das Regenwasser wird dabei in 
mehreren Reinigungsstufen auf-
bereitet wobei Schmutz, Bakte-
rien und Viren ohne chemische 
Zusätze zuverlässig zurückge-
halten werden. Der Clou hierbei 
ist, dass eine solche Anlage in 
fast jedem Haus nachgerüstet 
werden kann.
 spp-o/intewa.com

Foto: Intewa/spp-o
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Photovoltaik – Stromspeicher – Notstrom – Wallbox

IN IHRER REGION
WOHNEN

Gesucht: Tiefgaragenstellplatz
oder Garage zur Miete oder Kauf

Suche in Bad Bergzabern einen Tiefgaragenstellplatz
oder eine Garage zur Miete oder zum Kauf

Telefon 0 63 43 / 93 15 73

Hübsche Whg., möbliert, 
1. OG, 1,5 ZKB, Balkon, ab sofort zu vermieten  

in Barbelroth an NR, ohne Tiere, KM 400 €, KT 1 MM.

Tel.: 0176 / 955 216 86

wohnen-regional bringt Sie weiter!



Bad Bergzabern, den 11.10.2023 - 60 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 41/2023

Samstag, 21.10.2023
Samstag, 28.10.2023
Samstag, 04.11.2023
Samstag, 11.11.2023
Samstag, 18.11.2023

LANDAU · Tel. 0 63 41 / 557 557 2           www.peter-bUrg-hAUs.De

Werte für‘s leben.
INDIvIDUeLLe ArchItektUr

peter bUrg hAUs

®

Ist Ihr Abfluss verstopft?
Schnell und günstig: Rohrreinigungsschnelldienst

Klingenmünster

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm


